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Bericht und Beschlussempfehlung 
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Entwurf eines Gesetzes zur Harmonisierung bauordnungsrechtlicher  
Vorschriften 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
Drucksache 19/2575 
 

Mit Plenarbeschluss vom 11. Dezember 2020 hat der Landtag den Gesetzentwurf der 
Landesregierung an den Innen- und Rechtsausschuss überwiesen. 

Der Ausschuss hat sich in mehreren Sitzungen mit der Vorlage befasst; er hat schrift-
liche Stellungnahmen angefordert und eine mündliche Anhörung durchgeführt. Im 
Rahmen der Beratung wurde ein Änderungsantrag der Fraktionen von CDU, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN und FDP eingebracht und angenommen. 

In seiner Sitzung am 17. November 2021 schloss der Ausschuss die Beratung des 
Gesetzentwurfs ab. Er empfiehlt dem Landtag einstimmig, den Gesetzentwurf in der 
aus der rechten Spalte der nachfolgenden Gegenüberstellung ersichtlichen Fassung 
anzunehmen. Änderungen gegenüber dem Ursprungsgesetzentwurf der Landesregie-
rung sind durch Fettdruck kenntlich gemacht.  

Barbara Ostmeier 
Vorsitzende 
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Gesetz zur Harmonisierung  

bauordnungsrechtlicher Vorschriften 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Gesetzentwurf der Landesregierung: Ausschussvorschlag: 

Artikel 1 
Landesbauordnung für das 

Land Schleswig-Holstein  
(Landesbauordnung – LBO) 

Artikel 1 
Landesbauordnung für das 

Land Schleswig-Holstein  
(Landesbauordnung – LBO) 

Inhaltsübersicht  
Teil 1 
Allgemeine Vorschriften 

Inhaltsübersicht  
Teil 1 
Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Anwendungsbereich   unverändert 

§ 2 Begriffe  

§ 3 Allgemeine Anforderungen  

Teil 2 
Das Grundstück und seine Bebauung 

 

§ 4 Bebauung der Grundstücke mit Gebäu-
den 

 

§ 5 Zugänge und Zufahrten auf den Grund-
stücken 

 

§ 6 Abstandsflächen, Abstände  

§ 7 Teilung von Grundstücken  

§ 8 Nicht überbaute Flächen der bebauten 
Grundstücke, Kinderspielplätze 

 

Teil 3 
Bauliche Anlagen 

 

Abschnitt 1  
Gestaltung 

 

§ 9 Gestaltung  

§ 10 Anlagen der Außenwerbung, Warenau-
tomaten 

 

Abschnitt 2 
Allgemeine Anforderungen an die Bauaus-
führung 

 

§ 11 Baustelle  

§ 12 Standsicherheit  
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§ 13 Schutz gegen schädliche Einflüsse  

§ 14 Brandschutz  

§ 15 Wärme-, Schall-, Erschütterungsschutz  

§ 16 Verkehrssicherheit  

§ 16a Bauarten  

Abschnitt 3  
Bauprodukte 

 

§ 16b Allgemeine Anforderungen für die Ver-
wendung von Bauprodukten 

 

§ 16c Anforderungen für die Verwendung von 
CE-gekennzeichneten Bauprodukten 

 

§ 17 Verwendbarkeitsnachweise  

§ 18 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung  

§ 19 Allgemeines bauaufsichtliches Prüf-
zeugnis 

 

§ 20 Nachweis der Verwendbarkeit von Bau-
produkten im Einzelfall 

 

§ 21 Übereinstimmungsbestätigung  

§ 22 Übereinstimmungserklärung der Her-
stellerin oder des Herstellers 

 

§ 23 Zertifizierung  

§ 24 Prüf-, Zertifizierungs-, Überwachungs-
stellen 

 

§ 25 Besondere Sachkunde- und Sorgfalts-
anforderungen 

 

Abschnitt 4  
Brandverhalten von Baustoffen und Bau-
teilen; Wände, Decken, Dächer 

 

§ 26 Allgemeine Anforderungen an das 
Brandverhalten von Baustoffen und 
Bauteilen 

 

§ 27 Tragende Wände, Stützen  

§ 28 Außenwände  

§ 29 Trennwände  

§ 30 Brandwände  

§ 31 Decken  

§ 32 Dächer  
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Abschnitt 5  
Rettungswege, Öffnungen, Umwehrungen 

 

§ 33 Erster und zweiter Rettungsweg  

§ 34 Treppen  

§ 35 Notwendige Treppenräume, Ausgänge  

§ 36 Notwendige Flure, offene Gänge  

§ 37 Fenster, Türen, sonstige Öffnungen  

§ 38 Umwehrungen  

Abschnitt 6  
Technische Gebäudeausrüstung 

 

§ 39 Aufzüge  

§ 40 Leitungsanlagen, Installationsschächte 
und -kanäle 

 

§ 41 Lüftungsanlagen, raumlufttechnische 
Anlagen und Warmluftheizungen 

 

§ 42 Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen 
zur Wärmeerzeugung, Brennstoffver-
sorgung 

 

§ 43 Sanitäre Anlagen, Wasserzähler  

§ 44 Kleinkläranlagen, Gruben  

§ 45 Aufbewahrung fester Abfallstoffe  

§ 46 Blitzschutzanlagen  

Abschnitt 7  
Nutzungsbedingte Anforderungen 

 

§ 47 Aufenthaltsräume  

§ 48 Wohnungen  

§ 49 Stellplätze, Garagen und Abstellanla-
gen für Fahrräder 

 

§ 50 Barrierefreies Bauen  

§ 51 Sonderbauten  

Teil 4  
Die am Bau Beteiligten 

 

§ 52 Grundpflichten  

§ 53 Bauherrin oder Bauherr  

§ 54 Entwurfsverfasserin oder Entwurfsver-
fasser 

 

§ 55 Unternehmerin oder Unternehmer  



Drucksache 19/3365 Schleswig-Holsteinischer Landtag - 19. Wahlperiode 
 

 - 6 - 

§ 56 Bauleiterin oder Bauleiter  

Teil 5  
Bauaufsichtsbehörden, Verfahren 

 

Abschnitt 1 
Bauaufsichtsbehörden 

 

§ 57 Aufbau und Zuständigkeit der Bauauf-
sichtsbehörden 

 

§ 58 Aufgaben und Befugnisse der Bauauf-
sichtsbehörden 

 

§ 58a Bestehende Anlagen  

Abschnitt 2 
Genehmigungspflicht, Genehmigungsfrei-
heit 

 

§ 59 Grundsatz  

§ 60 Vorrang anderer Gestattungsverfahren  

§ 61 Verfahrensfreie Bauvorhaben, Beseiti-
gung von Anlagen 

 

§ 62 Genehmigungsfreistellung  

Abschnitt 3  
Genehmigungsverfahren 

 

§ 63 Vereinfachtes Baugenehmigungsver-
fahren 

 

§ 64 Baugenehmigungsverfahren  

§ 65 Bauvorlageberechtigung  

§ 66 Bautechnische Nachweise  

§ 67 Abweichungen, Ausnahmen und Be-
freiungen 

 

§ 68 Bauantrag, Bauvorlagen  

§ 69 Behandlung des Bauantrags  

§ 70 Beteiligung der Nachbarinnen und 
Nachbarn 

 

§ 70a Beteiligung der Öffentlichkeit  

§ 71 Ersetzung des gemeindlichen Einver-
nehmens 

 

§ 72 Baugenehmigung, Baubeginn  

§ 72a Typengenehmigung  

§ 73 Geltungsdauer der Baugenehmigung  

§ 74 Teilbaugenehmigung  
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§ 75 Vorbescheid  

§ 76 Genehmigung Fliegender Bauten  

§ 77 Bauaufsichtliche Zustimmung  

Abschnitt 4  
Bauaufsichtliche Maßnahmen 

 

§ 78 Verbot unrechtmäßig gekennzeichne-
ter Bauprodukte 

 

§ 79 Einstellung von Arbeiten  

§ 80 Beseitigung von Anlagen, Nutzungsun-
tersagung 

 

Abschnitt 5  
Bauüberwachung 

 

§ 81 Bauüberwachung  

§ 82 Bauzustandsanzeigen, Aufnahme der 
Nutzung 

 

Abschnitt 6  
Baulasten 

 

§ 83 Baulasten, Baulastenverzeichnis  

Teil 6 
Ordnungswidrigkeiten, Rechtsvorschrif-
ten, Übergangsvorschriften 

 

§ 84 Ordnungswidrigkeiten  

§ 85 Verordnungsermächtigungen  

§ 85a Technische Baubestimmungen  

§ 86 Örtliche Bauvorschriften  

§ 87 Übergangsvorschriften  

Teil 1 
Allgemeine Vorschriften 

Teil 1 
Allgemeine Vorschriften 

§ 1 
Anwendungsbereich 

§ 1 
Anwendungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt für bauliche Anlagen und 
Bauprodukte. Es gilt auch für Grundstücke so-
wie für andere Anlagen und Einrichtungen, an 
die in diesem Gesetz oder in Vorschriften auf-
grund dieses Gesetzes Anforderungen gestellt 
werden. 

 unverändert 

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für  
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1. Anlagen des öffentlichen Verkehrs ein-
schließlich Zubehör, Nebenanlagen und 
Nebenbetriebe, ausgenommen Gebäude, 

 

2. Anlagen, die der Bergaufsicht unterliegen, 
ausgenommen Gebäude, 

 

3. Leitungen, die der öffentlichen Versorgung 
mit Wasser, Gas, Elektrizität, Wärme, der 
öffentlichen Abwasserentsorgung oder der 
Telekommunikation dienen, 

 

4. Rohrleitungen, die dem Ferntransport von 
Stoffen dienen, 

 

5. Kräne und Krananlagen mit Ausnahme der 
Kranbahnen und Kranfundamente, 

 

6. Messestände in Messe- und Ausstellungs-
gebäuden, 

 

7. Schiffe und schwimmende Anlagen in Hä-
fen, für die wasserverkehrsrechtliche Re-
gelungen getroffen sind, 

 

8. Regale und Regalanlagen in Gebäuden, 
soweit sie nicht Teil der Gebäudekonstruk-
tion sind und keine Erschließungsfunktion 
haben; § 2 Absatz 4 Nummer 19 bleibt un-
berührt. 

 

§ 2 
Begriffe 

§ 2 
Begriffe 

(1) Bauliche Anlagen sind mit dem Erdboden 
verbundene, aus Bauprodukten hergestellte 
Anlagen; eine Verbindung mit dem Boden be-
steht auch dann, wenn die Anlage durch ei-
gene Schwere auf dem Boden ruht oder auf 
ortsfesten Bahnen begrenzt beweglich ist oder 
wenn die Anlage nach ihrem Verwendungs-
zweck dazu bestimmt ist, überwiegend ortsfest 
benutzt zu werden. Bauliche Anlagen sind auch 

(1) unverändert 

1. Aufschüttungen und Abgrabungen,  

2. Lagerplätze, Abstellplätze und Ausstel-
lungsplätze, ausgenommen Bootslager-
plätze am Meeresstrand, 

 

3. Sport- und Spielflächen,  

4. Camping- und Wochenendplätze,  

5. Freizeit- und Vergnügungsparks,  

6. Stellplätze für Kraftfahrzeuge und deren 
Zufahrten, Abstellanlagen für Fahrräder, 

 

7. Gerüste,  
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8. Hilfseinrichtungen zur statischen Siche-
rung von Bauzuständen, 

 

9. künstliche Hohlräume unter der Erdoberflä-
che, 

 

10. Sportboothäfen.  

Anlagen sind bauliche Anlagen und sonstige 
Anlagen und Einrichtungen im Sinne des § 1 
Absatz 1 Satz 2. 

 

(2) Gebäude sind selbstständig benutzbare, 
überdeckte bauliche Anlagen, die von Men-
schen betreten werden können und geeignet 
oder bestimmt sind, dem Schutz von Men-
schen, Tieren oder Sachen zu dienen. 

(2) unverändert 

(3) Gebäude werden in folgende Gebäude-
klassen eingeteilt: 

(3) Gebäude werden in folgende Gebäudeklas-
sen eingeteilt: 

1. Gebäudeklasse 1: 1.  unverändert 

a) freistehende Gebäude mit einer Höhe 
bis zu 7 m und nicht mehr als zwei Nut-
zungseinheiten von insgesamt nicht 
mehr als 400 m² und 

 

b) freistehende land- oder forstwirtschaft-
lich genutzte Gebäude, 

 

2. Gebäudeklasse 2: 2.  unverändert 

Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m und 
nicht mehr als zwei Nutzungseinheiten von 
insgesamt nicht mehr als 400 m², 

 

3. Gebäudeklasse 3: 3.  unverändert 

sonstige Gebäude mit einer Höhe bis zu 
7 m, 

 

4. Gebäudeklasse 4: 4.  unverändert 

Gebäude mit einer Höhe bis zu 13 m und 
Nutzungseinheiten mit jeweils nicht mehr 
als 400 m², 

 

5. Gebäudeklasse 5: 5.  unverändert 

sonstige Gebäude einschließlich unterirdi-
scher Gebäude. 

 

Höhe im Sinne des Satzes 1 ist das Maß der 
Fußbodenoberkante des höchstgelegenen Ge-
schosses, in dem ein Aufenthaltsraum möglich 
und zulässig ist, über der festgelegten Gelän-
deoberfläche im Mittel. Die festgelegte Gelän-
deoberfläche ist die in einem Bebauungsplan 
festgesetzte oder in der Baugenehmigung oder 
Teilbaugenehmigung bestimmte Geländeober-
fläche; andernfalls gilt die Höhe der natürlichen 

Höhe im Sinne des Satzes 1 ist das Maß der 
Fußbodenoberkante des höchstgelegenen Ge-
schosses, in dem ein Aufenthaltsraum mög-
lich ist, über der festgelegten Geländeoberflä-
che im Mittel. Die festgelegte Geländeoberflä-
che ist die in einem Bebauungsplan festge-
setzte oder in der Baugenehmigung oder Teil-
baugenehmigung bestimmte Geländeoberflä-
che; andernfalls gilt die Höhe der natürlichen 
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Geländeoberfläche als festgelegt. Die Grund-
flächen der Nutzungseinheiten im Sinne dieses 
Gesetzes sind die Brutto-Grundflächen; bei der 
Berechnung der Brutto-Grundflächen nach 
Satz 1 bleiben Flächen in Kellergeschossen 
außer Betracht. 

Geländeoberfläche als festgelegt. Die Grund-
flächen der Nutzungseinheiten im Sinne dieses 
Gesetzes sind die Brutto-Grundflächen; bei der 
Berechnung der Brutto-Grundflächen nach 
Satz 1 bleiben Flächen in Kellergeschossen 
außer Betracht. 

(4) Sonderbauten sind Anlagen und Räume 
besonderer Art oder Nutzung, die einen der 
nachfolgenden Tatbestände erfüllen: 

(4) Sonderbauten sind Anlagen und Räume 
besonderer Art oder Nutzung, die einen der 
nachfolgenden Tatbestände erfüllen: 

1. Hochhäuser (Gebäude mit einer Höhe 
nach Absatz 3 Satz 2 von mehr als 22 m), 

1. unverändert 

2. bauliche Anlagen mit einer Höhe von mehr 
als 30 m, 

2. unverändert 

3. Gebäude mit mehr als 1 600 m² Grundflä-
che des Geschosses mit der größten Aus-
dehnung, ausgenommen Wohngebäude, 

3. Gebäude mit mehr als 1.600 m² Grundflä-
che des Geschosses mit der größten Aus-
dehnung, ausgenommen Wohngebäude, 

4. Verkaufsstätten, deren Verkaufsräume und 
Ladenstraßen eine Grundfläche von insge-
samt mehr als 800 m² haben, 

4.   unverändert 

5. Gebäude mit Räumen, die einer Büro- oder 
Verwaltungsnutzung dienen und einzeln 
eine Grundfläche von mehr als 400 m² ha-
ben, 

5.   unverändert 

6. Gebäude mit Räumen, die einzeln für die 
Nutzung durch mehr als 100 Personen be-
stimmt sind, 

6.   unverändert 

7. Versammlungsstätten 7.   unverändert 

a) mit Versammlungsräumen, die insge-
samt mehr als 200 Besucherinnen oder 
Besucher fassen, wenn diese Ver-
sammlungsräume gemeinsame Ret-
tungswege haben, 

 

b) im Freien mit Szenenflächen sowie 
Freisportanlagen jeweils mit Tribünen, 
die keine Fliegenden Bauten sind und 
insgesamt mehr als 1.000 Besucherin-
nen oder Besucher fassen, 

 

8. Schank- und Speisegaststätten mit mehr 
als 40 Gastplätzen einschließlich Gastplät-
zen im Freien, die gemeinsame Rettungs-
wege durch das Gebäude haben, oder 
mehr als 1.000 Gastplätzen im Freien, Be-
herbergungsstätten mit mehr als zwölf Bet-
ten und Vergnügungsstätten mit mehr als 
150 m² Grundfläche, 

8.   unverändert 

9. Gebäude mit Nutzungseinheiten zum Zwe-
cke der Pflege oder Betreuung von Perso-

9. Gebäude mit Nutzungseinheiten zum Zwe-
cke der Pflege oder Betreuung von Perso-
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nen mit Pflegebedürftigkeit oder Behinde-
rungen, deren Selbstrettungsfähigkeit ein-
geschränkt ist, wenn die Nutzungseinheiten 

nen mit Pflegebedürftigkeit oder Behinde-
rungen, deren Selbstrettungsfähigkeit ein-
geschränkt ist, wenn die Nutzungseinheiten 

a) einzeln für mehr als sechs Personen o-
der 

a) einzeln für mehr als sechs Personen 
oder 

b) für Personen mit Intensivpflegebedarf 
bestimmt sind, oder 

b)  für Personen mit Intensivpflegebe-
darf oder 

c) einen gemeinsamen Rettungsweg ha-
ben und für insgesamt mehr als zwölf 
Personen bestimmt sind, 

c)  einen gemeinsamen Rettungsweg 
haben und für insgesamt mehr als 
zwölf Personen 

 bestimmt sind, 

10. Krankenhäuser, 10.  unverändert 

11. Wohnheime, 11.  unverändert 

12. Tageseinrichtungen für Kinder, Menschen 
mit Behinderungen und alte Menschen, 
sonstige Einrichtungen zur Unterbringung 
oder Pflege von Personen, ausgenommen 
Tageseinrichtungen einschließlich Tages-
pflege für nicht mehr als zehn Kinder, 

12.  unverändert 

13. Schulen, Hochschulen und ähnliche Ein-
richtungen, 

13.  unverändert 

14. Justizvollzugsanstalten und bauliche Anla-
gen für den Maßregelvollzug, 

14.  unverändert 

15. Camping- und Wochenendplätze, 15.  unverändert 

16. Freizeit- und Vergnügungsparks, 16.  unverändert 

17. Garagen mit mehr als 1.000 m² Nutzfläche, 17.  unverändert 

18. Fliegende Bauten, soweit sie einer Ausfüh-
rungsgenehmigung bedürfen, 

18.  unverändert 

19. Regallager mit einer Oberkante Lagergut-
höhe von mehr als 7,50 m, 

19.  unverändert 

20. bauliche Anlagen, deren Nutzung durch 
Umgang oder Lagerung von Stoffen mit Ex-
plosions- oder erhöhter Brandgefahr ver-
bunden ist, 

20.  unverändert 

21. Anlagen und Räume, die in den Num-
mern 1 bis 20 nicht aufgeführt und deren 
Art oder Nutzung mit vergleichbaren Ge-
fahren verbunden sind. 

21.  unverändert 

(5) Aufenthaltsräume sind Räume, die zum 
nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von 
Menschen bestimmt oder geeignet sind. 

(5)  unverändert 

(6) Geschosse sind oberirdische Geschosse, 
wenn ihre Deckenoberkanten im Mittel mehr 

(6)  unverändert 
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als 1,40 m über die festgelegte Geländeober-
fläche hinausragen; im Übrigen sind sie Keller-
geschosse. Hohlräume zwischen der obersten 
Decke und der Bedachung, in denen Aufent-
haltsräume nicht möglich sind, sind keine Ge-
schosse. 

(7) Vollgeschosse sind oberirdische Ge-
schosse, die eine Höhe von mindestens 
2,30 m haben. Das oberste Geschoss und Ge-
schosse im Dachraum sind Vollgeschosse, 
wenn sie diese Höhe über mindestens drei 
Viertel der Geschossfläche des darunterlie-
genden Geschosses haben. Die Höhe der Ge-
schosse wird von der Oberkante des Fußbo-
dens bis zur Oberkante des Fußbodens der 
darüber liegenden Decke, bei Geschossen mit 
Dachflächen bis zur Oberkante der Dachhaut 
gemessen. 

(7)  unverändert 

(8) Stellplätze sind Flächen, die dem Abstellen 
von Kraftfahrzeugen außerhalb der öffentli-
chen Verkehrsflächen dienen. Garagen sind 
Gebäude oder Gebäudeteile zum Abstellen 
von Kraftfahrzeugen. Ausstellungs-, Verkaufs-, 
Werk- und Lagerräume für Kraftfahrzeuge sind 
keine Stellplätze oder Garagen. 

(8)  unverändert 

(9) Feuerstätten sind in oder an Gebäuden 
ortsfest genutzte Anlagen oder Einrichtungen, 
die dazu bestimmt sind, durch Verbrennung 
Wärme zu erzeugen. 

(9)  unverändert 

(10) Barrierefrei sind bauliche Anlagen, soweit 
sie für Menschen mit Behinderungen in der all-
gemein üblichen Weise, ohne besondere Er-
schwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe 
zugänglich und nutzbar sind. 

(10)  unverändert 

(11) Bauprodukte sind (11)  unverändert 

1. Produkte, Baustoffe, Bauteile und Anlagen 
sowie Bausätze gemäß Artikel 2 Nummer 2 
der Verordnung (EU) Nummer 305/20111, 
die hergestellt werden, um dauerhaft in 
bauliche Anlagen eingebaut zu werden, 

 

2. aus Produkten, Baustoffen, Bauteilen so-
wie Bausätzen gemäß Artikel 2 Nummer 2 
der Verordnung (EU) Nummer 305/2011 

 

                                            
1 Verordnung (EU) Nummer 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 zur Festlegung 

harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des 

Rates (ABl. L 88 S. 5, zuletzt ber. 2015 ABl. L 92 S. 118), zuletzt geändert durch Delegierte Verordnung (EU) Nummer 

574/2014 der Kommission vom 21. Februar 2014 (ABl. L 159 S. 41) 
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vorgefertigte Anlagen, die hergestellt wer-
den, um mit dem Erdboden verbunden zu 
werden, 

und deren Verwendung sich auf die Anforde-
rungen nach § 3 Absatz 2 auswirken kann. 

 

(12) Bauart ist das Zusammenfügen von Bau-
produkten zu baulichen Anlagen oder Teilen 
von baulichen Anlagen. Das Zusammenfügen 
von Komponenten eines Bausatzes im Sinne 
des Absatzes 11 gilt nicht als Bauart. 

(12)  unverändert 

(13) Nicht geregelte Bauprodukte sind Baupro-
dukte für die es Technische Baubestimmungen 
oder allgemein anerkannte Regeln der Technik 
nicht gibt oder die von diesen wesentlich ab-
weichen. Ausgenommen sind Bauprodukte, 
die für die Erfüllung der Anforderungen dieses 
Gesetzes nur untergeordnete Bedeutung ha-
ben. 

(13)  unverändert 

§ 3  
Allgemeine Anforderungen 

§ 3  
Allgemeine Anforderungen 

(1) Bei der Planung, Errichtung, Änderung und 
Nutzungsänderung baulicher Anlagen und der 
Gestaltung von Grundstücken ist auf den 
Schutz der natürlichen Grundlagen des Le-
bens sowie auf die besonderen Belange von 
Familien mit Kindern, von alten Menschen so-
wie Menschen mit Behinderungen durch den 
Grundsatz barrierefreien Bauens Rücksicht zu 
nehmen. 

 unverändert 

(2) Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, 
zu ändern und instand zu halten, dass die öf-
fentliche Sicherheit, insbesondere Leben, Ge-
sundheit, nicht gefährdet werden und keine un-
zumutbaren Belästigungen entstehen; dabei 
sind die Grundanforderungen an Bauwerke ge-
mäß Anhang I der Verordnung (EU) Nummer 
305/2011 zu berücksichtigen. 

 

(3) Die der Wahrung der Anforderungen nach 
Absatz 2 dienenden allgemeinen anerkannten 
Regeln der Technik sind zu beachten. Von die-
sen Regeln kann abgewichen werden, wenn 
mit einer anderen Lösung in gleichem Maße 
nachweislich die allgemeinen Anforderungen 
des Absatzes 2 erfüllt werden. Als allgemein 
anerkannte Regeln der Technik gelten auch 
die von der obersten Bauaufsichtsbehörde 
durch Verwaltungsvorschrift als technische 
Baubestimmungen eingeführten technischen 
Regeln. 
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(4) Für die Beseitigung von Anlagen und für die 
Änderung ihrer Nutzung gelten die Absätze 2 
und 3 entsprechend. 

 

Teil 2 
Das Grundstück und seine 

Bebauung 

Teil 2 
Das Grundstück und seine 

Bebauung 

§ 4 
Bebauung der Grundstücke mit 

Gebäuden 

§ 4 
Bebauung der Grundstücke mit 

Gebäuden 

(1) Gebäude dürfen nur errichtet werden, wenn 
das Grundstück in angemessener Breite an ei-
ner befahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche 
liegt oder wenn das Grundstück eine befahr-
bare, öffentlich-rechtlich gesicherte Zufahrt zu 
einer befahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche 
hat. 

(1) unverändert 

(2) Ein Gebäude auf mehreren Grundstücken 
ist nur zulässig, wenn öffentlich-rechtlich gesi-
chert ist, dass dadurch keine Verhältnisse ein-
treten können, die Vorschriften dieses Geset-
zes oder aufgrund dieses Gesetzes widerspre-
chen. 

(2) Ein Gebäude auf mehreren Grundstücken 
ist nur zulässig, wenn öffentlich-rechtlich gesi-
chert ist, dass dadurch keine Verhältnisse ein-
treten können, die Vorschriften dieses Geset-
zes oder aufgrund dieses Gesetzes widerspre-
chen. Satz 1 gilt nicht für einen Überbau, der 
nach § 15 Absatz 2 des Nachbarrechtsge-
setzes zu dulden ist. 

§ 5 
Zugänge und Zufahrten auf den 

Grundstücken 

§ 5 
Zugänge und Zufahrten auf den 

Grundstücken 

(1) Von öffentlichen Verkehrsflächen ist insbe-
sondere für die Feuerwehr ein geradliniger Zu- 
oder Durchgang zu rückwärtigen Gebäuden zu 
schaffen; zu anderen Gebäuden ist er zu 
schaffen, wenn der zweite Rettungsweg dieser 
Gebäude über Rettungsgeräte der Feuerwehr 
führt. Zu Gebäuden, bei denen die Oberkante 
der Brüstung von zum Anleitern bestimmten 
Fenstern oder Stellen mehr als 8 m über Ge-
lände liegt, ist in den Fällen des Satzes 1 an-
stelle eines Zu- oder Durchgangs eine Zu- oder 
Durchfahrt zu schaffen. Ist für die Personenret-
tung der Einsatz von Hubrettungsfahrzeugen 
erforderlich, sind die dafür erforderlichen Auf-
stell- und Bewegungsflächen vorzusehen. Bei 
Gebäuden, die ganz oder mit Teilen mehr als 
50 m von einer öffentlichen Verkehrsfläche 
entfernt sind, sind Zufahrten oder Durchfahrten 
nach Satz 2 zu den vor und hinter den Gebäu-
den gelegenen Grundstücksteilen und Bewe-
gungsflächen herzustellen, wenn sie aus Grün-
den des Feuerwehreinsatzes erforderlich sind. 

 unverändert 
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(2) Zu- und Durchfahrten, Aufstellflächen und 
Bewegungsflächen müssen für Feuerwehr-
fahrzeuge ausreichend befestigt und tragfähig 
sein; sie sind als solche zu kennzeichnen und 
ständig frei zu halten; die Kennzeichnung von 
Zufahrten muss von der öffentlichen Verkehrs-
fläche aus sichtbar sein. Fahrzeuge dürfen auf 
den Flächen nach Satz 1 nicht abgestellt wer-
den. 

 

§ 6 
Abstandsflächen, Abstände 

§ 6 
Abstandsflächen, Abstände 

(1) Vor den Außenwänden von Gebäuden sind 
Abstandsflächen von oberirdischen Gebäuden 
freizuhalten. Satz 1 gilt entsprechend für an-
dere Anlagen, von denen Wirkungen wie von 
Gebäuden ausgehen, gegenüber Gebäuden 
und Grundstücksgrenzen. Eine Abstandsflä-
che ist nicht erforderlich vor Außenwänden, 

(1) Vor den Außenwänden von Gebäuden sind 
Abstandsflächen von oberirdischen Gebäuden 
freizuhalten. Satz 1 gilt entsprechend für an-
dere Anlagen, von denen Wirkungen wie von 
Gebäuden ausgehen, gegenüber Gebäuden 
und Grundstücksgrenzen. Eine Abstandsflä-
che ist nicht erforderlich vor Außenwänden, 

1. die an Grundstücksgrenzen errichtet wer-
den, wenn nach planungsrechtlichen Vor-
schriften an die Grenze gebaut werden 
muss oder gebaut werden darf, oder 

1.  unverändert 

2. soweit nach der umgebenden Bebauung 
im Sinne des § 34 Absatz 1 Satz 1 Bauge-
setzbuch abweichende Gebäudeabstände 
zulässig sind. 

2.  unverändert 

 Abweichend von Satz 2 sind vor Windener-
gieanlagen Abstandsflächen nur gegen-
über Grundstücksgrenzen und Gebäuden 
mit Aufenthaltsräumen freizuhalten, ferner 
gegenüber Anlagen im Sinne des § 2 Ab-
satz 9 der Verordnung über Anlagen zum 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
vom 18. April 2017 (BGBl. I S. 905), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 19. Juni 
2020 (BGBl. I S. 1328). 

(2) Abstandsflächen sowie Abstände nach 
§ 30 Absatz 2 Nummer 1 und § 32 Absatz 2 
müssen auf dem Grundstück selbst liegen. Sie 
dürfen auch auf öffentlichen Verkehrs-, Grün- 
und Wasserflächen liegen, jedoch nur bis zu 
deren Mitte. Abstandsflächen sowie Abstände 
im Sinne des Satzes 1 dürfen sich ganz oder 
teilweise auf andere Grundstücke erstrecken, 
wenn öffentlich-rechtlich gesichert ist, dass sie 
nicht überbaut werden; Abstandsflächen dür-
fen auf die auf diesen Grundstücken erforderli-
chen Abstandsflächen nicht angerechnet wer-
den. 

(2) unverändert 
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(3) Die Abstandsflächen dürfen sich nicht über-
decken; dies gilt nicht für 

(3) unverändert 

1. Außenwände, die in einem Winkel von 
mehr als 75 Grad zueinander stehen, 

 

2. Außenwände zu einem fremder Sicht ent-
zogenen Gartenhof bei Wohngebäuden der 
Gebäudeklassen 1 und 2, 

 

3. Gebäude und andere bauliche Anlagen, 
die in den Abstandsflächen zulässig sind. 

 

(4) Die Tiefe der Abstandsfläche bemisst sich 
nach der Wandhöhe; sie wird senkrecht zur 
Wand gemessen. Wandhöhe ist das Maß von 
der festgelegten Geländeoberfläche bis zum 
Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut oder 
bis zum oberen Abschluss der Wand. Zur 
Wandhöhe werden jeweils hinzugerechnet 

(4) unverändert 

1. zu einem Viertel die Höhe von  

a) Dächern und Dachteilen, die von Dach-
flächen mit einer Neigung von mehr als 
45 Grad begrenzt werden, 

 

b) Dächern mit Dachgauben oder Dach-
aufbauten, deren Gesamtbreite je 
Dachfläche mehr als die Hälfte der Ge-
bäudewand beträgt, 

 

2. voll die Höhe von Dächern und Dachteilen, 
die von Dachflächen mit einer Neigung von 
mehr als 70 Grad begrenzt werden. 

 

Das sich ergebende Maß ist H.  

(5) Die Tiefe der Abstandsflächen beträgt 
0,4 H, mindestens 3 m. In Gewerbe- und In-
dustriegebieten genügt eine Tiefe von 0,2 H, 
mindestens 3 m. Vor den Außenwänden von 
Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 
mit nicht mehr als drei oberirdischen Geschos-
sen genügt als Tiefe der Abstandsfläche 3 m. 
Werden von einer städtebaulichen Satzung o-
der einer Satzung nach § 86 Außenwände zu-
gelassen oder vorgeschrieben, vor denen Ab-
standsflächen größerer oder geringerer Tiefe 
als nach den Sätzen 1 bis 3 liegen müssten, 
finden die Sätze 1 bis 3 keine Anwendung, es 
sei denn, die Satzung ordnet die Geltung die-
ser Vorschriften an. 

(5) unverändert 

(6) Bei der Bemessung der Abstandsflächen 
bleiben außer Betracht 

(6) unverändert 

1. vor die Außenwand vortretende Bauteile 
wie Gesimse und Dachüberstände, 
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2. Vorbauten, wenn sie  

a) insgesamt nicht mehr als ein Drittel der 
Breite der jeweiligen Außenwand in An-
spruch nehmen, 

 

b) nicht mehr als 1,50 m vor diese Außen-
wand vortreten und 

 

c) mindestens 2 m von der gegenüberlie-
genden Nachbargrenze entfernt blei-
ben, 

 

3. bei Gebäuden an der Grundstücksgrenze 
die Seitenwände von Vorbauten und Dach-
aufbauten, auch wenn sie nicht an der 
Grundstücksgrenze errichtet werden. 

 

(7) Bei der Bemessung der Abstandsflächen 
bleiben Maßnahmen zum Zwecke der Energie-
einsparung und Solaranlagen an bestehenden 
Gebäuden unabhängig davon, ob diese den 
Anforderungen der Absätze 2 bis 6 entspre-
chen, außer Betracht, wenn sie mindestens 
2,30 m von der Nachbargrenze zurückbleiben. 
§ 67 Absatz 1 Satz 1 bleibt unberührt. 

(7) unverändert 

(8) In den Abstandsflächen eines Gebäudes 
sowie ohne eigene Abstandsflächen sind, auch 
wenn sie nicht an die Grundstücksgrenze oder 
an das Gebäude angebaut werden, zulässig 

(8) unverändert 

1. Garagen und Gebäude ohne Aufenthalts-
räume und Feuerstätten mit einer mittleren 
Wandhöhe bis zu 3 m und einer Gesamt-
länge je Grundstücksgrenze von 9 m, 

 

2. gebäudeunabhängige Solaranlagen mit ei-
ner Höhe bis zu 3 m und einer Gesamt-
länge je Grundstücksgrenze von 9 m, 

 

3. Stützwände und geschlossene Einfriedun-
gen in Gewerbe- und Industriegebieten, 
außerhalb dieser Baugebiete mit einer 
Höhe bis zu 2 m. 

 

Die Länge der die Abstandsflächentiefe gegen-
über den Grundstücksgrenzen nicht einhalten-
den Bebauung nach Satz 1 Nummer 1 und 2 
darf auf einem Grundstück insgesamt 18 m 
nicht überschreiten. 

 

(9) Wird bei bestehenden Gebäuden, die in 
Gebieten liegen, die überwiegend dem Woh-
nen oder der Innenentwicklung von Städten 
und Gemeinden dienen, zusätzlicher Wohn-
raum geschaffen, gelten die Absätze 2 bis 5 
nicht bei 

(9) Wird bei bestehenden Gebäuden, die in 
Gebieten liegen, die überwiegend dem Woh-
nen oder der Innenentwicklung von Städten 
und Gemeinden dienen, zusätzlicher Wohn-
raum geschaffen, gelten die Absätze 2 bis 5 
nicht bei 

1. Änderungen innerhalb von Gebäuden, 1.  unverändert 
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2. Nutzungsänderungen, wenn der Abstand 
des Gebäudes zu den Nachbargrenzen 
mindestens 2,50 m beträgt oder die Au-
ßenwand als Brandwand nach § 30 Ab-
satz 2 Nummer 1 ausgebildet ist, 

2.  unverändert 

3. der Neuerrichtung oder dem Ausbau von 
Dachräumen oder eines Dachgeschosses 
innerhalb der Abmessungen bestehender 
Dachräume oder des Dachgeschosses, 

3.  unverändert 

4. der nachträglichen Errichtung eines Dach-
geschosses oder eines obersten Geschos-
ses, wenn deren Abstandflächen innerhalb 
der Abstandflächen des bestehenden Ge-
bäudes liegen und ein Abstand zur Nach-
bargrenze von mindestens 2,50 m einge-
halten wird. 

4. der nachträglichen Errichtung eines Dach-
geschosses oder eines obersten Geschos-
ses, wenn deren Abstandflächen innerhalb 
der Abstandsflächen des bestehenden 
Gebäudes liegen und ein Abstand zur 
Nachbargrenze von mindestens 2,50 m 
eingehalten wird. 

Dachgauben und ähnliche Dachaufbauten, 
Fenster und sonstige Öffnungen in Dächern o-
der Wänden sind unbeschadet der §§ 30 und 
32 so anzuordnen, dass von ihnen keine Be-
lästigungen oder Störungen ausgehen können, 
die für die Nachbarinnen und Nachbarn unzu-
mutbar sind. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für 
Gebäude nach Absatz 8. 

Dachgauben und ähnliche Dachaufbauten, 
Fenster und sonstige Öffnungen in Dächern o-
der Wänden sind unbeschadet der §§ 30 und 
32 so anzuordnen, dass von ihnen keine Be-
lästigungen oder Störungen ausgehen können, 
die für die Nachbarinnen und Nachbarn unzu-
mutbar sind. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für 
Gebäude nach Absatz 8. 

(10) An bestehenden Gebäuden können bei 
der nachträglichen Errichtung vor die Außen-
wand vortretender Aufzüge, Treppen und 
Treppenräume geringere Tiefen von Abstand-
flächen zugelassen werden, wenn wesentliche 
Beeinträchtigungen angrenzender oder gegen-
überliegender Räume nicht zu befürchten sind 
und zu Nachbargrenzen ein Abstand von min-
destens 3 m eingehalten wird. 

(10) An bestehenden Gebäuden können bei 
der nachträglichen Errichtung vor die Außen-
wand vortretender Aufzüge, Treppen und 
Treppenräume geringere Tiefen von Ab-
standsflächen zugelassen werden, wenn we-
sentliche Beeinträchtigungen angrenzender o-
der gegenüberliegender Räume nicht zu be-
fürchten sind und zu Nachbargrenzen ein Ab-
stand von mindestens 3 m eingehalten wird. 

§ 7 
Teilung von Grundstücken 

§ 7 
Teilung von Grundstücken 

(1) Durch die Teilung eines Grundstücks dür-
fen keine Verhältnisse geschaffen werden, die 
den Vorschriften dieses Gesetzes oder auf-
grund dieses Gesetzes widersprechen. 

 unverändert 

(2) Soll bei einer Teilung nach Absatz 1 von 
Vorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund 
dieses Gesetzes abgewichen werden, ist § 67 
entsprechend anzuwenden. 
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§ 8 
Nicht überbaute Flächen der 

bebauten Grundstücke, 
Kleinkinderspielplätze 

§ 8 
Nicht überbaute Flächen der 

bebauten Grundstücke, 
Kleinkinderspielplätze 

(1) Die nicht mit Gebäuden oder vergleichba-
ren baulichen Anlagen überbauten Flächen der 
bebauten Grundstücke sind 

 unverändert 

1. wasseraufnahmefähig zu belassen oder 
herzustellen und 

 

2. zu begrünen oder zu bepflanzen,  

soweit dem nicht die Erfordernisse einer ande-
ren zulässigen Verwendung der Flächen ent-
gegenstehen. Satz 1 findet keine Anwendung, 
soweit Bebauungspläne oder andere Satzun-
gen Festsetzungen zu den nicht überbauten 
Flächen treffen. 

 

(2) Bei der Errichtung von Gebäuden mit mehr 
als zehn Wohnungen ist auf dem Baugrund-
stück oder in unmittelbarer Nähe auf einem an-
deren geeigneten Grundstück, dessen dauer-
hafte Nutzung für diesen Zweck öffentlich-
rechtlich gesichert sein muss, ein ausreichend 
großer Spielplatz für Kleinkinder anzulegen. 
Dies gilt nicht, wenn in unmittelbarer Nähe eine 
Gemeinschaftsanlage oder ein sonstiger für 
die Kinder nutzbarer Spielplatz geschaffen 
wird oder vorhanden oder ein solcher Spiel-
platz wegen der Art und der Lage der Wohnung 
nicht erforderlich ist. Bei bestehenden Gebäu-
den nach Satz 1 kann die Herstellung von 
Spielplätzen für Kleinkinder verlangt werden, 
wenn dies die Gesundheit und der Schutz der 
Kinder erfordern. 

 

Teil 3  
Bauliche Anlagen 

Teil 3  
Bauliche Anlagen 

Abschnitt 1 
Gestaltung 

Abschnitt 1 
Gestaltung 

§ 9  
Gestaltung 

§ 9  
Gestaltung 

Bauliche Anlagen müssen nach Form, Maß-
stab, Verhältnis der Baumassen und Bauteile 
zueinander, Werkstoff und Farbe so gestaltet 
sein, dass sie nicht verunstaltet wirken. Bauli-
che Anlagen dürfen das Straßen-, Orts- und 
Landschaftsbild nicht verunstalten. 

 unverändert 
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§ 10 
Anlagen der Außenwerbung, 

Warenautomaten 

§ 10 
Anlagen der Außenwerbung, 

Warenautomaten 

(1) Anlagen der Außenwerbung (Werbeanla-
gen) sind alle ortsfesten Einrichtungen, die der 
Ankündigung oder Anpreisung oder als Hin-
weis auf Gewerbe oder Beruf dienen und vom 
öffentlichen Verkehrsraum aus sichtbar sind. 
Hierzu zählen insbesondere Schilder, Beschrif-
tungen, Bemalungen, Lichtwerbungen, Schau-
kästen sowie für Zettelanschläge und Bogen-
anschläge oder Lichtwerbung bestimmte Säu-
len, Tafeln und Flächen. 

 unverändert 

(2) Für Werbeanlagen, die bauliche Anlagen 
sind, gelten die in diesem Gesetz an bauliche 
Anlagen gestellten Anforderungen. Werbean-
lagen, die keine baulichen Anlagen sind, dür-
fen weder bauliche Anlagen noch das Straßen-
bild, Orts- oder Landschaftsbild verunstalten o-
der die Sicherheit des Verkehrs gefährden. Die 
störende Häufung von Werbeanlagen ist unzu-
lässig. 

 

(3) Außerhalb der im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteile sind Werbeanlagen unzulässig. 
Ausgenommen sind, soweit in anderen Vor-
schriften nichts anderes bestimmt ist, 

 

1. Werbeanlagen an der Stätte der Leistung,  

2. einzelne Hinweiszeichen an Verkehrsstra-
ßen und Wegabzweigungen, die im Inte-
resse des Verkehrs auf außerhalb der Orts-
durchfahrten liegende Betriebe oder ver-
steckt liegende Stätten aufmerksam ma-
chen, 

 

3. Schilder, die die Inhaberin oder den Inha-
ber und Art gewerblicher Betriebe kenn-
zeichnen (Hinweisschilder), wenn sie vor 
Ortsdurchfahrten auf einer Tafel zusam-
mengefasst sind, 

 

4. Werbeanlagen an und auf Flugplätzen, 
Sportanlagen und Versammlungsstätten, 
soweit sie nicht in die freie Landschaft wir-
ken, 

 

5. Werbeanlagen auf Ausstellungs- und Mes-
segeländen. 

 

(4) In Kleinsiedlungsgebieten, Dorfgebieten, 
reinen und allgemeinen Wohngebieten sind 
Werbeanlagen nur zulässig an der Stätte der 
Leistung sowie Anlagen für amtliche Mitteilun-
gen und zur Unterrichtung der Bevölkerung 
über kirchliche, kulturelle, politische, sportliche 
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und ähnliche Veranstaltungen; die jeweils freie 
Fläche dieser Anlagen darf auch für andere 
Werbung verwendet werden. In reinen Wohn-
gebieten darf an der Stätte der Leistung nur mit 
Hinweisschildern geworben werden. Auf öf-
fentlichen Verkehrsflächen können ausnahms-
weise auch andere Werbeanlagen in Verbin-
dung mit baulichen Anlagen, die dem öffentli-
chen Personennahverkehr dienen, zugelassen 
werden, soweit diese die Eigenart des Gebie-
tes und das Ortsbild nicht beeinträchtigen. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten für Warenauto-
maten entsprechend. 

 

(6) Die Vorschriften dieses Gesetzes sind nicht 
anzuwenden auf 

 

1. Anschläge und Lichtwerbung an dafür ge-
nehmigten Säulen, Tafeln und Flächen, 

 

2. Werbemittel an Zeitungs- und Zeitschriften-
verkaufsstellen, 

 

3. Auslagen und Dekorationen in Fenstern 
und Schaukästen, 

 

4. Wahlwerbung für die Dauer eines Wahl-
kampfes, 

 

5. Werbemittel für einmalige Veranstaltun-
gen, die längstens für die Dauer von 14 Ta-
gen aufgestellt oder angebracht werden. 

 

Abschnitt 2 
Allgemeine Anforderungen an 

die Bauausführung 

Abschnitt 2 
Allgemeine Anforderungen an 

die Bauausführung 

§ 11 
Baustelle 

§ 11 
Baustelle 

(1) Baustellen sind so einzurichten, dass bauli-
che Anlagen ordnungsgemäß errichtet, geän-
dert oder beseitigt werden können und Gefah-
ren oder vermeidbare Belästigungen nicht ent-
stehen. 

 unverändert 

(2) Bei Bauarbeiten, durch die unbeteiligte Per-
sonen gefährdet werden können, ist die Gefah-
renzone abzugrenzen oder durch Warnzei-
chen zu kennzeichnen. Soweit erforderlich, 
sind Baustellen mit einem Bauzaun abzugren-
zen, mit Schutzvorrichtungen gegen herabfal-
lende Gegenstände zu versehen und zu be-
leuchten. 

 

(3) Bei der Ausführung nicht verfahrensfreier 
Bauvorhaben hat die Bauherrin oder der Bau-
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herr an der Baustelle ein Schild, das die Be-
zeichnung des Bauvorhabens sowie die Na-
men und Anschriften der Entwurfsverfasserin 
oder des Entwurfsverfassers, der Bauleiterin o-
der des Bauleiters und der Unternehmerinnen 
oder Unternehmer für den Rohbau enthalten 
muss, dauerhaft und von der öffentlichen Ver-
kehrsfläche aus sichtbar anzubringen. 

(4) Bäume, Hecken und sonstige Bepflanzun-
gen, die aufgrund anderer Rechtsvorschriften 
zu erhalten sind, müssen während der Bauaus-
führung geschützt werden. 

 

(5) Bei der Baustelleneinrichtung und während 
der Bauausführung ist mit Grund und Boden 
sparsam und sorgsam umzugehen. 

 

§ 12 
Standsicherheit 

§ 12 
Standsicherheit 

(1) Jede bauliche Anlage muss im Ganzen und 
in ihren einzelnen Teilen für sich allein standsi-
cher sein. Die Standsicherheit anderer bauli-
cher Anlagen und die Tragfähigkeit des Bau-
grundes der Nachbargrundstücke dürfen nicht 
gefährdet werden. 

 unverändert 

(2) Die Verwendung gemeinsamer Bauteile für 
mehrere bauliche Anlagen ist zulässig, wenn 
öffentlich-rechtlich gesichert ist, dass die ge-
meinsamen Bauteile bei der Beseitigung einer 
der baulichen Anlagen bestehen bleiben kön-
nen. 

 

§ 13 
Schutz gegen  

schädliche Einflüsse 

§ 13 
Schutz gegen  

schädliche Einflüsse 

Bauliche Anlagen müssen so angeordnet, be-
schaffen und gebrauchstauglich sein, dass 
durch Wasser, Feuchtigkeit, pflanzliche und 
tierische Schädlinge sowie andere chemische, 
physikalische oder biologische Einflüsse Ge-
fahren oder unzumutbare Belästigungen nicht 
entstehen. Baugrundstücke müssen für bauli-
che Anlagen geeignet sein. 

 unverändert 

§ 14 
Brandschutz 

§ 14 
Brandschutz 

Anlagen sind so zu planen, anzuordnen, zu er-
richten, zu ändern und instand zu halten, dass 
der Entstehung eines Brandes und der Aus-
breitung von Feuer und Rauch (Brandausbrei-
tung) vorgebeugt wird und bei einem Brand die 

 unverändert 
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Rettung von Menschen und Tieren sowie wirk-
same Löscharbeiten möglich sind; hierbei sind 
auch die Belange der Menschen mit Behinde-
rungen zu berücksichtigen. 

§ 15 
Wärme-, Schall-,  

Erschütterungsschutz 

§ 15 
Wärme-, Schall-,  

Erschütterungsschutz 

(1) Gebäude müssen einen ihrer Nutzung und 
den klimatischen Verhältnissen entsprechen-
den Wärmeschutz haben. 

 unverändert 

(2) Gebäude müssen einen ihrer Nutzung ent-
sprechenden Schallschutz haben. Geräusche, 
die von ortsfesten Einrichtungen in baulichen 
Anlagen oder auf Baugrundstücken ausgehen, 
sind so zu dämmen, dass Gefahren oder unzu-
mutbare Belästigungen nicht entstehen. 

 

(3) Erschütterungen oder Schwingungen, die 
von ortsfesten Einrichtungen in baulichen An-
lagen oder auf Baugrundstücken ausgehen, 
sind so zu dämmen, dass Gefahren oder unzu-
mutbare Belästigungen nicht entstehen. 

 

§ 16 
Verkehrssicherheit 

§ 16 
Verkehrssicherheit 

(1) Bauliche Anlagen und die dem Verkehr die-
nenden nicht überbauten Flächen von bebau-
ten Grundstücken müssen verkehrssicher sein. 

 unverändert 

(2) Die Sicherheit und Leichtigkeit des öffentli-
chen Verkehrs darf durch bauliche Anlagen o-
der deren Nutzung nicht gefährdet werden. 

 

§ 16a  
Bauarten 

§ 16a  
Bauarten 

(1) Bauarten dürfen nur angewendet werden, 
wenn bei ihrer Anwendung die baulichen Anla-
gen bei ordnungsgemäßer Instandhaltung 
während einer dem Zweck entsprechenden 
angemessenen Zeitdauer die Anforderungen 
dieses Gesetzes oder die Anforderungen aus 
Vorschriften aufgrund dieses Gesetzes erfüllen 
und für ihren Anwendungszweck tauglich sind. 

 unverändert 

(2) Bauarten, die von Technischen Baubestim-
mungen nach § 85a Absatz 2 Nummer 2 oder 
Nummer 3 Buchstabe a wesentlich abweichen 
oder für die es allgemein anerkannte Regeln 
der Technik nicht gibt, dürfen bei der Errich-
tung, Änderung und Instandhaltung baulicher 
Anlagen nur angewendet werden, wenn für sie 
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1. eine allgemeine Bauartgenehmigung durch 
das Deutsche Institut für Bautechnik oder 

 

2. eine vorhabenbezogene Bauartgenehmi-
gung durch die oberste Bauaufsichtsbe-
hörde 

 

erteilt worden ist. § 18 Absatz 2 bis 7 gilt ent-
sprechend. 

 

(3) Anstelle einer allgemeinen Bauartgenehmi-
gung genügt ein allgemeines bauaufsichtliches 
Prüfzeugnis für Bauarten, wenn die Bauart 
nach allgemein anerkannten Prüfverfahren be-
urteilt werden kann. In der Verwaltungsvor-
schrift nach § 85a werden diese Bauarten mit 
der Angabe der maßgebenden technischen 
Regeln bekannt gemacht. § 19 Absatz 2 gilt 
entsprechend. 

 

(4) Wenn Gefahren im Sinne des § 3 Absatz 2 
nicht zu erwarten sind, kann die oberste Bau-
aufsichtsbehörde im Einzelfall oder für genau 
begrenzte Fälle allgemein festlegen, dass eine 
Bauartgenehmigung nicht erforderlich ist. 

 

(5) Bauarten bedürfen einer Bestätigung ihrer 
Übereinstimmung mit den Technischen Baube-
stimmungen nach § 85a Absatz 2, den allge-
meinen Bauartgenehmigungen, den allgemei-
nen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen für Bau-
arten oder den vorhabenbezogenen Bauartge-
nehmigungen; als Übereinstimmung gilt auch 
eine Abweichung, die nicht wesentlich ist. § 21 
Absatz 2 gilt für die Anwenderin oder den An-
wender der Bauart entsprechend. 

 

(6) Bei Bauarten, deren Anwendung in außer-
gewöhnlichem Maß von der Sachkunde und 
Erfahrung der damit betrauten Personen oder 
von einer Ausstattung mit besonderen Vorrich-
tungen abhängt, kann in der Bauartgenehmi-
gung oder durch Verordnung der obersten 
Bauaufsichtsbehörde vorgeschrieben werden, 
dass die Anwenderin oder der Anwender über 
solche Fachkräfte und Vorrichtungen verfügt 
und den Nachweis hierüber gegenüber einer 
Prüfstelle nach § 24 Satz 1 Nummer 6 zu er-
bringen hat. In der Verordnung können Min-
destanforderungen an die Ausbildung, die 
durch Prüfung nachzuweisende Befähigung 
und die Ausbildungsstätten einschließlich der 
Anerkennungsvoraussetzungen gestellt wer-
den. 

 

(7) Für Bauarten, die einer außergewöhnlichen 
Sorgfalt bei Ausführung oder Instandhaltung 
bedürfen, kann in der Bauartgenehmigung o-
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der durch Verordnung der obersten Bauauf-
sichtsbehörde die Überwachung dieser Tätig-
keiten durch eine Überwachungsstelle nach 
§ 24 Satz 1 Nummer 5 vorgeschrieben werden. 

Abschnitt 3 
Bauprodukte 

Abschnitt 3 
Bauprodukte 

§ 16b  
Allgemeine Anforderungen  

für die Verwendung von  
Bauprodukten 

§ 16b  
Allgemeine Anforderungen  

für die Verwendung von  
Bauprodukten 

(1) Bauprodukte dürfen nur verwendet werden, 
wenn bei ihrer Verwendung die baulichen Anla-
gen bei ordnungsgemäßer Instandhaltung 
während einer dem Zweck entsprechenden 
angemessenen Zeitdauer die Anforderungen 
dieses Gesetzes oder die Anforderungen aus 
Vorschriften aufgrund dieses Gesetzes erfüllen 
und gebrauchstauglich sind. 

 unverändert 

(2) Bauprodukte, die in Vorschriften anderer 
Vertragsstaaten des Abkommens vom 2. Mai 
1992 über den europäischen Wirtschaftsraum 
(BGBl. II 1993 S. 266) genannten technischen 
Anforderungen entsprechen, dürfen verwendet 
werden, wenn das geforderte Schutzniveau 
gemäß § 3 Absatz 2 gleichermaßen dauerhaft 
erreicht wird. 

 

§ 16c  
Anforderungen für  

die Verwendung von  
CE-gekennzeichneten  

Bauprodukten 

§ 16c  
Anforderungen für  

die Verwendung von  
CE-gekennzeichneten  

Bauprodukten 

Ein Bauprodukt, das die CE-Kennzeichnung 
trägt, darf verwendet werden, wenn die erklär-
ten Leistungen allen in diesem Gesetz oder in 
Vorschriften aufgrund dieses Gesetzes festge-
legten Anforderungen für diese Verwendung 
entsprechen. Die §§ 17 bis 25 Absatz 1 gelten 
nicht für Bauprodukte, die die CE-Kennzeich-
nung aufgrund der Verordnung (EU) Nummer 
305/2011 tragen. 

 unverändert 

§ 17 
Verwendbarkeitsnachweise 

§ 17 
Verwendbarkeitsnachweise 

(1) Ein Verwendbarkeitsnachweis (§§ 18 
bis 20) ist für ein Bauprodukt erforderlich, wenn 

 unverändert 
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1. es keine Technische Baubestimmung und 
keine allgemein anerkannte Regel der 
Technik gibt, 

 

2. das Bauprodukt von einer Technischen 
Baubestimmung (§ 85a Absatz 2 Num-
mer 3) wesentlich abweicht oder 

 

3. eine Verordnung nach § 85 Absatz 4a es 
vorsieht. 

 

(2) Ein Verwendbarkeitsnachweis ist nicht er-
forderlich für ein Bauprodukt, 

 

1. das von einer allgemein anerkannten Re-
gel der Technik abweicht, für das jedoch 
die Gleichwertigkeit mit der allgemein aner-
kannten Regel der Technik gegeben ist, o-
der 

 

2. das für die Erfüllung der Anforderungen 
dieses Gesetzes oder der Anforderungen 
aus Vorschriften aufgrund dieses Gesetzes 
nur eine untergeordnete Bedeutung hat. 

 

(3) Die Technischen Baubestimmungen nach 
§ 85a enthalten eine nicht abschließende Liste 
von Bauprodukten, die keines Verwendbar-
keitsnachweises nach Absatz 1 bedürfen. 

 

§ 18 
Allgemeine bauaufsichtliche 

Zulassung 

§ 18 
Allgemeine bauaufsichtliche 

Zulassung 

(1) Das Deutsche Institut für Bautechnik erteilt 
unter den Voraussetzungen des § 17 Absatz 1 
eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für 
derartige, nicht geregelte Bauprodukte, wenn 
deren Verwendbarkeit im Sinne des § 16b Ab-
satz 1 nachgewiesen ist. 

(1) unverändert 

(2) Die zur Begründung des Antrags erforderli-
chen Unterlagen sind beizufügen. Soweit erfor-
derlich, sind Probestücke von der Antragstelle-
rin oder dem Antragsteller zur Verfügung zu 
stellen oder durch Sachverständige, die das 
Deutsche Institut für Bautechnik bestimmen 
kann, zu entnehmen oder Probeausführungen 
unter Aufsicht der Sachverständigen herzustel-
len. § 67 Absatz 2 gilt entsprechend. 

(2) Die zur Begründung des Antrags erforderli-
chen Unterlagen sind beizufügen. Soweit erfor-
derlich, sind Probestücke von der Antragstelle-
rin oder dem Antragsteller zur Verfügung zu 
stellen oder durch Sachverständige, die das 
Deutsche Institut für Bautechnik bestimmen 
kann, zu entnehmen oder Probeausführungen 
unter Aufsicht der Sachverständigen herzustel-
len. § 69 Absatz 2 gilt entsprechend. 

(3) Das Deutsche Institut für Bautechnik kann 
für die Durchführung der Prüfung die sachver-
ständige Stelle und für Probeausführungen die 
Ausführungsstelle und Ausführungszeit vor-
schreiben. 

(3)  unverändert 

(4) Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
wird widerruflich und für eine bestimmte Frist 

(4) unverändert 
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erteilt, die in der Regel fünf Jahre beträgt. Die 
Zulassung kann mit Nebenbestimmungen er-
teilt werden. Sie kann auf Antrag in Textform in 
der Regel um fünf Jahre verlängert werden; 
§ 73 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

(5) Die Zulassung wird unbeschadet der 
Rechte Dritter erteilt. 

(5) unverändert 

(6) Das Deutsche Institut für Bautechnik macht 
die von ihm erteilten allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassungen nach Gegenstand und we-
sentlichem Inhalt öffentlich bekannt. 

(6) unverändert 

(7) Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen 
nach dem Recht anderer Länder gelten auch 
im Land Schleswig-Holstein. 

(7) unverändert 

§ 19 
Allgemeines  

bauaufsichtliches  
Prüfzeugnis 

§ 19 
Allgemeines  

bauaufsichtliches  
Prüfzeugnis 

(1) Bauprodukte, die nach allgemein anerkann-
ten Prüfverfahren beurteilt werden, bedürfen 
anstelle einer allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung nur eines allgemeinen bauaufsicht-
lichen Prüfzeugnisses. Dies wird mit der An-
gabe der maßgebenden technischen Regeln in 
den Technischen Baubestimmungen nach 
§ 85a bekannt gemacht. 

 unverändert 

(2) Ein allgemeines bauaufsichtliches Prüf-
zeugnis wird von einer Prüfstelle nach § 24 
Satz 1 Nummer 1 für derartige, nicht geregelte 
Bauprodukte nach Absatz 1 erteilt, wenn deren 
Verwendbarkeit im Sinne des § 16b Absatz 1 
nachgewiesen ist. § 18 Absatz 2 und Absatz 4 
bis 7 gilt entsprechend. Die Anerkennungsbe-
hörde für Stellen nach § 24 Satz 1 Nummer 1 
oder für die nach einer Verordnung aufgrund 
§ 85 Absatz 4 Nummer 2 zuständigen Stellen 
kann allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeug-
nisse zurücknehmen oder widerrufen. 

 

§ 20 
Nachweis der Verwendbarkeit 

von Bauprodukten  
im Einzelfall 

§ 20 
Nachweis der Verwendbarkeit 

von Bauprodukten  
im Einzelfall 

Mit Zustimmung der obersten Bauaufsichtsbe-
hörde dürfen unter den Voraussetzungen des 
§ 17 Absatz 1 im Einzelfall nicht geregelte Bau-
produkte verwendet werden, wenn ihre Ver-
wendbarkeit im Sinne des § 16b Absatz 1 
nachgewiesen ist. Wenn Gefahren im Sinne 
des § 3 Absatz 2 nicht zu erwarten sind, kann 
die oberste Bauaufsichtsbehörde im Einzelfall 

 unverändert 
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erklären, dass ihre Zustimmung nicht erforder-
lich ist. 

§ 21 
Übereinstimmungs- 

bestätigung 

§ 21 
Übereinstimmungs- 

bestätigung 

(1) Bauprodukte bedürfen einer Bestätigung ih-
rer Übereinstimmung mit den Technischen 
Baubestimmungen nach § 85a Absatz 2, den 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, 
den allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeug-
nissen oder den Zustimmungen im Einzelfall; 
als Übereinstimmung gilt auch eine Abwei-
chung, die nicht wesentlich ist. 

 unverändert 

(2) Die Bestätigung der Übereinstimmung er-
folgt durch Übereinstimmungserklärung der 
Herstellerin oder des Herstellers (§ 22). 

 

(3) Für Bauarten gelten die Absätze 1 und 2 
entsprechend. 

 

(4) Die Übereinstimmungserklärung hat die 
Herstellerin oder der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Überein-
stimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis 
auf den Verwendungszweck abzugeben. 

 

(5) Das Ü-Zeichen ist auf dem Bauprodukt, auf 
einem Beipackzettel oder auf seiner Verpa-
ckung oder, wenn dies Schwierigkeiten berei-
tet, auf dem Lieferschein oder auf einer Anlage 
zum Lieferschein anzubringen. 

 

(6) Ü-Zeichen aus anderen Bundesländern 
und aus anderen Staaten gelten auch im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes. 

 

§ 22 
Übereinstimmungserklärung 

der Herstellerin oder 
des Herstellers 

§ 22 
Übereinstimmungserklärung 

der Herstellerin oder 
des Herstellers 

(1) Die Herstellerin oder der Hersteller darf 
eine Übereinstimmungserklärung nur abge-
ben, wenn sie oder er durch werkseigene Pro-
duktionskontrolle sichergestellt hat, dass das 
von ihr oder ihm hergestellte Bauprodukt den 
maßgebenden technischen Regeln, der allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung, dem all-
gemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis oder 
der Zustimmung im Einzelfall entspricht. 

 unverändert 

(2) In den Technischen Baubestimmungen 
nach § 85a, in den allgemeinen bauaufsichtli-
chen Zulassungen, in den allgemeinen bauauf-
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sichtlichen Prüfzeugnissen oder in den Zustim-
mungen im Einzelfall kann eine Prüfung der 
Bauprodukte durch eine Prüfstelle vor Abgabe 
der Übereinstimmungserklärung vorgeschrie-
ben werden, wenn dies zur Sicherung einer 
ordnungsgemäßen Herstellung erforderlich ist. 
In diesen Fällen hat die Prüfstelle das Baupro-
dukt daraufhin zu überprüfen, ob es den maß-
gebenden technischen Regeln, der allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung, dem allge-
meinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis oder 
der Zustimmung im Einzelfall entspricht. 

(3) In den Technischen Baubestimmungen 
nach § 85a, in den allgemeinen bauaufsichtli-
chen Zulassungen oder in den Zustimmungen 
im Einzelfall kann eine Zertifizierung vor Ab-
gabe der Übereinstimmungserklärung vorge-
schrieben werden, wenn dies zum Nachweis 
einer ordnungsgemäßen Herstellung eines 
Bauproduktes erforderlich ist. Die oberste Bau-
aufsichtsbehörde kann im Einzelfall die Ver-
wendung von Bauprodukten ohne Zertifizie-
rung gestatten, wenn nachgewiesen ist, dass 
diese Bauprodukte den technischen Regeln, 
Zulassungen, Prüfzeugnissen oder Zustim-
mungen nach Absatz 1 entsprechen. 

 

(4) Bauprodukte, die nicht in Serie hergestellt 
werden, bedürfen nur einer Übereinstim-
mungserklärung nach Absatz 1, sofern nichts 
anderes bestimmt ist. 

 

§ 23 
Zertifizierung 

§ 23 
Zertifizierung 

(1) Der Herstellerin oder dem Hersteller ist ein 
Übereinstimmungszertifikat von einer Zertifi-
zierungsstelle nach § 24 Satz 1 Nummer 3 zu 
erteilen, wenn das Bauprodukt 

 unverändert 

1. Technischen Baubestimmungen nach 
§ 85a Absatz 2, der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung, dem allgemeinen 
bauaufsichtlichen Prüfzeugnis oder der Zu-
stimmung im Einzelfall entspricht und 

 

2. einer werkseigenen Produktionskontrolle 
sowie einer Fremdüberwachung nach 
Maßgabe des Absatzes 2 unterliegt. 

 

(2) Die Fremdüberwachung ist von Überwa-
chungsstellen nach § 24 durchzuführen. Die 
Fremdüberwachung hat regelmäßig zu über-
prüfen, ob das Bauprodukt den Technischen 
Baubestimmungen nach § 85a Absatz 2, der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, 
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dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeug-
nis oder der Zustimmung im Einzelfall ent-
spricht. 

§ 24 
Prüf-, Zertifizierungs- und  

Überwachungsstellen 

§ 24 
Prüf-, Zertifizierungs- und  

Überwachungsstellen 

Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann eine 
natürliche oder juristische Person als 

 unverändert 

1. Prüfstelle für die Erteilung allgemeiner bau-
aufsichtlicher Prüfzeugnisse (§ 19 Ab-
satz 2), 

 

2. Prüfstelle für die Überprüfung von Baupro-
dukten vor Bestätigung der Übereinstim-
mung (§ 22 Absatz 2), 

 

3. Zertifizierungsstelle (§ 23 Absatz 1),  

4. Überwachungsstelle für die Fremdüberwa-
chung (§ 23 Absatz 2), 

 

5. Überwachungsstelle für die Überwachung 
nach § 16a Absatz 7 und § 25 Absatz 2 o-
der 

 

6. Prüfstelle für die Überprüfung nach § 16a 
Absatz 6 und § 25 Absatz  1 

 

anerkennen, wenn sie oder die bei ihr Beschäf-
tigten nach ihrer Ausbildung, Fachkenntnis, 
persönlichen Zuverlässigkeit, ihrer Unpartei-
lichkeit und ihren Leistungen die Gewähr dafür 
bieten, dass diese Aufgaben den öffentlich-
rechtlichen Vorschriften entsprechend wahrge-
nommen werden, und wenn sie über die erfor-
derlichen Vorrichtungen verfügen. Satz 1 ist 
entsprechend auf Behörden anzuwenden, 
wenn sie ausreichend mit geeigneten Fach-
kräften besetzt und mit den erforderlichen Vor-
richtungen ausgestattet sind. Die Anerkennung 
von Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungs-
stellen anderer Bundesländer gilt auch im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes. 

 

§ 25 
Besondere Sachkunde- und 

Sorgfaltsanforderungen 

§ 25 
Besondere Sachkunde- und 

Sorgfaltsanforderungen 

(1) Bei Bauprodukten, deren Herstellung in au-
ßergewöhnlichem Maß von der Sachkunde 
und Erfahrung der damit betrauten Personen 
oder von einer Ausstattung mit besonderen 
Vorrichtungen abhängt, kann in der allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung, in der Zu-
stimmung im Einzelfall oder durch Verordnung 

 unverändert 
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der obersten Bauaufsichtsbehörde vorge-
schrieben werden, dass die Herstellerin oder 
der Hersteller über solche Fachkräfte und Vor-
richtungen verfügt und den Nachweis hierüber 
gegenüber einer Prüfstelle nach § 24 Satz 1 
Nummer 6 zu erbringen hat. In der Verordnung 
können Mindestanforderungen an die Ausbil-
dung, die durch Prüfung nachzuweisende Be-
fähigung und die Ausbildungsstätten ein-
schließlich der Anerkennungsvoraussetzun-
gen gestellt werden. 

(2) Für Bauprodukte, die wegen ihrer besonde-
ren Eigenschaften oder ihres besonderen Ver-
wendungszwecks einer außergewöhnlichen 
Sorgfalt bei Einbau, Transport, Instandhaltung 
oder Reinigung bedürfen, kann in der allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung, in der Zu-
stimmung im Einzelfall oder durch Verordnung 
der obersten Bauaufsichtsbehörde die Über-
wachung dieser Tätigkeiten durch eine Über-
wachungsstelle nach § 24 Satz 1 Nummer 5 
vorgeschrieben werden, soweit diese Tätigkei-
ten nicht bereits durch die Verordnung (EU) 
Nummer 305/2011 erfasst sind. 

 

Abschnitt 4 
Brandverhalten von  

Baustoffen und Bauteilen; 
Wände, Decken, Dächer 

Abschnitt 4 
Brandverhalten von  

Baustoffen und Bauteilen; 
Wände, Decken, Dächer 

§ 26 
Allgemeine Anforderungen an 

das Brandverhalten von  
Baustoffen und Bauteilen 

§ 26 
Allgemeine Anforderungen an 

das Brandverhalten von  
Baustoffen und Bauteilen 

(1) Nach den Anforderungen an ihr Brandver-
halten werden 

 unverändert 

1. nichtbrennbare,  

2. schwerentflammbare,  

3. normalentflammbare  

Baustoffe unterschieden. Baustoffe, die nicht 
mindestens normalentflammbar sind (leicht-
entflammbare Baustoffe), dürfen nicht verwen-
det werden; dies gilt nicht, wenn sie in Verbin-
dung mit anderen Baustoffen normalentflamm-
bar sind. 

 

(2) Nach den Anforderungen an ihre Feuerwi-
derstandsfähigkeit werden 

 

1. feuerbeständige,  

2. hochfeuerhemmende,  
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3. feuerhemmende  

Bauteile unterschieden. Die Feuerwider-
standsfähigkeit bezieht sich bei tragenden und 
aussteifenden Bauteilen auf deren Standsi-
cherheit im Brandfall, bei raumabschließenden 
Bauteilen auf deren Widerstand gegen die 
Brandausbreitung. Bauteile werden zusätzlich 
nach dem Brandverhalten ihrer Baustoffe un-
terschieden in 

 

1. Bauteile aus nichtbrennbaren Baustoffen,  

2. Bauteile, deren tragende und aussteifende 
Teile aus nichtbrennbaren Baustoffen be-
stehen und die bei raumabschließenden 
Bauteilen zusätzlich eine in Bauteilebene 
durchgehende Schicht aus nichtbrennba-
ren Baustoffen haben, 

 

3. Bauteile, deren tragende und aussteifende 
Teile aus brennbaren Baustoffen bestehen 
und die allseitig eine brandschutztechnisch 
wirksame Bekleidung aus nichtbrennbaren 
Baustoffen (Brandschutzbekleidung) und 
Dämmstoffe aus nichtbrennbaren Baustof-
fen haben, 

 

4. Bauteile aus brennbaren Baustoffen.  

Soweit in diesem Gesetz oder in Vorschriften 
aufgrund dieses Gesetzes nichts anderes be-
stimmt ist, müssen 

 

1. Bauteile, die feuerbeständig sein müssen, 
mindestens den Anforderungen des Satzes 
3 Nummer 2, 

 

2. Bauteile, die hochfeuerhemmend sein 
müssen, mindestens den Anforderungen 
des Satzes 3 Nummer 3 

 

entsprechen. Abweichend von Satz 4 sind an-
dere Bauteile, die feuerbeständig oder hoch-
feuerhemmend sein müssen, aus brennbaren 
Baustoffen zulässig, sofern sie den Techni-
schen Baubestimmungen nach § 85a entspre-
chen. Satz 5 gilt nicht für Wände nach § 30 Ab-
satz 3 Satz 1 und Wände nach § 35 Absatz 4 
Satz 1 Nummer 1. 

 

§ 27 
Tragende Wände, Stützen 

§ 27 
Tragende Wände, Stützen 

(1) Tragende und aussteifende Wände und 
Stützen müssen im Brandfall ausreichend lang 
standsicher sein. Sie müssen 

 unverändert 
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1. in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 feuer-
beständig, 

 

2. in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 hoch-
feuerhemmend, 

 

3. in Gebäuden der Gebäudeklassen 2 und 3 
feuerhemmend  

 

sein. Satz 2 gilt  

1. für Geschosse im Dachraum nur, wenn 
darüber noch Aufenthaltsräume möglich 
sind; § 29 Absatz 4 bleibt unberührt, 

 

2. nicht für Balkone, ausgenommen offene 
Gänge, die als notwendige Flure dienen. 

 

(2) Im Kellergeschoss müssen tragende und 
aussteifende Wände und Stützen 

 

1. in Gebäuden der Gebäudeklassen 3 bis 5 
feuerbeständig, 

 

2. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 
feuerhemmend 

 

sein.  

§ 28 
Außenwände 

§ 28 
Außenwände 

(1) Außenwände und Außenwandteile wie 
Brüstungen und Schürzen sind so auszubil-
den, dass eine Brandausbreitung auf und in 
diesen Bauteilen ausreichend lang begrenzt 
ist. 

 unverändert 

(2) Nichttragende Außenwände und nichttra-
gende Teile tragender Außenwände müssen 
aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; sie 
sind aus brennbaren Baustoffen zulässig, wenn 
sie als raumabschließende Bauteile feuerhem-
mend sind. Satz 1 gilt nicht für 

 

1. Türen und Fenster,  

2. Fugendichtungen und  

3. brennbare Dämmstoffe in nichtbrennbaren 
geschlossenen Profilen der Außenwand-
konstruktionen. 

 

(3) Oberflächen von Außenwänden sowie Au-
ßenwandbekleidungen müssen einschließlich 
der Dämmstoffe und Unterkonstruktionen 
schwerentflammbar sein; Unterkonstruktionen 
aus normalentflammbaren Baustoffen sind zu-
lässig, wenn die Anforderungen nach Absatz 1 
erfüllt sind. Balkonbekleidungen, die über die 
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erforderliche Umwehrungshöhe hinaus hoch-
geführt werden, und mehr als zwei Geschosse 
überbrückende Solaranlagen an Außenwän-
den müssen schwerentflammbar sein. Bau-
stoffe, die schwerentflammbar sein müssen, in 
Bauteilen nach Satz 1 Halbsatz 1 und Satz 2 
dürfen nicht brennend abfallen oder abtropfen. 

(4) Bei Außenwandkonstruktionen mit ge-
schossübergreifenden Hohl- oder Lufträumen 
wie hinterlüfteten Außenwandbekleidungen 
sind gegen die Brandausbreitung besondere 
Vorkehrungen zu treffen. Satz 1 gilt für Doppel-
fassaden entsprechend. 

 

(5) Die Absätze 2, 3 Satz 1 und 2 und Absatz 4 
Satz 1 gelten nicht für Gebäude der Gebäude-
klassen 1 bis 3; Absatz 4 Satz 2 gilt nicht für 
Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 2. Abwei-
chend von Absatz 3 sind hinterlüftete Außen-
wandbekleidungen, die den Technischen Bau-
bestimmungen nach § 85a entsprechen, mit 
Ausnahme der Dämmstoffe, aus normalent-
flammbaren Baustoffen zulässig. 

 

§ 29 
Trennwände 

§ 29 
Trennwände 

(1) Trennwände nach Absatz 2 müssen als 
raumabschließende Bauteile von Räumen o-
der Nutzungseinheiten innerhalb von Ge-
schossen ausreichend lang widerstandsfähig 
gegen die Brandausbreitung sein. 

 unverändert 

(2) Trennwände sind erforderlich  

1. zwischen Nutzungseinheiten sowie zwi-
schen Nutzungseinheiten und anders ge-
nutzten Räumen, ausgenommen notwendi-
gen Fluren, 

 

2. zum Abschluss von Räumen mit Explosi-
ons- oder erhöhter Brandgefahr, 

 

3. zwischen Aufenthaltsräumen und anders 
genutzten Räumen im Kellergeschoss. 

 

(3) Trennwände nach Absatz 2 Nummer 1 
und 3 müssen die Feuerwiderstandsfähigkeit 
der tragenden und aussteifenden Bauteile des 
Geschosses haben, jedoch mindestens feuer-
hemmend sein. Trennwände nach Absatz 2 
Nummer 2 müssen feuerbeständig sein. 

 

(4) Die Trennwände nach Absatz 2 sind bis zur 
Rohdecke, im Dachraum bis unter die Dach-
haut zu führen; werden in Dachräumen Trenn-
wände nur bis zur Rohdecke geführt, ist diese 
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Decke als raumabschließendes Bauteil ein-
schließlich der sie tragenden und aussteifen-
den Bauteile feuerhemmend herzustellen. 

(5) Öffnungen in Trennwänden nach Absatz 2 
sind nur zulässig, wenn sie auf die für die Nut-
zung erforderliche Zahl und Größe beschränkt 
sind; sie müssen feuerhemmende, dicht- und 
selbstschließende Abschlüsse haben. 

 

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht für Wohn-
gebäude der Gebäudeklassen 1 und 2. 

 

§ 30 
Brandwände 

§ 30 
Brandwände 

(1) Brandwände müssen als raumabschlie-
ßende Bauteile zum Abschluss von Gebäuden 
(Gebäudeabschlusswand) oder zur Untertei-
lung von Gebäuden in Brandabschnitte (innere 
Brandwand) ausreichend lang die Brandaus-
breitung auf andere Gebäude oder Brandab-
schnitte verhindern. 

 unverändert 

(2) Brandwände sind erforderlich  

1. als Gebäudeabschlusswand, ausgenom-
men von Gebäuden ohne Aufenthalts-
räume und ohne Feuerstätten mit nicht 
mehr als 50 m³ Brutto-Rauminhalt, wenn 
diese Abschlusswände an oder mit einem 
Abstand von weniger als 2,50 m gegen-
über der Grundstücksgrenze errichtet wer-
den, es sei denn, dass ein Abstand von 
mindestens 5 m zu bestehenden oder nach 
den baurechtlichen Vorschriften zulässigen 
künftigen Gebäuden gesichert ist, 

 

2. als innere Brandwand zur Unterteilung aus-
gedehnter Gebäude in Abständen von 
nicht mehr als 40 m, 

 

3. als innere Brandwand zur Unterteilung 
landwirtschaftlich genutzter Gebäude in 
Brandabschnitte von nicht mehr als 
10.000 m³ Brutto-Rauminhalt, 

 

4. als Gebäudeabschlusswand zwischen 
Wohngebäuden und angebauten landwirt-
schaftlich genutzten Gebäuden sowie als 
innere Brandwand zwischen dem Wohnteil 
und dem landwirtschaftlich genutzten Teil 
eines Gebäudes. 

 

(3) Brandwände müssen auch unter zusätzli-
cher mechanischer Beanspruchung feuerbe-
ständig sein und aus nichtbrennbaren Baustof-
fen bestehen. Anstelle von Brandwänden sind 
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in den Fällen des Absatzes 2 Nummer 1 bis 3 
zulässig 

1. für Gebäude der Gebäudeklasse 4 Wände, 
die auch unter zusätzlicher mechanischer 
Beanspruchung hochfeuerhemmend sind, 

 

2. für Gebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3 
hochfeuerhemmende Wände, 

 

3. für Gebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3 
Gebäudeabschlusswände, die jeweils von 
innen nach außen die Feuerwiderstandsfä-
higkeit der tragenden und aussteifenden 
Teile des Gebäudes, mindestens jedoch 
feuerhemmende Bauteile, und von außen 
nach innen die Feuerwiderstandsfähigkeit 
feuerbeständiger Bauteile haben. 

 

In den Fällen des Absatzes 2 Nummer 4 sind 
anstelle von Brandwänden feuerbeständige 
Wände zulässig, wenn der Brutto-Rauminhalt 
des landwirtschaftlich genutzten Gebäudes o-
der Gebäudeteils nicht größer als 2.000 m³ ist. 

 

(4) Brandwände müssen bis zur Bedachung 
durchgehen und in allen Geschossen überei-
nander angeordnet sein. Abweichend davon 
dürfen anstelle innerer Brandwände Wände 
geschossweise versetzt angeordnet werden, 
wenn 

 

1. die Wände im Übrigen Absatz 3 Satz 1 ent-
sprechen, 

 

2. die Decken, soweit sie in Verbindung mit 
diesen Wänden stehen, feuerbeständig 
sind, aus nichtbrennbaren Baustoffen be-
stehen und keine Öffnungen haben, 

 

3. die Bauteile, die diese Wände und Decken 
unterstützen, feuerbeständig sind und aus 
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen, 

 

4. die Außenwände in der Breite des Versat-
zes in dem Geschoss oberhalb oder unter-
halb des Versatzes feuerbeständig sind 
und 

 

5. Öffnungen in den Außenwänden im Be-
reich des Versatzes so angeordnet oder 
andere Vorkehrungen so getroffen sind, 
dass eine Brandausbreitung in andere 
Brandabschnitte nicht zu befürchten ist. 

 

(5) Brandwände sind 0,30 m über die Beda-
chung zu führen oder in Höhe der Dachhaut mit 
einer beiderseits 0,50 m auskragenden feuer-
beständigen Platte aus nichtbrennbaren Bau-
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stoffen abzuschließen; darüber dürfen brenn-
bare Teile des Daches nicht hinweggeführt 
werden. Bei Gebäuden der Gebäudeklassen 1 
bis 3 sind Brandwände mindestens bis unter 
die Dachhaut zu führen. Verbleibende Hohl-
räume sind vollständig mit nichtbrennbaren 
Baustoffen auszufüllen. 

(6) Müssen Gebäude oder Gebäudeteile, die 
über Eck zusammenstoßen, durch eine Brand-
wand getrennt werden, so muss der Abstand 
dieser Wand von der inneren Ecke mindestens 
5 m betragen; das gilt nicht, wenn der Winkel 
der inneren Ecke mehr als 120 Grad beträgt o-
der mindestens eine Außenwand auf 5 m 
Länge als öffnungslose feuerbeständige Wand 
aus nichtbrennbaren Baustoffen, bei Gebäu-
den der Gebäudeklassen 1 bis 4 als öffnungs-
lose hochfeuerhemmende Wand, ausgebildet 
ist. 

 

(7) Bauteile mit brennbaren Baustoffen dürfen 
über Brandwände nicht hinweggeführt werden. 
Bei Außenwandkonstruktionen, die eine seitli-
che Brandausbreitung begünstigen können wie 
hinterlüfteten Außenwandbekleidungen oder 
Doppelfassaden, sind gegen die Brandaus-
breitung im Bereich der Brandwände beson-
dere Vorkehrungen zu treffen. Außenwandbe-
kleidungen von Gebäudeabschlusswänden 
müssen einschließlich der Dämmstoffe und 
Unterkonstruktionen nichtbrennbar sein. Bau-
teile dürfen in Brandwände nur soweit eingrei-
fen, dass deren Feuerwiderstandsfähigkeit 
nicht beeinträchtigt wird; für Leitungen, Lei-
tungsschlitze und Schornsteine gilt dies ent-
sprechend. 

 

(8) Öffnungen in Brandwänden sind unzuläs-
sig. Sie sind in inneren Brandwänden nur zu-
lässig, wenn sie auf die für die Nutzung erfor-
derliche Zahl und Größe beschränkt sind; die 
Öffnungen müssen feuerbeständige, dicht- 
und selbstschließende Abschlüsse haben. 

 

(9) In inneren Brandwänden sind feuerbestän-
dige Verglasungen nur zulässig, wenn sie auf 
die für die Nutzung erforderliche Zahl und 
Größe beschränkt sind. 

 

(10) Absatz 2 Nummer 1 gilt nicht für seitliche 
Wände von Vorbauten im Sinne des § 6 Ab-
satz 6 Nummer 2 und 3, wenn sie von dem 
Nachbargebäude oder der Nachbargrenze ei-
nen Abstand einhalten, der ihrer eigenen Aus-
ladung entspricht, mindestens jedoch 1 m be-
trägt. Die Absätze 4 bis 9 sowie Absatz 10 
Satz 1 gelten entsprechend auch für Wände, 
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die nach Absatz 3 Satz 2 und 3 anstelle von 
Brandwänden zulässig sind. 

§ 31 
Decken 

§ 31 
Decken 

(1) Decken müssen als tragende und raumab-
schließende Bauteile zwischen Geschossen 
im Brandfall ausreichend lang standsicher und 
widerstandsfähig gegen die Brandausbreitung 
sein. Sie müssen 

 unverändert 

1. in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 feuer-
beständig, 

 

2. in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 hoch-
feuerhemmend, 

 

3. in Gebäuden der Gebäudeklassen 2 und 3 
feuerhemmend sein. 

 

Satz 2 gilt  

1. für Geschosse im Dachraum nur, wenn 
darüber Aufenthaltsräume möglich sind; 
§ 29 Absatz 4 bleibt unberührt, 

 

2. nicht für Balkone, ausgenommen offene 
Gänge, die als notwendige Flure dienen. 

 

(2) Im Kellergeschoss müssen Decken  

1. in Gebäuden der Gebäudeklassen 3 bis 5 
feuerbeständig, 

 

2. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 
feuerhemmend.  

 

sein. Decken müssen feuerbeständig sein  

1. unter und über Räumen mit Explosions- o-
der erhöhter Brandgefahr, ausgenommen 
in Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 
und 2, 

 

2. zwischen dem landwirtschaftlich genutzten 
Teil und dem Wohnteil eines Gebäudes. 

 

(3) Der Anschluss der Decken an die Außen-
wand ist so herzustellen, dass er den Anforde-
rungen aus Absatz 1 Satz 1 genügt. 

 

(4) Öffnungen in Decken, für die eine Feuerwi-
derstandsfähigkeit vorgeschrieben ist, sind nur 
zulässig 

 

1. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2,  
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2. innerhalb derselben Nutzungseinheit mit 
nicht mehr als insgesamt 400 m² in nicht 
mehr als zwei Geschossen, 

 

3. im Übrigen, wenn sie auf die für die Nut-
zung erforderliche Zahl und Größe be-
schränkt sind und Abschlüsse mit der Feu-
erwiderstandsfähigkeit der Decke haben. 

 

§ 32 
Dächer 

§ 32 
Dächer 

(1) Bedachungen müssen gegen eine Brand-
beanspruchung von außen durch Flugfeuer 
und strahlende Wärme ausreichend lang wi-
derstandsfähig sein (harte Bedachung). 

(1) unverändert 

(2) Bedachungen, die die Anforderungen nach 
Absatz 1 nicht erfüllen, sind zulässig bei Ge-
bäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3, wenn die 
Dächer der Gebäude 

(2) Bedachungen, die die Anforderungen nach 
Absatz 1 nicht erfüllen, sind zulässig bei Ge-
bäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3, wenn die 
Dächer der Gebäude 

1. einen Abstand von der Grundstücksgrenze 
von mindestens 12 m, 

1.  unverändert 

2. von Gebäuden auf demselben Grundstück 
mit harter Bedachung einen Abstand von 
mindestens 15 m, 

2.   unverändert 

3. von Dächern von Gebäuden auf demsel-
ben Grundstück, die die Anforderungen 
nach Absatz 1 nicht erfüllen, einen Abstand 
von mindestens 24 m, 

3.   unverändert 

4. von Gebäuden auf demselben Grundstück 
ohne Aufenthaltsräume und ohne Feuer-
stätten mit nicht mehr als 50 m³ Brutto-
Rauminhalt einen Abstand von mindestens 
5 m 

4.   unverändert 

einhalten. Soweit Gebäude nach Satz 1 Ab-
stand halten müssen, genügt bei Wohngebäu-
den der Gebäudeklasse 1 und der Gebäude-
klasse 2 mit nicht mehr als zwei Nutzungsein-
heiten und einer Grundfläche von insgesamt 
nicht mehr als 400 m², in den Fällen 

einhalten. Soweit die Dächer von Gebäuden 
nach Satz 1 Abstand halten müssen, genügt 
bei Wohngebäuden der Gebäudeklasse 1 
und der Gebäudeklasse 2 in den Fällen 

1. der Nummer 1 ein Abstand von mindestens 
6 m, 

1.   unverändert 

2. der Nummer 2 ein Abstand von mindestens 
9 m, 

2.   unverändert 

3. der Nummer 3 ein Abstand von mindestens 
12 m. 

3.   unverändert 

 In den Fällen von Satz 2 dürfen nicht mehr 
als zwei Gebäude der Gebäudeklasse 2 an-
einandergebaut werden. 
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(2a) Abweichungen von Absatz 2 sind auf Hal-
ligen, Warften sowie in Ortskernen mit bauhis-
torisch oder volkskundlich wertvollem Bestand 
zulässig, wenn wegen der Lage der Gebäude 
zueinander Bedenken hinsichtlich des Brand-
schutzes zurückgestellt werden können. 

(2a) unverändert 

(2b) Gebäude mit harter Bedachung müssen 
von Dächern vorhandener Gebäude mit wei-
cher Bedachung nach Absatz 2 Satz 1 auf 
demselben Grundstück einen Abstand von 
mindestens 15 m, von vorhandenen Gebäu-
den mit weicher Bedachung nach Absatz 2 
Satz 2 auf demselben Grundstück einen Ab-
stand von mindestens 9 m einhalten. 

(2b) Gebäude mit harter Bedachung müssen 
von Dächern vorhandener Gebäude mit wei-
cher Bedachung nach Absatz 2 Satz 1 auf 
demselben Grundstück einen Abstand von 
mindestens 15 m, von Dächern vorhandener 
Gebäude mit weicher Bedachung nach Ab-
satz 2 Satz 2 auf demselben Grundstück einen 
Abstand von mindestens 9 m einhalten. 

(2c) Zur Befestigung weicher Bedachung dür-
fen nur nichtbrennbare Stoffe verwendet wer-
den. 

(2c) unverändert 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für (3) unverändert 

1. Gebäude ohne Aufenthaltsräume und ohne 
Feuerstätten mit nicht mehr als 50 m³ 
Brutto-Rauminhalt, 

 

2. lichtdurchlässige Bedachungen aus nicht-
brennbaren Baustoffen; brennbare Fugen-
dichtungen und brennbare Dämmstoffe in 
nichtbrennbaren Profilen sind zulässig, 

 

3. Dachflächenfenster, Oberlichte und Licht-
kuppeln von Wohngebäuden, 

 

4. Eingangsüberdachungen und Vordächer 
aus nichtbrennbaren Baustoffen, 

 

5. Eingangsüberdachungen aus brennbaren 
Baustoffen, wenn die Eingänge nur zu 
Wohnungen führen. 

 

(4) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 sind (4) unverändert 

1. lichtdurchlässige Teilflächen aus brennba-
ren Baustoffen in Bedachungen nach Ab-
satz 1 und 

 

2. begrünte Bedachungen  

zulässig, wenn eine Brandentstehung bei einer 
Brandbeanspruchung von außen durch Flug-
feuer und strahlende Wärme nicht zu befürch-
ten ist oder Vorkehrungen hiergegen getroffen 
werden. 

 

(5) Dachüberstände, Dachgesimse und Dach-
aufbauten, lichtdurchlässige Bedachungen, 
Dachflächenfenster, Lichtkuppeln, Oberlichte 
und Solaranlagen sind so anzuordnen und her-
zustellen, dass Feuer nicht auf andere Gebäu-
deteile und Nachbargrundstücke übertragen 

(5) unverändert 
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werden kann. Von Brandwänden und von 
Wänden, die anstelle von Brandwänden zuläs-
sig sind, müssen mindestens 1,25 m entfernt 
sein 

1. Dachflächenfenster, Oberlichte, Lichtkup-
peln und Öffnungen in der Bedachung, 
wenn diese Wände nicht mindestens 30 cm 
über die Bedachung geführt sind, 

 

2. Solaranlagen, Dachgauben und ähnliche 
Dachaufbauten aus brennbaren Baustof-
fen, wenn sie nicht durch diese Wände ge-
gen Brandübertragung geschützt sind. 

 

(6) Dächer von traufseitig aneinandergebauten 
Gebäuden müssen als raumabschließende 
Bauteile für eine Brandbeanspruchung von in-
nen nach außen einschließlich der sie tragen-
den und aussteifenden Bauteile feuerhem-
mend sein. Öffnungen in diesen Dachflächen 
müssen waagerecht gemessen mindestens 
2 m von der Brandwand oder der Wand, die 
anstelle der Brandwand zulässig ist, entfernt 
sein. 

(6) unverändert 

(7) Dächer von Anbauten, die an Außenwände 
mit Öffnungen oder ohne Feuerwiderstandsfä-
higkeit anschließen, müssen innerhalb eines 
Abstands von 5 m von diesen Wänden als 
raumabschließende Bauteile für eine Brandbe-
anspruchung von innen nach außen ein-
schließlich der sie tragenden und aussteifen-
den Bauteile die Feuerwiderstandsfähigkeit 
der Decken des Gebäudeteils haben, an den 
sie angebaut werden. Dies gilt nicht für Anbau-
ten an Wohngebäude der Gebäudeklassen 1 
bis 3. 

(7) unverändert 

(8) Für vom Dach aus vorzunehmende Arbei-
ten sind sicher benutzbare Vorrichtungen an-
zubringen. 

(8) unverändert 

Abschnitt 5  
Rettungswege, Öffnungen,  

Umwehrungen 

Abschnitt 5  
Rettungswege, Öffnungen,  

Umwehrungen 

§ 33 
Erster und zweiter  

Rettungsweg 

§ 33 
Erster und zweiter  

Rettungsweg 

(1) Für Nutzungseinheiten mit mindestens ei-
nem Aufenthaltsraum wie Wohnungen, Pra-
xen, selbstständige Betriebsstätten müssen in 
jedem Geschoss mindestens zwei voneinander 
unabhängige Rettungswege ins Freie vorhan-
den sein; beide Rettungswege dürfen jedoch 

(1) unverändert 
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innerhalb des Geschosses über denselben 
notwendigen Flur führen. 

(2) Für Nutzungseinheiten nach Absatz 1, die 
nicht zu ebener Erde liegen, muss der erste 
Rettungsweg über eine notwendige Treppe 
führen. Der zweite Rettungsweg kann eine wei-
tere notwendige Treppe oder eine mit Ret-
tungsgeräten der Feuerwehr erreichbare Stelle 
der Nutzungseinheit sein. Ein zweiter Ret-
tungsweg ist nicht erforderlich, wenn die Ret-
tung über einen sicher erreichbaren Treppen-
raum möglich ist, in den Feuer und Rauch nicht 
eindringen können (Sicherheitstreppenraum). 

(2) unverändert 

(3) Gebäude, deren zweiter Rettungsweg über 
Rettungsgeräte der Feuerwehr führt und bei 
denen die Oberkante der Brüstung von zum 
Anleitern bestimmten Fenstern oder Stellen 
mehr als 8 m über der festgelegten Gelände-
oberfläche liegt, dürfen nur errichtet werden, 
wenn die Feuerwehr über die erforderlichen 
Rettungsgeräte wie Hubrettungsfahrzeuge 
verfügt. Bei Sonderbauten ist der zweite Ret-
tungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr 
nur zulässig, wenn keine Bedenken wegen der 
Personenrettung bestehen. 

(3) Gebäude, deren zweiter Rettungsweg über 
Rettungsgeräte der Feuerwehr führt und bei 
denen die Oberkante der Brüstung von zum 
Anleitern bestimmten Fenstern oder Stellen 
mehr als 8 m über der Geländeoberfläche 
liegt, dürfen nur errichtet werden, wenn die 
Feuerwehr über die erforderlichen Rettungsge-
räte wie Hubrettungsfahrzeuge verfügt. Bei 
Sonderbauten ist der zweite Rettungsweg über 
Rettungsgeräte der Feuerwehr nur zulässig, 
wenn keine Bedenken wegen der Personenret-
tung bestehen. 

§ 34 
Treppen 

§ 34 
Treppen 

(1) Jedes nicht zu ebener Erde liegende Ge-
schoss und der benutzbare Dachraum eines 
Gebäudes müssen über mindestens eine 
Treppe zugänglich sein (notwendige Treppe). 
Statt notwendiger Treppen sind Rampen mit 
bis zu 6 % Neigung zulässig. 

 unverändert 

(2) Einschiebbare Treppen und Rolltreppen 
sind als notwendige Treppen unzulässig. In 
Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 sind 
einschiebbare Treppen und Leitern als Zugang 
zu einem Dachraum ohne Aufenthaltsraum zu-
lässig. 

 

(3) Notwendige Treppen sind in einem Zuge zu 
allen angeschlossenen Geschossen zu führen; 
sie müssen mit den Treppen zum Dachraum 
unmittelbar verbunden sein. Dies gilt nicht für 
Treppen 

 

1. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3,  

2. nach § 35 Absatz 1 Satz 3 Nummer 2.  

(4) Die tragenden Teile notwendiger Treppen 
müssen 
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1. in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 feuer-
hemmend und aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen, 

 

2. in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 aus 
nichtbrennbaren Baustoffen, 

 

3. in Gebäuden der Gebäudeklasse 3 aus 
nichtbrennbaren Baustoffen oder feuer-
hemmend 

 

sein. Tragende Teile von Außentreppen nach 
§ 35 Absatz 1 Satz 3 Nummer 3 für Gebäude 
der Gebäudeklassen 3 bis 5 müssen aus nicht-
brennbaren Baustoffen bestehen. 

 

(5) Die nutzbare Breite der Treppenläufe und 
Treppenabsätze notwendiger Treppen muss 
für den größten zu erwartenden Verkehr aus-
reichen. 

 

(6) Treppen müssen einen festen und griffsi-
cheren Handlauf haben. Für Treppen sind 
Handläufe auf beiden Seiten und Zwischen-
handläufe vorzusehen, soweit die Verkehrssi-
cherheit dies erfordert. 

 

(7) Eine Treppe darf nicht unmittelbar hinter ei-
ner Tür beginnen, die in Richtung der Treppe 
aufschlägt; zwischen Treppe und Tür ist ein 
ausreichender Treppenabsatz anzuordnen. 

 

§ 35 
Notwendige Treppenräume, 

Ausgänge 

§ 35 
Notwendige Treppenräume, 

Ausgänge 

(1) Jede notwendige Treppe muss zur Sicher-
stellung der Rettungswege aus den Geschos-
sen ins Freie in einem eigenen, durchgehen-
den Treppenraum liegen (notwendiger Trep-
penraum). Notwendige Treppenräume müssen 
so angeordnet und ausgebildet sein, dass die 
Nutzung der notwendigen Treppen im Brand-
fall ausreichend lang möglich ist. Notwendige 
Treppen sind ohne eigenen Treppenraum zu-
lässig 

 unverändert 

1. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2,  

2. für die Verbindung von höchstens zwei Ge-
schossen innerhalb derselben Nutzungs-
einheit von insgesamt nicht mehr als 
200 m², wenn in jedem Geschoss ein ande-
rer Rettungsweg erreicht werden kann, 

 

3. als Außentreppe, wenn ihre Nutzung aus-
reichend sicher ist und im Brandfall nicht 
gefährdet werden kann. 
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(2) Von jeder Stelle eines Aufenthaltsraumes 
sowie eines Kellergeschosses muss mindes-
tens ein Ausgang in einen notwendigen Trep-
penraum oder ins Freie in höchstens 35 m Ent-
fernung erreichbar sein. Übereinanderliegende 
Kellergeschosse müssen jeweils mindestens 
zwei Ausgänge in notwendige Treppenräume 
oder ins Freie haben. Sind mehrere notwen-
dige Treppenräume erforderlich, müssen sie 
so verteilt sein, dass sie möglichst entgegen-
gesetzt liegen und dass die Rettungswege 
möglichst kurz sind. 

 

(3) Jeder notwendige Treppenraum muss ei-
nen unmittelbaren Ausgang ins Freie haben. 
Sofern der Ausgang eines notwendigen Trep-
penraumes nicht unmittelbar ins Freie führt, 
muss der Raum zwischen dem notwendigen 
Treppenraum und dem Ausgang ins Freie 

 

1. mindestens so breit sein wie die dazugehö-
rigen Treppenläufe, 

 

2. Wände haben, die die Anforderungen an 
die Wände des Treppenraumes erfüllen, 

 

3. rauchdichte und selbstschließende Ab-
schlüsse zu notwendigen Fluren haben 
und 

 

4. ohne Öffnungen zu anderen Räumen, aus-
genommen zu notwendigen Fluren, sein. 

 

(4) Die Wände notwendiger Treppenräume 
müssen als raumabschließende Bauteile 

 

1. in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 die 
Bauart von Brandwänden haben, 

 

2. in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 auch 
unter zusätzlicher mechanischer Bean-
spruchung hochfeuerhemmend und 

 

3. in Gebäuden der Gebäudeklasse 3 feuer-
hemmend 

 

sein. Dies ist nicht erforderlich für Außenwände 
von Treppenräumen, die aus nichtbrennbaren 
Baustoffen bestehen und durch andere an 
diese Außenwände anschließende Gebäude-
teile im Brandfall nicht gefährdet werden kön-
nen. Der obere Abschluss notwendiger Trep-
penräume muss als raumabschließendes Bau-
teil die Feuerwiderstandsfähigkeit der Decken 
des Gebäudes haben; dies gilt nicht, wenn der 
obere Abschluss das Dach ist und die Trep-
penraumwände bis unter die Dachhaut rei-
chen. 
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(5) In notwendigen Treppenräumen und in 
Räumen nach Absatz 3 Satz 2 müssen 

 

1. Bekleidungen, Putze, Dämmstoffe, Unter-
decken und Einbauten aus nichtbrennba-
ren Baustoffen bestehen, 

 

2. Wände und Decken aus brennbaren Bau-
stoffen eine Bekleidung aus nichtbrennba-
ren Baustoffen in ausreichender Dicke ha-
ben, 

 

3. Bodenbeläge, ausgenommen Gleitschutz-
profile, aus mindestens schwerentflamm-
baren Baustoffen bestehen. 

 

(6) In notwendigen Treppenräumen müssen 
Öffnungen 

 

1. zu Kellergeschossen, zu nicht ausgebau-
ten Dachräumen, Werkstätten, Läden, La-
ger- und ähnlichen Räumen sowie zu sons-
tigen Räumen und Nutzungseinheiten mit 
einer Fläche von mehr als 200 m², ausge-
nommen Wohnungen, mindestens feuer-
hemmende, rauchdichte und selbstschlie-
ßende Abschlüsse, 

 

2. zu notwendigen Fluren rauchdichte und 
selbstschließende Abschlüsse, 

 

3. zu sonstigen Räumen und Nutzungseinhei-
ten mindestens dicht- und selbstschlie-
ßende Abschlüsse 

 

haben. Die Feuerschutz- und Rauchschutzab-
schlüsse dürfen lichtdurchlässige Seitenteile 
und Oberlichte enthalten, wenn der Abschluss 
insgesamt nicht breiter als 2,50 m ist. 

 

(7) Notwendige Treppenräume müssen zu be-
leuchten sein. Notwendige Treppenräume 
ohne Fenster müssen in Gebäuden mit einer 
Höhe nach § 2 Absatz 3 Satz 2 von mehr als 
13 m eine Sicherheitsbeleuchtung haben. 

 

(8) Notwendige Treppenräume müssen belüf-
tet und zur Unterstützung wirksamer Löschar-
beiten entraucht werden können. Sie müssen 

 

1. in jedem oberirdischen Geschoss unmittel-
bar ins Freie führende Fenster mit einem 
freien Querschnitt von mindestens 0,50 m² 
haben, die geöffnet werden können, oder 

 

2. an der obersten Stelle eine Öffnung zur 
Rauchableitung haben. 

 

In den Fällen des Satzes 2 Nummer 1 ist in Ge-
bäuden der Gebäudeklasse 5 an der obersten 
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Stelle eine Öffnung zur Rauchableitung erfor-
derlich; in den Fällen des Satzes 2 Nummer 2 
sind in Gebäuden der Gebäudeklassen 4 
und 5, soweit dies zur Erfüllung der Anforde-
rungen nach Satz 1 erforderlich ist, besondere 
Vorkehrungen zu treffen. Öffnungen zur 
Rauchableitung nach Satz 2 und 3 müssen in 
jedem Treppenraum einen freien Querschnitt 
von mindestens 1 m² und Vorrichtungen zum 
Öffnen ihrer Abschlüsse haben, die vom Erd-
geschoss sowie vom obersten Treppenab-
satz aus bedienbar sind. 

§ 36 
Notwendige Flure,  

offene Gänge 

§ 36 
Notwendige Flure,  

offene Gänge 

(1) Flure, über die Rettungswege aus Aufent-
haltsräumen oder aus Nutzungseinheiten mit 
Aufenthaltsräumen zu Ausgängen in notwen-
dige Treppenräume oder ins Freie führen (not-
wendige Flure), müssen so angeordnet und 
ausgebildet sein, dass die Nutzung im Brand-
fall ausreichend lang möglich ist. Notwendige 
Flure sind nicht erforderlich 

 unverändert 

1. in Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 
und 2, 

 

2. in sonstigen Gebäuden der Gebäudeklas-
sen 1 und 2, ausgenommen in Kellerge-
schossen, 

 

3. innerhalb von Nutzungseinheiten mit nicht 
mehr als 200 m² und innerhalb von Woh-
nungen, 

 

4. innerhalb von Nutzungseinheiten, die einer 
Büro- oder Verwaltungsnutzung dienen, 
mit nicht mehr als 400 m²; das gilt auch für 
Teile größerer Nutzungseinheiten, wenn 
diese Teile nicht größer als 400 m² sind, 
Trennwände nach § 29 Absatz 2 Num-
mer 1 haben und jeder Teil unabhängig 
von anderen Teilen Rettungswege nach 
§ 33 Absatz 1 hat. 

 

(2) Notwendige Flure müssen so breit sein, 
dass sie für den größten zu erwartenden Ver-
kehr ausreichen. In den Fluren ist eine Folge 
von weniger als drei Stufen unzulässig. 

 

(3) Notwendige Flure sind durch nichtab-
schließbare, rauchdichte und selbstschlie-
ßende Abschlüsse in Rauchabschnitte zu un-
terteilen. Die Rauchabschnitte dürfen nicht län-
ger als 30 m sein. Die Abschlüsse sind bis an 
die Rohdecke zu führen; sie dürfen bis an die 
Unterdecke der Flure geführt werden, wenn die 
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Unterdecke feuerhemmend ist. Notwendige 
Flure mit nur einer Fluchtrichtung, die zu einem 
Sicherheitstreppenraum führen, dürfen nicht 
länger als 15 m sein. Die Sätze 1 bis 4 gelten 
nicht für offene Gänge nach Absatz 5. 

(4) Die Wände notwendiger Flure müssen als 
raumabschließende Bauteile feuerhemmend, 
in Kellergeschossen, deren tragende und aus-
steifende Bauteile feuerbeständig sein müs-
sen, feuerbeständig sein. Die Wände sind bis 
an die Rohdecke zu führen. Sie dürfen bis an 
die Unterdecke der Flure geführt werden, wenn 
die Unterdecke feuerhemmend und ein demje-
nigen nach Satz 1 vergleichbarer Raumab-
schluss sichergestellt ist. Türen in diesen Wän-
den müssen dicht schließen; Öffnungen zu La-
gerbereichen im Kellergeschoss müssen feu-
erhemmende, dicht- und selbstschließende 
Abschlüsse haben. 

 

(5) Für Wände und Brüstungen notwendiger 
Flure mit nur einer Fluchtrichtung, die als of-
fene Gänge vor den Außenwänden angeord-
net sind, gilt Absatz 4 entsprechend. Fenster 
sind in diesen Außenwänden ab einer Brüs-
tungshöhe von 0,90 m zulässig. 

 

(6) In notwendigen Fluren sowie in offenen 
Gängen nach Absatz 5 müssen 

 

1. Bekleidungen, Putze, Unterdecken und 
Dämmstoffe aus nichtbrennbaren Baustof-
fen bestehen, 

 

2. Wände und Decken aus brennbaren Bau-
stoffen eine Bekleidung aus nichtbrennba-
ren Baustoffen in ausreichender Dicke ha-
ben. 

 

§ 37 
Fenster, Türen,  

sonstige Öffnungen 

§ 37 
Fenster, Türen,  

sonstige Öffnungen 

(1) Können die Fensterflächen nicht gefahrlos 
vom Erdboden, vom Innern des Gebäudes, 
von Loggien oder Balkonen aus gereinigt wer-
den, so sind Vorrichtungen wie Aufzüge, Halte-
rungen oder Stangen anzubringen, die eine 
Reinigung von außen ermöglichen. 

 unverändert 

(2) Glastüren und andere Glasflächen, die bis 
zum Fußboden allgemein zugänglicher Ver-
kehrsflächen herabreichen, müssen bruchsi-
cher sein und sind so zu kennzeichnen, dass 
sie leicht erkannt werden können. Weitere 
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Schutzmaßnahmen sind für größere Glasflä-
chen vorzusehen, wenn dies die Verkehrssi-
cherheit erfordert. 

(3) Eingangstüren von Wohnungen, die über 
Aufzüge erreichbar sein müssen, müssen eine 
lichte Durchgangsbreite von mindestens 
0,90 m haben. 

 

(4) Jedes Kellergeschoss ohne Fenster muss 
mindestens eine Öffnung mit einem freien 
Querschnitt von mindestens 0,50 m² ins Freie 
haben, um eine Rauchableitung zu ermögli-
chen. Gemeinsame Kellerlichtschächte für 
übereinanderliegende Kellergeschosse sind 
unzulässig. 

 

(5) Fenster, die als Rettungswege nach § 33 
Absatz 2 Satz 2 dienen, müssen im Lichten 
mindestens 0,90 m x 1,20 m groß und nicht hö-
her als 1,20 m über der Fußbodenoberkante 
angeordnet sein. Liegen diese Fenster in 
Dachschrägen oder Dachaufbauten, so darf 
ihre Unterkante oder ein davor liegender Aus-
tritt von der Traufkante horizontal gemessen 
nicht mehr als 1 m entfernt sein. 

 

§ 38 
Umwehrungen 

§ 38 
Umwehrungen 

(1) In, an und auf baulichen Anlagen sind zu 
umwehren oder mit Brüstungen zu versehen: 

 unverändert 

1. Flächen, die im Allgemeinen zum Begehen 
bestimmt sind und unmittelbar an mehr als 
1 m tiefer liegende Flächen angrenzen; 
dies gilt nicht, wenn die Umwehrung dem 
Zweck der Flächen widerspricht, 

 

2. nicht begehbare Oberlichte und Glasabde-
ckungen in Flächen, die im Allgemeinen 
zum Begehen bestimmt sind, wenn sie we-
niger als 0,50 m aus diesen Flächen her-
ausragen, 

 

3. Dächer oder Dachteile, die zum auch nur 
zeitweiligen Aufenthalt von Menschen be-
stimmt sind, 

 

4. Öffnungen in begehbaren Decken sowie in 
Dächern oder Dachteilen nach Nummer 3, 
wenn sie nicht sicher abgedeckt sind, 

 

5. nicht begehbare Glasflächen in Decken so-
wie in Dächern oder Dachteilen nach Num-
mer 3, 
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6. die freien Seiten von Treppenläufen, Trep-
penabsätzen und Treppenöffnungen (Trep-
penaugen), 

 

7. Kellerlichtschächte und Betriebsschächte, 
die an Verkehrsflächen liegen, wenn sie 
nicht verkehrssicher abgedeckt sind. 

 

(2) In Verkehrsflächen liegende Kellerlicht-
schächte und Betriebsschächte sind in Höhe 
der Verkehrsfläche verkehrssicher abzude-
cken. An und in Verkehrsflächen liegende Ab-
deckungen müssen gegen unbefugtes Abhe-
ben gesichert sein. Fenster, die unmittelbar an 
Treppen liegen und deren Brüstungen unter 
der notwendigen Umwehrungshöhe liegen, 
sind zu sichern. 

 

(3) Fensterbrüstungen von Flächen mit einer 
Absturzhöhe bis zu 12 m müssen mindestens 
0,80 m, von Flächen mit mehr als 12 m Ab-
sturzhöhe mindestens 0,90 m hoch sein. Ge-
ringere Brüstungshöhen sind zulässig, wenn 
durch andere Vorrichtungen wie Geländer die 
nach Absatz 4 vorgeschriebenen Mindesthö-
hen eingehalten werden. 

 

(4) Andere notwendige Umwehrungen müssen 
folgende Mindesthöhen haben: 

 

1. Umwehrungen zur Sicherung von Öffnun-
gen in begehbaren Decken und Dächern 
sowie Umwehrungen von Flächen mit einer 
Absturzhöhe von 1 m bis zu 12 m 0,90 m, 

 

2. Umwehrungen von Flächen mit mehr als 
12 m Absturzhöhe 1,10 m. 

 

Abschnitt 6  
Technische  

Gebäudeausrüstung 

Abschnitt 6  
Technische  

Gebäudeausrüstung 

§ 39 
Aufzüge 

§ 39 
Aufzüge 

(1) Aufzüge im Innern von Gebäuden müssen 
eigene Fahrschächte haben, um eine Brand-
ausbreitung in andere Geschosse ausreichend 
lang zu verhindern. In einem Fahrschacht dür-
fen bis zu drei Aufzüge liegen. Aufzüge ohne 
eigene Fahrschächte sind zulässig 

 unverändert 

1. innerhalb eines notwendigen Treppenrau-
mes, ausgenommen in Hochhäusern, 

 

2. innerhalb von Räumen, die Geschosse 
überbrücken, 
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3. zur Verbindung von Geschossen, die offen 
miteinander in Verbindung stehen dürfen, 

 

4. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2;  

sie müssen sicher umkleidet sein.  

(2) Die Fahrschachtwände müssen als raum-
abschließende Bauteile 

 

1. in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 feuer-
beständig und aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen, 

 

2. in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 hoch-
feuerhemmend, 

 

3. in Gebäuden der Gebäudeklasse 3 feuer-
hemmend 

 

sein; Fahrschachtwände aus brennbaren Bau-
stoffen müssen schachtseitig eine Bekleidung 
aus nichtbrennbaren Baustoffen in ausreichen-
der Dicke haben. Fahrschachttüren und an-
dere Öffnungen in Fahrschachtwänden mit er-
forderlicher Feuerwiderstandsfähigkeit sind so 
herzustellen, dass die Anforderungen nach Ab-
satz 1 Satz 1 nicht beeinträchtigt werden. 

 

(3) Fahrschächte müssen zu lüften sein und 
eine Öffnung zur Rauchableitung mit einem 
freien Querschnitt von mindestens 2,5 % der 
Fahrschachtgrundfläche, mindestens jedoch 
0,10 m² haben. Diese Öffnung darf einen Ab-
schluss haben, der im Brandfall selbsttätig öff-
net und von mindestens einer geeigneten 
Stelle aus bedient werden kann. Die Lage der 
Rauchaustrittsöffnungen muss so gewählt wer-
den, dass der Rauchaustritt durch Windein-
fluss nicht beeinträchtigt wird. 

 

(4) Gebäude mit einer Höhe nach § 2 Absatz 3 
Satz 2 von mehr als 13 m müssen Aufzüge in 
ausreichender Zahl haben; dies gilt nicht, so-
weit bei bestehenden Gebäuden zusätzlicher 
Wohnraum durch Änderung des Dachge-
schosses oder durch Errichtung zusätzlicher 
Geschosse geschaffen wird. Von diesen Auf-
zügen muss mindestens ein Aufzug Kinderwa-
gen, Rollstühle, Krankentragen und Lasten 
aufnehmen können und Haltestellen in allen 
Geschossen haben. Dieser Aufzug muss von 
der öffentlichen Verkehrsfläche und von allen 
Wohnungen in dem Gebäude aus barrierefrei 
erreichbar sein. Haltestellen im obersten Ge-
schoss, im Erdgeschoss und in den Kellerge-
schossen sind nicht erforderlich, wenn sie nur 
unter besonderen Schwierigkeiten hergestellt 
werden können. 
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(5) Fahrkörbe zur Aufnahme einer Kranken-
trage müssen eine nutzbare Grundfläche von 
mindestens 1,10 m x 2,10 m, zur Aufnahme ei-
nes Rollstuhls von mindestens 1,10 m x 1,40 m 
haben; Türen müssen eine lichte Durchgangs-
breite von mindestens 0,90 m haben. In einem 
Aufzug für Rollstühle und Krankentragen darf 
der für Rollstühle nicht erforderliche Teil der 
Fahrkorbgrundfläche durch eine verschließ-
bare Tür abgesperrt werden. Vor den Aufzügen 
muss eine ausreichende Bewegungsfläche 
vorhanden sein. 

 

§ 40 
Leitungsanlagen,  

Installationsschächte und  
-kanäle 

§ 40 
Leitungsanlagen,  

Installationsschächte und 
-kanäle 

(1) Leitungen dürfen durch raumabschlie-
ßende Bauteile, für die eine Feuerwiderstands-
fähigkeit vorgeschrieben ist, nur hindurchge-
führt werden, wenn eine Brandausbreitung 
ausreichend lang nicht zu befürchten ist oder 
Vorkehrungen hiergegen getroffen sind; dies 
gilt nicht 

 unverändert 

1. für Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 2,  

2. innerhalb von Wohnungen,  

3. innerhalb derselben Nutzungseinheit mit 
nicht mehr als insgesamt 400 m² in nicht 
mehr als zwei Geschossen. 

 

(2) In notwendigen Treppenräumen, in Räu-
men nach § 35 Absatz 3 Satz 2 und in notwen-
digen Fluren sind Leitungsanlagen nur zuläs-
sig, wenn eine Nutzung als Rettungsweg im 
Brandfall ausreichend lang möglich ist. 

 

(3) Für Installationsschächte und -kanäle gel-
ten Absatz 1 sowie § 41 Absatz 2 Satz 1 und 
Absatz 3 entsprechend. 

 

§ 41 
Lüftungsanlagen,  

raumlufttechnische Anlagen 
und Warmluftheizungen 

§ 41 
Lüftungsanlagen,  

raumlufttechnische Anlagen 
und Warmluftheizungen 

(1) Lüftungsanlagen müssen betriebssicher 
und brandsicher sein; sie dürfen den ordnungs-
gemäßen Betrieb von Feuerungsanlagen nicht 
beeinträchtigen. 

 unverändert 

(2) Lüftungsleitungen sowie deren Bekleidun-
gen und Dämmstoffe müssen aus nichtbrenn-
baren Baustoffen bestehen; brennbare Bau-
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stoffe sind zulässig, wenn ein Beitrag der Lüf-
tungsleitung zur Brandentstehung und Brand-
weiterleitung nicht zu befürchten ist. Lüftungs-
leitungen dürfen raumabschließende Bauteile, 
für die eine Feuerwiderstandsfähigkeit vorge-
schrieben ist, nur überbrücken, wenn eine 
Brandausbreitung ausreichend lang nicht zu 
befürchten ist oder wenn Vorkehrungen hier-
gegen getroffen sind. 

(3) Lüftungsanlagen sind so herzustellen, dass 
sie Gerüche und Staub nicht in andere Räume 
übertragen. 

 

(4) Lüftungsanlagen dürfen nicht in Abgasanla-
gen eingeführt werden; die gemeinsame Nut-
zung von Lüftungsleitungen zur Lüftung und 
zur Ableitung der Abgase von Feuerstätten ist 
zulässig, wenn keine Bedenken wegen der Be-
triebssicherheit und des Brandschutzes beste-
hen. Die Abluft ist ins Freie zu führen. Nicht zur 
Lüftungsanlage gehörende Einrichtungen sind 
in Lüftungsleitungen unzulässig. 

 

(5) Die Absätze 2 und 3 gelten nicht  

1. für Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 2,  

2. innerhalb von Wohnungen,  

3. innerhalb derselben Nutzungseinheit mit 
nicht mehr als 400 m² in nicht mehr als zwei 
Geschossen. 

 

(6) Für raumlufttechnische Anlagen und Warm-
luftheizungen gelten die Absätze 1 bis 5 ent-
sprechend. 

 

§ 42 
Feuerungsanlagen,  

sonstige Anlagen zur  
Wärmeerzeugung,  

Brennstoffversorgung 

§ 42 
Feuerungsanlagen,  

sonstige Anlagen zur  
Wärmeerzeugung,  

Brennstoffversorgung 

(1) Feuerstätten und Abgasanlagen (Feue-
rungsanlagen) müssen betriebssicher und 
brandsicher sein. 

(1) unverändert 

(2) Feuerstätten dürfen in Räumen nur aufge-
stellt werden, wenn nach der Art der Feuer-
stätte und nach Lage, Größe, baulicher Be-
schaffenheit und Nutzung der Räume Gefah-
ren nicht entstehen. 

(2) unverändert 

(3) Abgase von Feuerstätten sind durch Ab-
gasleitungen, Schornsteine und Verbindungs-
stücke (Abgasanlagen) so abzuführen, dass 
keine Gefahren oder unzumutbaren Belästi-

(3) unverändert 
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gungen entstehen. Abgasanlagen sind in sol-
cher Zahl und Lage und so herzustellen, dass 
die Feuerstätten des Gebäudes ordnungsge-
mäß angeschlossen werden können. Sie müs-
sen leicht gereinigt werden können. 

(4) Behälter und Rohrleitungen für brennbare 
Gase und Flüssigkeiten müssen betriebssicher 
und brandsicher sein. Diese Behälter sowie 
feste Brennstoffe sind so aufzustellen oder zu 
lagern, dass keine Gefahren oder unzumutba-
ren Belästigungen entstehen. 

(4) unverändert 

(5) Für die Aufstellung von ortsfesten Verbren-
nungsmotoren, Blockheizkraftwerken, Brenn-
stoffzellen und Verdichtern sowie die Ableitung 
ihrer Verbrennungsgase gelten die Absätze 1 
bis 3 entsprechend. 

(5) unverändert 

(6) Bei der Errichtung oder Änderung von 
Schornsteinen oder Abgasleitungen sowie 
beim Anschluss von Feuerstätten an Schorn-
steine oder Abgasleitungen hat die Bauherrin 
oder der Bauherr sich von der bevollmächtig-
ten Bezirksschornsteinfegermeisterin oder 
dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfe-
germeister zehn Werktage vor Baubeginn be-
scheinigen zu lassen, dass die Feuerungsan-
lage die öffentlich-rechtlichen Vorschriften er-
füllt und die Abgasanlagen, wie Schornsteine, 
Abgasleitungen und Verbindungsstücke und 
die Feuerstätten so aufeinander abgestimmt 
sind, dass beim bestimmungsgemäßen Be-
trieb Gefahren oder unzumutbare Belästigun-
gen nicht zu erwarten sind. § 82 Absatz 2 
Satz 4 gilt entsprechend. Bei der Errichtung 
von Abgasanlagen muss vor der Erteilung der 
Bescheinigung auch der Rohbauzustand be-
sichtigt worden sein. 

(6) Bei der Errichtung oder Änderung von 
Schornsteinen oder Abgasleitungen sowie 
beim Anschluss von Feuerstätten an Schorn-
steine oder Abgasleitungen hat die Bauherrin 
oder der Bauherr sich von der bevollmächtig-
ten Bezirksschornsteinfegerin oder dem be-
vollmächtigten Bezirksschornsteinfeger 
zehn Werktage vor Baubeginn bescheinigen 
zu lassen, dass die Feuerungsanlage die öf-
fentlich-rechtlichen Vorschriften erfüllt und die 
Abgasanlagen, wie Schornsteine, Abgasleitun-
gen und Verbindungsstücke und die Feuerstät-
ten so aufeinander abgestimmt sind, dass beim 
bestimmungsgemäßen Betrieb Gefahren oder 
unzumutbare Belästigungen nicht zu erwarten 
sind. § 82 Absatz 2 Satz 4 gilt entsprechend. 
Bei der Errichtung von Abgasanlagen muss vor 
der Erteilung der Bescheinigung auch der Roh-
bauzustand besichtigt worden sein. 

§ 43 
Sanitäre Anlagen,  

Wasserzähler 

§ 43 
Sanitäre Anlagen,  

Wasserzähler 

(1) Fensterlose Bäder und Toiletten sind nur 
zulässig, wenn eine wirksame Lüftung gewähr-
leistet ist. 

 unverändert 

(2) Jede Wohnung muss einen eigenen Was-
serzähler haben. Die Eigentümerinnen oder Ei-
gentümer bestehender Gebäude sind ver-
pflichtet, Wohnungen ohne eigene Wasserzäh-
ler im Rahmen einer Erneuerung oder wesent-
lichen Änderung der Trinkwasserinstallationen 
im Gebäude mit solchen Einrichtungen nach-
träglich auszurüsten. Abweichungen sind zu-
zulassen, soweit die Ausrüstung wegen beson-
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derer Umstände durch einen unangemesse-
nen Aufwand oder in sonstiger Weise zu un-
verhältnismäßigen Kosten führt. 

§ 44 
Kleinkläranlagen, Gruben 

§ 44 
Kleinkläranlagen, Gruben 

Kleinkläranlagen und Gruben müssen wasser-
dicht und ausreichend groß sein. Sie müssen 
eine dichte und sichere Abdeckung sowie Rei-
nigungs- und Entleerungsöffnungen haben. 
Diese Öffnungen dürfen nur vom Freien aus 
zugänglich sein. Die Anlagen sind so zu entlüf-
ten, dass Gesundheitsschäden oder unzumut-
bare Belästigungen nicht entstehen. Die Zulei-
tungen zu Abwasserentsorgungsanlagen müs-
sen geschlossen, dicht, und, soweit erforder-
lich, zum Reinigen eingerichtet sein. 

 unverändert 

§ 45 
Aufbewahrung fester  

Abfallstoffe 

§ 45 
Aufbewahrung fester  

Abfallstoffe 

Feste Abfallstoffe dürfen innerhalb von Gebäu-
den vorübergehend aufbewahrt werden, in Ge-
bäuden der Gebäudeklassen 3 bis 5 jedoch 
nur, wenn die dafür bestimmten Räume 

 unverändert 

1. Trennwände und Decken als raumab-
schließende Bauteile mit der Feuerwider-
standsfähigkeit der tragenden Wände und 

 

2. Öffnungen vom Gebäudeinnern zum Auf-
stellraum mit feuerhemmenden, dicht- und 
selbstschließenden Abschlüssen haben, 

 

3. unmittelbar vom Freien entleert werden 
können und 

 

4. eine ständig wirksame Lüftung haben.  

§ 46 
Blitzschutzanlagen 

§ 46 
Blitzschutzanlagen 

Bauliche Anlagen, bei denen nach Lage, Bau-
art oder Nutzung Blitzschlag leicht eintreten o-
der zu schweren Folgen führen kann, sind mit 
dauernd wirksamen Blitzschutzanlagen zu ver-
sehen. 

 unverändert 
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Abschnitt 7  
Nutzungsbedingte  

Anforderungen 

Abschnitt 7  
Nutzungsbedingte  

Anforderungen 

§ 47 
Aufenthaltsräume 

§ 47 
Aufenthaltsräume 

(1) Aufenthaltsräume müssen eine lichte 
Raumhöhe von mindestens 2,40 m haben. Für 
Aufenthaltsräume in Wohngebäuden der Ge-
bäudeklassen 1 und 2 genügt eine lichte 
Raumhöhe von mindestens 2,30 m. Aufent-
haltsräume in Dachgeschossen müssen über 
mehr als der Hälfte ihrer Grundfläche eine 
lichte Höhe von mindestens 2,30 m haben; 
Raumteile mit einer lichten Höhe bis 1,50 m 
bleiben bei der Berechnung der Grundfläche 
außer Betracht. 

(1) Aufenthaltsräume müssen eine lichte 
Höhe von mindestens 2,40 m haben. Für Auf-
enthaltsräume in Wohngebäuden der Gebäu-
deklassen 1 und 2 genügt eine lichte Höhe 
von mindestens 2,30 m. Aufenthaltsräume in 
Dachgeschossen müssen über mehr als der 
Hälfte ihrer Grundfläche eine lichte Höhe von 
mindestens 2,30 m haben; Raumteile mit einer 
lichten Höhe bis 1,50 m bleiben bei der Be-
rechnung der Grundfläche außer Betracht. 

(2) Aufenthaltsräume müssen ausreichend be-
lüftet und mit Tageslicht belichtet werden kön-
nen. Sie müssen Fenster mit einem Rohbau-
maß der Fensteröffnungen von mindestens 1/8 
der Netto-Grundfläche des Raumes ein-
schließlich der Netto-Grundfläche verglaster 
Vorbauten und Loggien haben. 

(2) unverändert 

(3) Aufenthaltsräume, deren Nutzung eine Be-
lichtung mit Tageslicht verbietet, sowie Ver-
kaufsräume, Schank- und Speisegaststätten, 
ärztliche Behandlungs-, Sport-, Spiel-, Werk- 
und ähnliche Räume sind ohne Fenster zuläs-
sig. 

(3) unverändert 

§ 48 
Wohnungen 

§ 48 
Wohnungen 

(1) Jede Wohnung muss eine Küche oder 
Kochnische haben. Fensterlose Küchen oder 
Kochnischen sind zulässig, wenn eine wirk-
same Lüftung gewährleistet ist. 

(1) unverändert 

(2) Jede Wohnung bis zu 50 m² nutzbarer 
Grundfläche muss über Abstellraum von min-
destens 3,50 m², jede Wohnung mit mehr als 
50 m² nutzbarer Grundfläche über Abstellraum 
von mindestens 6 m² verfügen. In Wohngebäu-
den der Gebäudeklassen 3 bis 5 sind leicht er-
reichbare und gut zugängliche Abstellräume 
für Kinderwagen, Fahrräder sowie abgetrennt 
auch für Rollstühle und Mobilitätshilfen herzu-
stellen. 

(2) Jede Wohnung bis zu 50 m² nutzbarer 
Grundfläche muss über Abstellraum von min-
destens 3,50 m², jede Wohnung mit mehr als 
50 m² nutzbarer Grundfläche über Abstellraum 
von mindestens 6 m² verfügen. In Wohngebäu-
den der Gebäudeklassen 3 bis 5 sind stufen-
los zugängliche Abstellräume für Kinderwa-
gen, Fahrräder sowie abgetrennt auch für Roll-
stühle und Mobilitätshilfen herzustellen. 

(3) Jede Wohnung muss ein Bad mit Bade-
wanne oder Dusche und eine Toilette haben. 

(3) unverändert 
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(4) In Wohnungen müssen Schlafräume und 
Kinderzimmer sowie Flure, über die Rettungs-
wege von Aufenthaltsräumen führen, jeweils 
mindestens einen Rauchwarnmelder haben. 
Die Rauchwarnmelder müssen so eingebaut o-
der angebracht und betrieben werden, dass 
Brandrauch frühzeitig erkannt und gemeldet 
wird. 

(4) unverändert 

§ 49 
Stellplätze, Garagen und  

Abstellanlagen für Fahrräder 

§ 49 
Stellplätze, Garagen und  

Abstellanlagen für Fahrräder 

(1) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen, 
bei denen ein Zu- oder Abgangsverkehr zu er-
warten ist, dürfen nur errichtet oder geändert 
werden, wenn Stellplätze oder Garagen in aus-
reichender Anzahl, Größe und in geeigneter 
Beschaffenheit (notwendige Stellplätze oder 
Garagen) hergestellt werden. Satz 1 gilt für Ab-
stellanlagen für Fahrräder entsprechend. Die 
notwendigen Stellplätze und Garagen sowie 
Abstellanlagen für Fahrräder sind auf dem 
Baugrundstück oder in zumutbarer Entfernung 
davon auf einem geeigneten Grundstück her-
zustellen, dessen Benutzung für diesen Zweck 
öffentlich-rechtlich gesichert wird. Im mehrge-
schossigem Wohnungsbau gilt die Anzahl von 
0,7 Stellplätzen je Wohnung in der Regel als 
ausreichend; besteht eine günstige Anbindung 
an den öffentlichen Personennahverkehr oder 
ist aufgrund eines kommunalen Mobilitätskon-
zepts zu erwarten, dass ein geringerer Stell-
platzbedarf besteht, genügt die Anzahl von 0,3 
Stellplätzen je Wohnung. In den Abstellanla-
gen für Fahrräder ist im mehrgeschossigen 
Wohnungsbau mindestens eine Abstellmög-
lichkeit je Wohnung vorzusehen. Wird die An-
zahl, Größe oder Beschaffenheit durch eine 
örtliche Bauvorschrift nach § 86 Absatz 1 
Nummer 5 festgelegt, ist diese maßgeblich. 

(1) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen, 
bei denen ein Zu- oder Abgangsverkehr zu er-
warten ist, dürfen nur errichtet oder geändert 
werden, wenn Stellplätze oder Garagen in aus-
reichender Anzahl, Größe und in geeigneter 
Beschaffenheit (notwendige Stellplätze oder 
Garagen) hergestellt werden. Satz 1 gilt für Ab-
stellanlagen für Fahrräder entsprechend. Die 
notwendigen Stellplätze und Garagen sowie 
Abstellanlagen für Fahrräder sind auf dem 
Baugrundstück oder in zumutbarer Entfernung 
davon auf einem geeigneten Grundstück her-
zustellen, dessen Benutzung für diesen Zweck 
öffentlich-rechtlich gesichert wird. Im mehrge-
schossigen Wohnungsbau gilt die Anzahl von 
0,7 Stellplätzen je Wohnung in der Regel als 
ausreichend; besteht eine günstige Anbindung 
an den öffentlichen Personennahverkehr oder 
ist aufgrund eines kommunalen Mobilitätskon-
zepts zu erwarten, dass ein geringerer Stell-
platzbedarf besteht, genügt die Anzahl von 0,3 
Stellplätzen je Wohnung. In den Abstellanla-
gen für Fahrräder ist im mehrgeschossigen 
Wohnungsbau mindestens eine Abstellmög-
lichkeit je Wohnung vorzusehen. Wird die An-
zahl, Größe oder Beschaffenheit durch eine 
örtliche Bauvorschrift nach § 86 Absatz 1 
Nummer 5 festgelegt, ist diese maßgeblich. 

(2) Stellplätze und Garagen müssen so ange-
ordnet und ausgeführt werden, dass ihre Be-
nutzung die Gesundheit nicht schädigt und das 
Arbeiten und Wohnen, die Ruhe und die Erho-
lung in der Umgebung durch Lärm oder Gerü-
che nicht über das zumutbare Maß hinaus 
stört. Stellplatzanlagen sollen durch Bepflan-
zungen mit standortheimischen Bäumen und 
Sträuchern gestaltet werden; § 8 Absatz 1 ist 
entsprechend anzuwenden. 

(2) unverändert 

(3) Sieht die örtliche Bauvorschrift einen Geld-
betrag für die Ablösung von Stellplätzen vor, 
darf dieser 80 % der durchschnittlichen Her-
stellungskosten von Parkeinrichtungen ein-
schließlich der Kosten des Grunderwerbs im 

(3) unverändert 
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Gemeindegebiet oder in bestimmten Teilen 
des Gemeindegebietes nicht überschreiten. 
Die Gemeinde hat den Geldbetrag für die Ab-
lösung von Stellplätzen zu verwenden für 

1. die Herstellung zusätzlicher oder die In-
standhaltung, die Instandsetzung oder die 
Modernisierung bestehender Parkeinrich-
tungen und Abstellanlagen für Fahrräder, 

 

2. sonstige Maßnahmen zur Entlastung der 
Straßen vom ruhenden Verkehr einschließ-
lich investiver Maßnahmen des öffentlichen 
Personennahverkehrs. 

 

Mit Einverständnis der Gemeinde kann ganz o-
der teilweise auf die Herstellung von Stellplät-
zen und Garagen und die Zahlung eines Geld-
betrages zur Ablösung verzichtet werden. Das 
gilt insbesondere dann, wenn eine günstige 
Anbindung an den öffentlichen Personennah-
verkehr besteht, eine dauerhafte gemein-
schaftliche Nutzung von Stellplätzen oder Ga-
ragen im Rahmen von Mobilitätskonzepten er-
folgt, ausreichende Fahrradwege vorhanden 
sind oder die Schaffung oder Erneuerung von 
Wohnraum, die im öffentlichen Interesse liegt, 
erschwert oder verhindert würde. 

 

§ 50 
Barrierefreies Bauen 

§ 50 
Barrierefreies Bauen 

(1) In Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen 
müssen die Wohnungen mindestens eines Ge-
schosses barrierefrei erreichbar sein; diese 
Verpflichtung kann auch durch eine entspre-
chende Zahl barrierefrei erreichbarer Wohnun-
gen in mehreren Geschossen erfüllt werden. In 
diesen Wohnungen müssen die Wohn- und 
Schlafräume, eine Toilette, ein Bad, die Küche 
oder die Kochnische sowie die zu diesen Räu-
men führenden Flure barrierefrei, insbeson-
dere mit dem Rollstuhl zugänglich, sein. § 39 
Absatz 4 gilt unabhängig von der Gebäude-
höhe entsprechend. Bei Wohnungen nach 
Satz 1 sind die Anforderungen nach § 48 Ab-
satz 2 barrierefrei zu erfüllen. Stellplätze für 
Wohnungen müssen in ausreichender Anzahl 
barrierefrei sein und von den zugeordneten 
Gebäuden aus barrierefrei erreichbar sein. 

(1) unverändert 

(2) Bauliche Anlagen, die öffentlich zugänglich 
sind, müssen in den dem allgemeinen Besu-
cher- und Benutzerverkehr dienenden Teilen 
barrierefrei sein. Dies gilt insbesondere für 

(2) unverändert 

1. Einrichtungen der Kultur und des Bildungs-
wesens, 
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2. Sport- und Freizeitstätten,  

3. Einrichtungen des Gesundheitswesens,  

4. Büro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebäude,  

5. Verkaufs-, Gast- und Beherbergungsstät-
ten, 

 

6. Stellplätze, Garagen und Toilettenanlagen.  

Für die der zweckentsprechenden Nutzung 
dienenden Räume und Anlagen genügt es, 
wenn sie in dem erforderlichen Umfang barrie-
refrei sind. Toilettenräume und notwendige 
Stellplätze für Besucherinnen oder Besucher 
und Benutzerinnen oder Benutzer müssen in 
der erforderlichen Anzahl barrierefrei sein. 

 

(3) Für (3) unverändert 

1. Wohnheime, Tagesstätten, Werkstätten 
und Heime für Menschen mit Behinderun-
gen, 

 

2. Altenheime, Altenwohnheime, Altenpflege-
heime und Altenbegegnungsstätten, 

 

3. Kindertagesstätten und Jugendhilfeeinrich-
tungen nach § 45 des Achten Buches So-
zialgesetzbuch - Kinder und Jugendhilfe - 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), zu-
letzt geändert durch Artikel 36 des Geset-
zes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I 
S. 2652) 

 

gilt Absatz 2 für die gesamte Anlage und die 
gesamten Einrichtungen. 

 

(4) Abweichungen nach § 67 von den Absät-
zen 1 bis 3 können auch zugelassen werden, 
soweit die Anforderungen nur mit einem unver-
hältnismäßigen Mehraufwand erfüllt werden 
können, insbesondere 

(4) Abweichungen nach § 67 von den Absät-
zen 1 bis 3 können auch zugelassen werden, 
soweit die Anforderungen nur mit einem unver-
hältnismäßigen Mehraufwand erfüllt werden 
können, insbesondere 

1. wegen schwieriger Geländeverhältnisse, 1.  unverändert 

2. wegen des Einbaus eines sonst nicht erfor-
derlichen Aufzugs, 

2.   unverändert 

3. wegen ungünstiger vorhandener Bebau-
ung oder 

3.   unverändert 

4. im Hinblick auf die Sicherheit der Men-
schen mit Behinderung. 

4.  im Hinblick auf die Sicherheit der Men-
schen mit Behinderungen. 
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§ 51 
Sonderbauten 

§ 51 
Sonderbauten 

(1) An Sonderbauten können im Einzelfall zur 
Verwirklichung der allgemeinen Anforderun-
gen nach § 3 Absatz 2 besondere Anforderun-
gen gestellt werden. Erleichterungen können 
gestattet werden, soweit es der Einhaltung von 
Vorschriften wegen der besonderen Art oder 
Nutzung baulicher Anlagen oder Räume oder 
wegen besonderer Anforderungen nicht be-
darf. Die Anforderungen und Erleichterungen 
nach den Sätzen 1 und 2 können sich insbe-
sondere erstrecken auf 

 unverändert 

1. die Anordnung der baulichen Anlagen auf 
dem Grundstück, 

 

2. die Abstände von Nachbargrenzen, von 
anderen baulichen Anlagen auf dem 
Grundstück und von öffentlichen Verkehrs-
flächen sowie auf die Größe der freizuhal-
tenden Flächen der Grundstücke, 

 

3. die Öffnungen nach öffentlichen Verkehrs-
flächen und nach angrenzenden Grundstü-
cken, 

 

4. die Anlage von Zu- und Abfahrten,  

5. die Anlage von Grünstreifen, Baumpflan-
zungen und anderen Pflanzungen sowie 
die Begrünung oder Beseitigung von Hal-
den und Gruben, 

 

6. die Bauart und Anordnung aller für die 
Stand- und Verkehrssicherheit, den 
Brand-, Wärme-, Schall- oder Gesund-
heitsschutz wesentlichen Bauteile und die 
Verwendung von Baustoffen, 

 

7. Brandschutzanlagen, -einrichtungen und -
vorkehrungen, 

 

8. die Löschwasserrückhaltung,  

9. die Anordnung und Herstellung von Aufzü-
gen, Treppen, Treppenräumen, Fluren, 
Ausgängen und sonstigen Rettungswegen, 

 

10. die Beleuchtung und Energieversorgung,  

11. die Lüftung und Rauchableitung,  

12. die Feuerungsanlagen und Heizräume,  

13. die Wasserversorgung,  

14. die Aufbewahrung und Entsorgung von Ab-
wasser und festen Abfallstoffen, 
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15. die Stellplätze und Garagen sowie Abstell-
anlagen für Fahrräder, 

 

16. die barrierefreie Nutzbarkeit,  

17. die zulässige Zahl der Benutzer, Anord-
nung und Zahl der zulässigen Sitz- und 
Stehplätze bei Versammlungsstätten, Tri-
bünen und Fliegenden Bauten, 

 

18. die Zahl der Toiletten für Besucher,  

19. Umfang, Inhalt und Zahl besonderer Bau-
vorlagen, insbesondere eines Brand-
schutzkonzepts, 

 

20. weitere zu erbringende Bescheinigungen,  

21. die Bestellung und Qualifikation der Baulei-
terin oder des Bauleiters und der Fachbau-
leiterinnen oder Fachbauleiter, 

 

22. den Betrieb und die Nutzung einschließlich 
der Bestellung und der Qualifikation einer 
Brandschutzbeauftragten oder eines 
Brandschutzbeauftragten, 

 

23. Erst-, Wiederholungs- und Nachprüfungen 
und die Bescheinigungen, die hierüber zu 
erbringen sind. 

 

(2) Die Bauaufsichtsbehörden können auch 
Anforderungen an die Beschaffenheit von Ma-
schinen und anderen beweglichen Teilen, die 
in Verbindung mit baulichen Anlagen aufge-
stellt werden, stellen. Dies gilt auch für die 
Nachweise, dass die Anforderungen erfüllt 
sind, und für die heranzuziehenden sachver-
ständigen Personen sowie sachverständigen 
Stellen. 

 

Teil 4 
Die am Bau Beteiligten 

Teil 4 
Die am Bau Beteiligten 

§ 52 
Grundpflichten 

§ 52 
Grundpflichten 

Bei der Errichtung, Änderung, Nutzungsände-
rung, Instandhaltung und der Beseitigung von 
Anlagen sind die Bauherrin oder der Bauherr 
und im Rahmen ihres Wirkungskreises die an-
deren am Bau Beteiligten dafür verantwortlich, 
dass die öffentlich-rechtlichen Vorschriften ein-
gehalten werden. 

 unverändert 
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§ 53 
Bauherrin oder Bauherr 

§ 53 
Bauherrin oder Bauherr 

(1) Die Bauherrin oder der Bauherr hat zur Vor-
bereitung, Überwachung und Ausführung ei-
nes nicht verfahrensfreien Bauvorhabens so-
wie der Beseitigung von Anlagen geeignete 
Beteiligte nach Maßgabe der §§ 54 bis 56 zu 
bestellen, soweit sie oder er nicht selbst zur Er-
füllung der Verpflichtungen nach diesen Vor-
schriften geeignet ist. Der Bauherrin oder dem 
Bauherrn obliegen außerdem die nach den öf-
fentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen 
Anträge, Anzeigen und Nachweise. Sie oder er 
hat die zur Erfüllung der Anforderungen dieses 
Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes er-
forderlichen Nachweise und Unterlagen zu den 
von der Entwurfsverfasserin oder vom Ent-
wurfsverfasser festgelegten Eigenschaften von 
verwendeten Bauprodukten und den ange-
wandten Bauarten bereitzuhalten. Werden 
Bauprodukte verwendet, die die CE-Kenn-
zeichnung nach der Verordnung (EU) Nummer 
305/2011 tragen, ist die Leistungserklärung 
bereitzuhalten. Die Bauherrin oder der Bauherr 
hat vor Baubeginn den Namen der Bauleiterin 
oder des Bauleiters und während der Bauaus-
führung einen Wechsel dieser Person unver-
züglich der Bauaufsichtsbehörde in Textform 
mitzuteilen. Wechselt die Bauherrin oder der 
Bauherr, hat die neue Bauherrin oder der neue 
Bauherr dies der Bauaufsichtsbehörde unver-
züglich in Textform mitzuteilen. Die Bauherrin 
oder der Bauherr hat der Entwurfsverfasserin 
oder dem Entwurfsverfasser sowie den Perso-
nen, die nach § 66 Absatz 2 die bautechni-
schen Nachweise aufgestellt haben, den Bau-
beginn anzuzeigen und die Bauüberwachung 
zu veranlassen. 

 unverändert 

(2) Treten bei einem Bauvorhaben mehrere 
Personen als Bauherrin oder Bauherr auf, so 
kann die Bauaufsichtsbehörde verlangen, dass 
ihr gegenüber eine Vertreterin oder ein Vertre-
ter bestellt wird, die oder der die der Bauherrin 
oder dem Bauherrn nach den öffentlich-rechtli-
chen Vorschriften obliegenden Verpflichtungen 
zu erfüllen hat. Im Übrigen findet § 80b Ab-
satz 1 Satz 2 und 3 sowie Absatz 2 des Lan-
desverwaltungsgesetzes mit der Maßgabe ent-
sprechende Anwendung, dass eine Erklärung 
in Textform ausreichend ist. 
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§ 54 
Entwurfsverfasserin oder  

Entwurfsverfasser 

§ 54 
Entwurfsverfasserin oder  

Entwurfsverfasser 

(1) Die Entwurfsverfasserin oder der Entwurfs-
verfasser muss nach Sachkunde und Erfah-
rung zur Vorbereitung des jeweiligen Bauvor-
habens geeignet sein. Sie oder er ist für die 
Vollständigkeit und Brauchbarkeit ihres oder 
seines Entwurfs verantwortlich. Die Entwurfs-
verfasserin oder der Entwurfsverfasser hat da-
für zu sorgen, dass die für die Ausführung not-
wendigen Einzelzeichnungen, Einzelberech-
nungen und Anweisungen den öffentlich-recht-
lichen Vorschriften entsprechen. 

 unverändert 

(2) Hat die Entwurfsverfasserin oder der Ent-
wurfsverfasser auf einzelnen Fachgebieten 
nicht die erforderliche Sachkunde und Erfah-
rung, so sind geeignete Fachplanerinnen oder 
Fachplaner heranzuziehen. Diese sind für die 
von ihnen gefertigten Unterlagen verantwort-
lich. Für das ordnungsgemäße Ineinandergrei-
fen aller Fachplanungen bleibt die Entwurfs-
verfasserin oder der Entwurfsverfasser verant-
wortlich. 

 

§ 55 
Unternehmerin oder  

Unternehmer 

§ 55 
Unternehmerin oder  

Unternehmer 

(1) Jede Unternehmerin oder jeder Unterneh-
mer ist für die mit den öffentlich-rechtlichen An-
forderungen übereinstimmende Ausführung 
der von ihr oder ihm übernommenen Arbeiten 
und insoweit für die ordnungsgemäße Einrich-
tung und den sicheren Betrieb der Baustelle 
verantwortlich. Sie oder er hat die zur Erfüllung 
der Anforderungen dieses Gesetzes oder der 
Anforderungen aus Vorschriften aufgrund die-
ses Gesetzes erforderlichen Nachweise und 
Unterlagen zu den verwendeten Bauprodukten 
und den angewandten Bauarten zu erbringen 
und auf der Baustelle bereitzuhalten. Bei Bau-
produkten, die die CE-Kennzeichnung nach 
der Verordnung (EU) Nummer 305/2011 tra-
gen, ist die Leistungserklärung bereitzuhalten. 

 unverändert 

(2) Jede Unternehmerin oder jeder Unterneh-
mer hat auf Verlangen der Bauaufsichtsbe-
hörde für Arbeiten, bei denen die Sicherheit der 
Anlage in außergewöhnlichem Maße von der 
besonderen Sachkenntnis und Erfahrung der 
Unternehmerin oder des Unternehmers oder 
von einer Ausstattung des Unternehmens mit 
besonderen Vorrichtungen abhängt, nachzu-
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weisen, dass sie oder er für diese Arbeiten ge-
eignet ist und über die erforderlichen Vorrich-
tungen verfügt. 

§ 56 
Bauleiterin oder Bauleiter 

§ 56 
Bauleiterin oder Bauleiter 

(1) Die Bauleiterin oder der Bauleiter hat dar-
über zu wachen, dass die Baumaßnahme ent-
sprechend den öffentlich-rechtlichen Anforde-
rungen durchgeführt wird, und die dafür erfor-
derlichen Weisungen zu erteilen. Sie oder er 
hat im Rahmen dieser Aufgabe auf den siche-
ren bautechnischen Betrieb der Baustelle, ins-
besondere auf das gefahrlose Ineinandergrei-
fen der Arbeiten der Unternehmerinnen oder 
Unternehmer, zu achten. Die Verantwortlich-
keit der Unternehmerinnen oder Unternehmer 
bleibt unberührt. 

 unverändert 

(2) Die Bauleiterin oder der Bauleiter muss 
über die für ihre oder seine Aufgabe erforderli-
che Sachkunde und Erfahrung verfügen. Ver-
fügt sie oder er auf einzelnen Teilgebieten nicht 
über die erforderliche Sachkunde, so sind ge-
eignete Fachbauleiterinnen oder Fachbauleiter 
heranzuziehen. Diese treten insoweit an die 
Stelle der Bauleiterin oder des Bauleiters. Die 
Bauleiterin oder der Bauleiter hat die Tätigkeit 
der Fachbauleiterinnen oder Fachbauleiter und 
ihre oder seine Tätigkeit aufeinander abzustim-
men. 

 

Teil 5  
Bauaufsichtsbehörden,  

Verfahren 

Teil 5  
Bauaufsichtsbehörden,  

Verfahren 

Abschnitt 1 
Bauaufsichtsbehörden 

Abschnitt 1 
Bauaufsichtsbehörden 

§ 57 
Aufbau und Zuständigkeit der 

Bauaufsichtsbehörden 

§ 57 
Aufbau und Zuständigkeit der 

Bauaufsichtsbehörden 

(1) Bauaufsichtsbehörden sind  unverändert 

1. die für Bauordnungsrecht zuständige 
oberste Landesbehörde als oberste Bau-
aufsichtsbehörde und 

 

2. die Landrätinnen oder Landräte und Bür-
germeisterinnen oder Bürgermeister der 
kreisfreien Städte als untere Bauaufsichts-
behörden. 

 



Drucksache 19/3365 Schleswig-Holsteinischer Landtag - 19. Wahlperiode 
 

 - 64 - 

Für den Vollzug dieses Gesetzes sowie ande-
rer öffentlich-rechtlicher Vorschriften für die Er-
richtung, Änderung, Nutzungsänderung und 
Beseitigung sowie die Nutzung und die In-
standhaltung von Anlagen ist die untere Bau-
aufsichtsbehörde zuständig, soweit nichts an-
deres bestimmt ist. 

 

(2) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann 
durch Verordnung die Aufgaben der unteren 
Bauaufsichtsbehörde und in besonderen Fäl-
len, wenn einzelne Aufgaben sonst nur er-
schwert erfüllt werden können, auch einzelne 
Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde 
auf amtsfreie Gemeinden und Ämter übertra-
gen. In diesen Fällen wird die Bürgermeisterin 
oder der Bürgermeister oder die Amtsdirektorin 
oder der Amtsdirektor, in ehrenamtlich verwal-
teten Ämtern die Amtsvorsteherin oder der 
Amtsvorsteher, untere Bauaufsichtsbehörde. 

 

(3) Die Träger der Bauaufsichtsbehörden sind 
zur Durchführung ihrer Aufgaben ausreichend 
mit geeigneten Fachkräften zu besetzen und 
mit den erforderlichen Vorrichtungen auszu-
statten. Den Trägern der Bauaufsichtsbehör-
den müssen insbesondere auch Personen mit 
Ingenieur- oder Hochschulabschluss im Bau-
wesen, die die erforderlichen Kenntnisse der 
Bautechnik, der Baugestaltung und des öffent-
lichen Baurechts haben, und Personen, die die 
Befähigung zum Richteramt oder für die Lauf-
bahngruppe 2, zweites Einstiegsamt haben, 
angehören. Die oberste Bauaufsichtsbehörde 
kann Ausnahmen gestatten. 

 

(4) Fachaufsichtsbehörden sind  

1. über die unteren Bauaufsichtsbehörden 
nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und über 
die Bürgermeisterinnen oder Bürgermeis-
ter der amtsfreien Gemeinden sowie über 
die Amtsdirektorinnen oder die Amtsdirek-
toren, in ehrenamtlich verwalteten Ämtern 
die Amtsvorsteherinnen oder Amtsvorste-
her, der Ämter, denen alle Aufgaben der 
unteren Bauaufsichtsbehörde übertragen 
wurden, die oberste Bauaufsichtsbehörde 
und 

 

2. über die Bürgermeisterinnen oder Bürger-
meister der übrigen Gemeinden sowie über 
die Amtsdirektorinnen oder die Amtsdirek-
toren, in ehrenamtlich verwalteten Ämtern 
die Amtsvorsteherinnen oder Amtsvorste-
her, der übrigen Ämter die Landrätinnen o-
der die Landräte. 
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§ 58 
Aufgaben und Befugnisse der 

Bauaufsichtsbehörden 

§ 58 
Aufgaben und Befugnisse der 

Bauaufsichtsbehörden 

(1) Die Aufgaben der Bauaufsichtsbehörden 
werden, soweit durch Gesetz nichts anderes 
bestimmt ist, nach Weisung erfüllt. 

 unverändert 

(2) Die Bauaufsichtsbehörden haben bei der 
Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und 
Beseitigung sowie bei der Nutzung und In-
standhaltung von Anlagen darüber zu wachen, 
dass die öffentlich-rechtlichen Vorschriften ein-
gehalten werden, soweit nicht andere Behör-
den zuständig sind. Sie können in Wahrneh-
mung dieser Aufgaben die erforderlichen Maß-
nahmen treffen. 

 

(3) Bauaufsichtliche Genehmigungen und 
sonstige Maßnahmen gelten auch für und ge-
gen Rechtsnachfolgerinnen oder Rechtsnach-
folger. 

 

(4) Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes be-
auftragten Personen sind berechtigt, in Aus-
übung ihres Amtes Grundstücke und Anlagen 
einschließlich der Wohnungen zu betreten. 
Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Woh-
nung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird inso-
weit eingeschränkt. 

 

(5) Die Bauaufsichtsbehörden können zur Er-
füllung ihrer Aufgaben nach Anhörung und auf 
Kosten der Bauherrin oder des Bauherrn Sach-
verständige und sachverständige Stellen her-
anziehen. Eine Anhörung entfällt, wenn es sich 
um die Heranziehung eines Prüfamtes für 
Standsicherheit, einer Prüfingenieurin oder ei-
nes Prüfingenieurs für Standsicherheit oder ei-
ner Prüfingenieurin oder eines Prüfingenieurs 
für Brandschutz handelt. 

 

§ 58a  
Bestehende Anlagen 

§ 58a  
Bestehende Anlagen 

(1) Werden in diesem Gesetz oder in Vorschrif-
ten aufgrund dieses Gesetzes andere Anforde-
rungen als nach dem bisherigen Recht gestellt, 
können die Bauaufsichtsbehörden verlangen, 
dass bestehende oder nach genehmigten Bau-
vorlagen bereits begonnene Anlagen dem gel-
tenden Baurecht angepasst werden, wenn dies 
zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit erfor-
derlich ist. 

 unverändert 

(2) Sollen Anlagen wesentlich geändert wer-
den, können die Bauaufsichtsbehörden for-
dern, dass auch die nicht unmittelbar berührten 

 



Drucksache 19/3365 Schleswig-Holsteinischer Landtag - 19. Wahlperiode 
 

 - 66 - 

Teile der baulichen Anlage mit diesem Gesetz 
oder den aufgrund dieses Gesetzes erlasse-
nen Vorschriften in Einklang gebracht werden, 
wenn 

1. die Bauteile, die diesen Vorschriften nicht 
mehr entsprechen, mit den beabsichtigten 
Arbeiten in einem konstruktiven Zusam-
menhang stehen und 

 

2. die Durchführung dieser Vorschriften bei 
den von den Arbeiten nicht berührten Tei-
len der Anlage keine unzumutbaren Mehr-
kosten verursacht. 

 

Abschnitt 2  
Genehmigungspflicht,  
Genehmigungsfreiheit 

Abschnitt 2  
Genehmigungspflicht,  
Genehmigungsfreiheit 

§ 59 
Grundsatz 

§ 59 
Grundsatz 

(1) Die Errichtung, Änderung und Nutzungsän-
derung von Anlagen bedürfen der Baugeneh-
migung, soweit in den §§ 60 bis 62, 76 und 77 
nichts anderes bestimmt ist. 

 unverändert 

(2) Die Genehmigungsfreiheit nach den §§ 60 
bis 62, 76 und 77 Absatz 1 Satz 4 sowie die 
Beschränkung der bauaufsichtlichen Prüfung 
nach §§ 63, 64, 66 Absatz 4 und 77 Absatz 3 
entbinden nicht von der Verpflichtung zur Ein-
haltung der Anforderungen, die durch öffent-
lich-rechtliche Vorschriften an Anlagen gestellt 
werden, und lassen die bauaufsichtlichen Ein-
griffsbefugnisse unberührt. 

 

§ 60 
Vorrang anderer  

Gestattungsverfahren 

§ 60 
Vorrang anderer  

Gestattungsverfahren 

Die Erlaubnis nach den aufgrund des § 34 des 
Produktsicherheitsgesetzes vom 8. November 
2011 (BGBl. I S. 2178, 2179, ber. 2012 I 
S. 131), geändert durch Artikel 435 der Verord-
nung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474), 
erlassenen Vorschriften, die Erlaubnis nach 
§ 15 Absatz 1 der Biostoffverordnung vom 15. 
Juli 2013 (BGBl. I S. 2514), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 29. März 2017 (BGBl. I 
S. 626), sowie die Genehmigung nach § 7 des 
Atomgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 15. Juli 1985 (BGBl. I S. 1565), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2510), 
schließen eine Genehmigung nach § 59 Ab-
satz 1 sowie eine Zustimmung nach § 77 ein. 

Die Erlaubnis für Anlagen, die aufgrund des 
Produktsicherheitsgesetzes oder des Geset-
zes über überwachungsbedürftige Anlagen 
einer Genehmigung oder Erlaubnis bedür-
fen, die Erlaubnis nach § 15 Absatz 1 der 
Biostoffverordnung vom 15. Juli 2013 (BGBl. I 
S. 2514), zuletzt geändert durch Artikel 1 der 
Verordnung vom 21. Juli 2021 (BGBl. I 
S. 3115), sowie die Genehmigung nach § 7 
des Atomgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15. Juli 1985 (BGBl. I S. 
1565), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I 
S. 3530), schließen eine Genehmigung nach § 
59 Absatz 1 sowie eine Zustimmung nach § 77 
ein. Die für die Genehmigung oder Erlaubnis 
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Die für die Genehmigung oder Erlaubnis zu-
ständige Behörde entscheidet im Benehmen 
mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde, bei 
Anlagen nach § 7 des Atomgesetzes im Be-
nehmen mit der obersten Bauaufsichtsbe-
hörde. Die Bauüberwachung nach § 81 obliegt 
der Bauaufsichtsbehörde, bei Anlagen nach 
§ 7 des Atomgesetzes der obersten Bauauf-
sichtsbehörde. 

zuständige Behörde entscheidet im Benehmen 
mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde, bei 
Anlagen nach § 7 des Atomgesetzes im Be-
nehmen mit der obersten Bauaufsichtsbe-
hörde. Die Bauüberwachung nach § 81 obliegt 
der Bauaufsichtsbehörde, bei Anlagen nach 
§ 7 des Atomgesetzes der obersten Bauauf-
sichtsbehörde. 

§ 61 
Verfahrensfreie Bauvorhaben, 

Beseitigung von Anlagen 

§ 61 
Verfahrensfreie Bauvorhaben, 

Beseitigung von Anlagen 

(1) Verfahrensfrei sind (1) Verfahrensfrei sind 

1. folgende Gebäude: 1. folgende Gebäude: 

a) Gebäude ohne Aufenthaltsräume, 
ohne Toiletten und ohne Feuerstätten 
mit Ausnahme von Garagen, Verkaufs- 
und Ausstellungsständen mit einem 
Brutto-Rauminhalt bis zu 30 m³, im Au-
ßenbereich bis zu 10 m³, 

a)  unverändert 

b) notwendige Garagen und Fahrradgara-
gen einschließlich überdachter Stell-
plätze und Abstellplätze für Fahrräder 
mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 
3 m und einer Brutto-Grundfläche bis 
zu 30 m², 

b)  unverändert 

c) landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich o-
der erwerbsgärtnerisch genutzte Ge-
bäude ohne Aufenthaltsräume, ohne 
Toiletten und ohne Feuerstätten bis zu 
4 m Firsthöhe, wenn sie nur zur Unter-
bringung von Ernteerzeugnissen, Gerä-
ten oder zum vorübergehenden Schutz 
von Tieren bestimmt sind, 

c)  unverändert 

d) Gewächshäuser und Folientunnel zum 
Schutz von Kulturpflanzen mit einer 
Grundfläche von bis zu 1 600 m² und 
einer Höhe von bis zu 6 m, die einem 
landwirtschaftlichen Betrieb im Sinne 
des § 201 des Baugesetzbuchs oder ei-
nem Betrieb der gartenbaulichen Er-
zeugung dienen; sollen diese Vorhaben 
nicht nur vorübergehend aufgestellt 
werden, sind sie der Gemeinde schrift-
lich zur Kenntnis zu geben; die Ge-
meinde kann schriftlich erklären, dass 
ein Baugenehmigungsverfahren durch-
geführt werden soll oder eine vorläufige 
Untersagung gemäß § 15 Absatz 1 
Satz 2 des Baugesetzbuchs beantra-
gen, 

d) Gewächshäuser und Folientunnel zum 
Schutz von Kulturpflanzen mit einer 
Grundfläche von bis zu 1.600 m² und 
einer Höhe von bis zu 6 m, die einem 
landwirtschaftlichen Betrieb im Sinne 
des § 201 des Baugesetzbuchs oder ei-
nem Betrieb der gartenbaulichen Er-
zeugung dienen; sollen diese Vorhaben 
nicht nur vorübergehend aufgestellt 
werden, sind sie der Gemeinde schrift-
lich zur Kenntnis zu geben; die Ge-
meinde kann schriftlich erklären, dass 
ein Baugenehmigungsverfahren durch-
geführt werden soll oder eine vorläufige 
Untersagung gemäß § 15 Absatz 1 
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Satz 2 des Baugesetzbuchs beantra-
gen, es sei denn, dass die Höhe 4 m 
nicht überschreitet, 

e) Fahrgastunterstände, die dem öffentli-
chen Personenverkehr oder der Schü-
lerbeförderung dienen, 

e)  unverändert 

f) Schutzhütten für Wanderer, die jeder-
mann zugänglich sind und keine Auf-
enthaltsräume haben, 

f)  unverändert 

g) Überdachungen ebenerdiger Terras-
sen mit einer Fläche bis zu 30 m² und 
einer Tiefe bis zu 3 m, 

g)  unverändert 

h) Gartenlauben in Kleingartenanlagen im 
Sinne des § 1 Absatz 1 des Bundes-
kleingartengesetzes vom 28. Februar 
1983 (BGBl. I S. 210), zuletzt geändert 
durch Artikel 11 des Gesetzes vom 19. 
September 2006 (BGBl. I S. 2146), 

h)  unverändert 

i) untergeordnete bauliche Anlagen zur 
Aufnahme sanitärer Anlagen auf Stand-
plätzen von Campingplätzen mit einem 
Brutto-Rauminhalt bis zu 15 m³, wenn 
hierfür entsprechende Festsetzungen 
in einem Bebauungsplan getroffen wor-
den sind, 

i)  unverändert 

j) Campinghäuser im Sinne des § 1 Ab-
satz 6 der Camping- und Wochenend-
platzverordnung vom 15. Juli 2020 
(GVOBl. Schl.-H. S. 448) auf Aufstell-
plätzen von Wochenendplätzen auf ge-
nehmigten Campingplätzen; 

j)  unverändert 

2. Anlagen der technischen Gebäudeausrüs-
tung: 

2.  unverändert 

a) Abgasanlagen in und an Gebäuden so-
wie freistehende Abgasanlagen mit ei-
ner Höhe bis zu 10 m; § 42 Absatz 6 gilt 
entsprechend, 

 

b) Aufzüge,  

c) sonstige Anlagen der technischen Ge-
bäudeausrüstung, die nicht durch hoch-
feuerhemmende oder feuerbeständige 
Decken oder Wände geführt werden; 

 

3. folgende Anlagen zur Nutzung erneuerba-
rer Energien: 

3. folgende Anlagen zur Nutzung erneuerba-
rer Energien: 

a) Solaranlagen in, an und auf Dach- und 
Außenwandflächen, ausgenommen bei 
oberirdischen Gebäuden der Gebäude-
klassen 4 und 5 sowie Hochhäusern, 
und die damit verbundene Änderung 

a) Solaranlagen in, an und auf Dach- und 
Außenwandflächen, ausgenommen bei 
oberirdischen Gebäuden der Gebäu-
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der Nutzung oder der äußeren Gestalt 
des Gebäudes, 

deklassen 4 und 5, und die damit ver-
bundene Änderung der Nutzung oder 
der äußeren Gestalt des Gebäudes, 

b) gebäudeunabhängige Solaranlagen 
mit einer Höhe bis zu 3 m und einer Ge-
samtlänge bis zu 9 m, 

b)  unverändert 

c) Windenergieanlagen bis zu 10 m Höhe 
gemessen von der Geländeoberfläche 
bis zum höchsten Punkt der vom Rotor 
bestrichenen Fläche und einem Rotor-
durchmesser bis zu 3 m in Kleinsied-
lungs-, Kern-, Gewerbe- und Industrie-
gebieten sowie in vergleichbaren Son-
dergebieten und im Außenbereich, so-
weit es sich nicht um geschützte Teile 
von Natur und Landschaft im Sinne des 
§ 20 Absatz 2 des Bundesnaturschutz-
gesetzes oder um Natura 2000-Gebiete 
im Sinne von § 7 Absatz 1 Nummer 8 
des Bundesnaturschutzgesetzes han-
delt, 

c)  unverändert 

soweit sie nicht an Kulturdenkmalen oder 
im Umgebungsschutzbereich von Kultur-
denkmalen angebracht oder aufgestellt 
werden; 

soweit sie nicht an Kulturdenkmalen oder 
im Umgebungsschutzbereich von Kultur-
denkmalen angebracht oder aufgestellt 
werden; 

4. folgende Anlagen der Ver- und Entsorgung: 4.  unverändert 

a) Brunnen,  

b) Anlagen, die der Telekommunikation, 
der öffentlichen Versorgung mit Elektri-
zität, Gas, Öl, Wärme und Wasser oder 
der öffentlichen Abwasserbeseitigung 
dienen; ausgenommen sind oberirdi-
sche Anlagen und Gebäude mit einem 
Brutto-Rauminhalt oder Behälterinhalt 
von mehr als 100 m³, 

 

c) Blockheizkraftwerke, Brennstoffzellen 
und Wärmepumpen; § 42 Absatz 6 gilt 
entsprechend, 

 

d) Flüssiggastankstellen mit einem Flüs-
siggaslagerbehälter mit weniger als 
drei Tonnen Fassungsvermögen für die 
Eigenversorgung von Fahrzeugen, 

 

e) Tankstellen mit einem Dieselkraftstoff-
Lagerbehälter bis zu 1 m³ Inhalt für die 
Eigenversorgung von Fahrzeugen mit 
Dieselkraftstoff; 

 

5. folgende Masten, Antennen und ähnliche 
Anlagen: 

5.  unverändert 
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a) unbeschadet der Nummer 4 Buch-
stabe b Antennen einschließlich der 
Masten mit einer Höhe bis zu 10 m, auf 
Gebäuden gemessen ab dem Schnitt-
punkt der Anlage mit der Dachhaut, im 
Außenbereich zu Zwecken der Tele-
kommunikation frei stehend mit einer 
Höhe bis zu 15 m und zugehöriger Ver-
sorgungseinheiten mit einem Brutto-
Rauminhalt bis zu 10 m³ sowie, soweit 
sie in, auf oder an einer bestehenden 
baulichen Anlage errichtet werden, die 
damit verbundene Änderung der Nut-
zung oder der äußeren Gestalt der An-
lage, wenn damit keine Änderung tra-
gender oder aussteifender Bauteile ver-
bunden ist, 

 

b) Masten und Unterstützungen für Fern-
sprechleitungen, für Leitungen zur Ver-
sorgung mit Elektrizität, für Seilbahnen 
und für Leitungen sonstiger Verkehrs-
mittel, für Sirenen und für Fahnen, 

 

c) Masten, die aus Gründen des Brauch-
tums errichtet werden, 

 

d) Flutlichtmasten mit einer Höhe bis zu 
10 m auf Sportanlagen; 

 

6. folgende Behälter: 6.  unverändert 

a) ortsfeste Behälter für Flüssiggas mit ei-
nem Fassungsvermögen von weniger 
als drei Tonnen, für nicht verflüssigte 
Gase mit einem Brutto-Rauminhalt bis 
zu 6 m³, 

 

b) ortsfeste Behälter für brennbare oder 
wassergefährdende Flüssigkeiten mit 
einem Brutto-Rauminhalt bis zu 10 m³ 
einschließlich Rohrleitungen, Auf-
fangräumen und Auffangvorrichtungen 
sowie der zugehörigen Betriebs- und 
Sicherungseinrichtungen sowie Schutz-
vorkehrungen, 

 

c) ortsfeste Behälter sonstiger Art mit ei-
nem Brutto-Rauminhalt bis zu 50 m³ 
und einer Höhe bis zu 6 m, 

 

d) Gärfutterbehälter mit einer Höhe bis zu 
6 m und Schnitzelgruben, 

 

e) Fahrsilos, Kompost- und ähnliche Anla-
gen, 

 

f) Wasserbecken mit einem Beckeninhalt 
bis zu 100 m³; 
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7. folgende Wände, Einfriedungen und Sicht-
schutzwände: 

7. folgende Mauern und Einfriedungen: 

a) Stützwände mit einer Höhe bis zu 2 m 
sowie dazugehörige Umwehrungen bis 
zu 1,10 m Höhe, 

a)  Stützwände und geschlossene Ein-
friedungen mit einer Höhe bis zu 2 m, 
außer im Außenbereich 

b) Wände und Einfriedungen bis zu 
1,50 m Höhe, 

  (entfällt) 

c) offene, sockellose Einfriedungen für 
Grundstücke, die einem land- oder 
forstwirtschaftlichen Betrieb dienen, 

b) offene, sockellose Einfriedungen für 
Grundstücke, die einem land- oder 
forstwirtschaftlichen Betrieb im Sinne 
der §§ 35 Absatz 1 Nummern 1 und 2, 
201 BauGB dienen; 

d) Sichtschutzwände bis zu 2 m Höhe und 
bis zu 5 m Länge; 

  (entfällt) 

8. private Verkehrsanlagen einschließlich 
Brücken und Durchlässen mit einer lichten 
Weite bis zu 5 m und Untertunnelungen mit 
einem Durchmesser bis zu 3 m; 

8.  unverändert 

9. selbständige Aufschüttungen oder Abgra-
bungen, die nicht größer als 1.000 m² sind 
und deren zu verbringende Menge nicht 
mehr als 30 m³ beträgt; 

9.  unverändert 

10. folgende Anlagen in Gärten und zur Frei-
zeitgestaltung: 

10.  unverändert 

a) Schwimmbecken und Naturteiche mit 
einem Beckeninhalt bis zu 100 m³, im 
Außenbereich nur als Nebenanlage ei-
nes höchstens 50 m entfernten Gebäu-
des mit Aufenthaltsräumen, 

 

b) luftgetragene Schwimmbeckenüber-
dachungen bis zu 100 m² Grundfläche, 
außer im Außenbereich, 

 

c) Sprungschanzen, Sprungtürme und 
Rutschbahnen mit einer Höhe bis zu 
10 m, 

 

d) Stege,  

e) Anlagen, die der zweckentsprechenden 
Einrichtung von Spiel-, Abenteuer-
spiel-, Bolz- und Sportplätzen, Reit- 
und Wanderwegen, Trimm- und Lehr-
pfaden dienen, ausgenommen Ge-
bäude und Tribünen, 

 

f) Anlagen, die der Gartennutzung, der 
Gartengestaltung oder der zweckent-
sprechenden Einrichtung von Gärten 
dienen, ausgenommen Gebäude und 
Einfriedungen, 
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g) Wohnwagen, Zelte und nach § 2 Ab-
satz 3 Satz 2 und 3 der Camping- und 
Wochenendplatzverordnung zulässige 
bauliche Anlagen auf Standplätzen von 
genehmigten Campingplätzen; 

 

11. folgende tragende und nichttragende Bau-
teile: 

11. folgende tragende und nichttragende Bau-
teile: 

a) nichttragende und nichtaussteifende 
Bauteile in baulichen Anlagen, 

a) nichttragende und nichtaussteifende 
Bauteile in baulichen Anlagen, 

b) die Änderung tragender oder ausstei-
fender Bauteile innerhalb von Wohnge-
bäuden der Gebäudeklassen 1 und 2, 

  (entfällt) 

c) Fenster und Türen sowie die dafür be-
stimmten Öffnungen, 

b) Fenster und Türen sowie die dafür be-
stimmten Öffnungen bis zu einer 
Breite von 2 m bei oberirdischen Ge-
bäuden der Gebäudeklassen 1 
und 2, 

d) Außenwandbekleidungen einschließ-
lich Maßnahmen der Wärmedämmung 
und Verblendungen, ausgenommen 
bei oberirdischen Gebäuden der Ge-
bäudeklassen 4 und 5 sowie Hochhäu-
sern, und Verputz baulicher Anlagen, 

c) Außenwandbekleidungen einschließ-
lich Maßnahmen der Wärmedämmung 
und Verblendungen, ausgenommen 
bei oberirdischen Gebäuden der Ge-
bäudeklassen 4 und 5 sowie Hochhäu-
sern, und Verputz baulicher Anlagen, 

e) Bedachung einschließlich Maßnahmen 
der Wärmedämmung ausgenommen 
bei oberirdischen Gebäuden der Ge-
bäudeklassen 4 und 5 sowie Hochhäu-
sern; 

d) Bedachung einschließlich Maßnahmen 
der Wärmedämmung ausgenommen 
bei oberirdischen Gebäuden der Ge-
bäudeklassen 4 und 5 sowie Hochhäu-
sern; 

12. folgende Werbeanlagen, soweit sie nicht 
an Kulturdenkmalen oder im Umgebungs-
schutzbereich von Kulturdenkmalen ange-
bracht oder aufgestellt werden: 

12.  unverändert 

a) Werbeanlagen mit einer Ansichtsfläche 
bis zu 1 m², 

 

b) Warenautomaten,  

c) Werbeanlagen, die nach ihrem erkenn-
baren Zweck nur vorübergehend für 
höchstens zwei Monate angebracht 
werden; im Außenbereich nur soweit 
sie einem landwirtschaftlichen Betrieb 
dienen, 

 

d) Werbeanlagen, die an der Stätte der 
Leistung vorübergehend angebracht o-
der aufgestellt werden, soweit sie nicht 
mit dem Boden oder einer baulichen 
Anlage verbunden sind, 

 

e) Schilder, die Inhaberinnen oder Inhaber 
und Art gewerblicher Betriebe kenn-
zeichnen (Hinweisschilder), wenn sie 
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vor Ortsdurchfahrten auf einer einzigen 
Tafel zusammengefasst sind, 

f) Werbeanlagen in durch Bebauungs-
plan festgesetzten Gewerbe-, Industrie- 
und vergleichbaren Sondergebieten an 
der Stätte der Leistung mit einer Höhe 
bis zu 10 m über der festgelegten Ge-
ländeoberfläche, 

 

sowie, soweit sie in, auf oder an einer be-
stehenden baulichen Anlage errichtet wer-
den, die damit verbundene Änderung der 
Nutzung oder der äußeren Gestalt der An-
lage; 

 

13. folgende vorübergehend aufgestellte oder 
benutzbare Anlagen: 

13.  unverändert 

a) Baustelleneinrichtungen einschließlich 
der Lagerhallen, Schutzhallen und Un-
terkünfte, 

 

b) Gerüste,  

c) Toilettenwagen,  

d) Behelfsbauten, die der Landesverteidi-
gung, dem Katastrophenschutz oder 
der Unfallhilfe dienen, 

 

e) bauliche Anlagen, die für höchstens 
drei Monate auf genehmigtem Messe- 
oder Ausstellungsgelände errichtet 
werden, ausgenommen Fliegende Bau-
ten, 

 

f) Verkaufsstände und andere bauliche 
Anlagen auf Straßenfesten, Volksfes-
ten und Märkten, ausgenommen Flie-
gende Bauten; 

 

14. folgende Plätze: 14.  unverändert 

a) unbefestigte Lager- und Abstellplätze, 
die einem land- oder forstwirtschaftli-
chen Betrieb dienen, 

 

b) notwendige Stellplätze mit einer Nutz-
fläche bis zu 50 m² je Grundstück sowie 
deren Zufahrten und Fahrgassen, 

 

c) Ausstellungsplätze, Abstellplätze und 
Lagerplätze bis zu 300 m² Fläche, au-
ßer in Wohngebieten und im Außenbe-
reich, 

 

d) Kleinkinderspielplätze im Sinne des § 8 
Absatz 2 Satz 1; 

 

15. folgende sonstige Anlagen: 15.  unverändert 
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a) Fahrradabstellanlagen,  

b) Zapfsäulen und Tankautomaten geneh-
migter Tankstellen sowie Ladestatio-
nen für Elektromobilität und die damit 
verbundene Änderung der Nutzung, 

 

c) Regale mit einer Höhe bis zu 7,50 m 
Oberkante Lagergut, 

 

d) Grabdenkmale auf Friedhöfen, Feld-
kreuze, Denkmäler und Skulpturen je-
weils mit einer Höhe bis zu 4 m, 

 

e) die Herstellung oder Änderung künstli-
cher Hohlräume unter der Erdoberflä-
che bis zu 100 m³ Rauminhalts, 

 

f) untergeordnete bauliche Anlagen mit 
einem Brutto-Rauminhalt bis zu 30 m³, 
im Außenbereich bis zu 10 m³, 

 

g) andere unbedeutende Anlagen oder 
unbedeutende Teile von Anlagen wie 
Hauseingangsüberdachungen, Marki-
sen, Rollläden, Terrassen, Maschi-
nenfundamente, Straßenfahrzeugwaa-
gen, Pergolen, Jägerstände, Wildfütte-
rungen, Bienenfreistände, Taubenhäu-
ser, Hofeinfahrten und Teppichstan-
gen, 

 

h) transparente Wetterschutzeinrichtun-
gen für gartenbauliche Erzeugnisse ein-
schließlich Erwerbsobstbau, die auf 
Masten mit einer Höhe bis zu 10 m be-
festigt werden und einem Betrieb im 
Sinne von § 35 Absatz 1 Nummer 1 o-
der 2 des Baugesetzbuchs dienen. 

 

(2) Verfahrensfrei ist die Änderung der Nut-
zung von Anlagen, wenn 

(2) unverändert 

1. für die neue Nutzung keine anderen öffent-
lich-rechtlichen Anforderungen als für die 
bisherige Nutzung in Betracht kommen, die 
im bauaufsichtlichen Verfahren zu prüfen 
sind, oder 

 

2. die Errichtung oder Änderung der Anlagen 
nach Absatz 1 verfahrensfrei wäre. 

 

(3) Verfahrensfrei ist die Beseitigung von (3) unverändert 

1. Anlagen nach Absatz 1,  

2. freistehenden Gebäuden der Gebäude-
klassen 1 und 3, 
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3. sonstigen Anlagen, die keine Gebäude 
sind, mit einer Höhe bis zu 10 m. 

 

Satz 1 gilt nicht, soweit es sich um Kulturdenk-
male handelt. Die beabsichtigte Beseitigung 
von nicht nach Satz 1 verfahrensfrei gestellten 
Anlagen und Gebäuden sowie Anlagen und 
Gebäuden nach Satz 2 ist mindestens einen 
Monat zuvor der Bauaufsichtsbehörde anzu-
zeigen. Die Sätze 1 und 3 gelten nicht für die 
genehmigungs-bedürftige Beseitigung kern-
technischer Anlagen. Bei Gebäuden der Ge-
bäudeklasse 2 muss die Standsicherheit von 
Gebäuden, an die das zu beseitigende Ge-
bäude angebaut ist, von einer Person aus der 
Liste nach § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 des 
Architekten- und Ingenieurkammergesetzes 
bestätigt sein. Bei sonstigen nicht freistehen-
den Gebäuden muss die Standsicherheit von 
Gebäuden, an die das zu beseitigende Ge-
bäude angebaut ist, bauaufsichtlich geprüft 
sein; Halbsatz 1 gilt entsprechend, wenn die 
Beseitigung eines Gebäudes sich auf andere 
Weise auf die Standsicherheit anderer Ge-
bäude auswirken kann. Die Sätze 5 und 6 gel-
ten nicht, soweit an verfahrensfreie Gebäude 
angebaut ist. § 72 Absatz 6 Satz 1 Nummer 3 
und Absatz 8 gilt entsprechend. 

 

(4) Verfahrensfrei sind Instandhaltungsarbei-
ten. 

(4) unverändert 

§ 62 
Genehmigungsfreistellung 

§ 62 
Genehmigungsfreistellung 

(1) Keiner Genehmigung bedarf unter den Vo-
raussetzungen des Absatzes 2 die Errichtung, 
Änderung und Nutzungsänderung baulicher 
Anlagen, die keine Sonderbauten sind. Satz 1 
gilt nicht für die Errichtung, Änderung oder Nut-
zungsänderung 

(1) unverändert 

1. eines oder mehrerer Gebäude, wenn 
dadurch dem Wohnen dienende Nutzungs-
einheiten mit einer Größe von insgesamt 
mehr als 5.000 m² Brutto-Grundfläche ge-
schaffen werden, und 

 

2. baulicher Anlagen, die öffentlich zugäng-
lich sind, wenn dadurch die gleichzeitige 
Nutzung durch mehr als 100 zusätzliche 
Besucher ermöglicht wird, 

 

die innerhalb des angemessenen Sicherheits-
abstands eines Betriebsbereichs im Sinne des 
§ 3 Absatz 5a des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes liegen; ist der angemessene Sicher-
heitsabstand nicht bekannt, ist maßgeblich, ob 
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sich das Vorhaben innerhalb des Achtungsab-
stands des Betriebsbereichs befindet. 

(2) Nach Absatz 1 ist ein Bauvorhaben geneh-
migungsfrei gestellt, wenn 

(2) unverändert 

1. es im Geltungsbereich eines Bebauungs-
plans im Sinne des § 30 Absatz 1 oder der 
§§ 12, 30 Absatz 2 des Baugesetzbuchs 
liegt, 

 

2. es den Festsetzungen des Bebauungs-
plans nicht widerspricht, 

 

3. die Erschließung im Sinne des Baugesetz-
buchs gesichert ist und 

 

4. die Gemeinde nicht innerhalb der Frist 
nach Absatz 3 Satz 2 erklärt, dass das ver-
einfachte Baugenehmigungsverfahren 
durchgeführt werden soll, oder eine vorläu-
fige Untersagung nach § 15 Absatz 1 Satz 
2 des Baugesetzbuchs beantragt. 

 

(3) Die Bauherrin oder der Bauherr hat die er-
forderlichen Bauvorlagen bei der Gemeinde 
einzureichen; die Gemeinde legt, soweit die 
Bauvorlagen nicht elektronisch eingereicht 
wurden und sie nicht selbst Bauaufsichtsbe-
hörde ist, eine Ausfertigung der Bauvorlagen 
unverzüglich der unteren Bauaufsichtsbehörde 
vor. Mit dem Bauvorhaben darf einen Monat 
nach Eingang der erforderlichen Bauvorlagen 
bei der Gemeinde begonnen werden. Teilt die 
Gemeinde der Bauherrin oder dem Bauherrn 
vor Ablauf der Frist mit, dass kein Genehmi-
gungsverfahren durchgeführt werden soll und 
sie eine Untersagung nach § 15 Absatz 1 
Satz 2 des Baugesetzbuchs nicht beantragen 
wird, darf die Bauherrin oder der Bauherr mit 
der Ausführung des Bauvorhabens beginnen; 
von der Mitteilung nach Halbsatz 1 hat die Ge-
meinde die Bauaufsichtsbehörde zu unterrich-
ten. Will die Bauherrin oder der Bauherr mit der 
Ausführung des Bauvorhabens mehr als drei 
Jahre, nachdem die Bauausführung nach den 
Sätzen 2 und 3 zulässig geworden ist, begin-
nen, gelten die Sätze 1 bis 3 entsprechend. 

(3) unverändert 

(4) Die Erklärung der Gemeinde nach Absatz 2 
Nummer 4 erste Alternative kann insbeson-
dere deshalb erfolgen, weil sie eine Überprü-
fung der sonstigen Voraussetzungen des Ab-
satzes 2 oder des Bauvorhabens aus anderen 
Gründen für erforderlich hält. Darauf, dass die 
Gemeinde von ihrer Erklärungsmöglichkeit kei-
nen Gebrauch macht, besteht kein Rechtsan-
spruch. Erklärt die Gemeinde, dass das verein-

(4) unverändert 
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fachte Baugenehmigungsverfahren durchge-
führt werden soll, hat sie der Bauherrin oder 
dem Bauherrn vorgelegte Unterlagen zurück-
zureichen. Hat die Bauherrin oder der Bauherr 
bei der Einreichung der Unterlagen bestimmt, 
dass diese im Fall der Erklärung nach Absatz 2 
Nummer 4 als Bauantrag zu behandeln sind, 
leitet sie die Unterlagen gleichzeitig mit der Er-
klärung an die Bauaufsichtsbehörde weiter. 
Werden die erforderlichen Bauvorlagen gleich-
zeitig bei der Bauaufsichtsbehörde elektro-
nisch eingereicht, informiert die Gemeinde die 
Bauaufsichtsbehörde über die Abgabe der Er-
klärung nach Absatz 2 Nummer 4 erste Alter-
native und gegebenenfalls über die Erklärung 
der Bauherrin oder des Bauherrn, dass die Ein-
reichung der Unterlagen als Bauantrag behan-
delt werden soll. 

(5) § 66 bleibt unberührt. § 68 Absatz 2 Satz 1, 
Absatz 4 Satz 1 und 2, § 72 Absatz 6 Satz 1 
Nummer 2 und 3, Satz 2, Absatz 7 und 8 sind 
entsprechend anzuwenden. Die Bauherrin o-
der der Bauherr kann für Vorhaben nach Ab-
satz 1 auch das vereinfachte Baugenehmi-
gungsverfahren nach § 63 durchführen lassen. 

(5) § 66 bleibt unberührt. § 68 Absatz 2 Satz 
1, § 72 Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 und 3, 
Satz 2, Absatz 7 und 8 sind entsprechend 
anzuwenden. Die Bauherrin oder der Bauherr 
kann für Vorhaben nach Absatz 1 auch das 
vereinfachte Baugenehmigungsverfahren 
nach § 63 durchführen lassen. 

Abschnitt 3  
Genehmigungsverfahren 

Abschnitt 3  
Genehmigungsverfahren 

§ 63 
Vereinfachtes  

Baugenehmigungsverfahren 

§ 63 
Vereinfachtes  

Baugenehmigungsverfahren 

(1) Außer bei Sonderbauten prüft die Bauauf-
sichtsbehörde 

 unverändert 

1. die Übereinstimmung mit den Vorschriften 
über die Zulässigkeit der baulichen Anla-
gen nach den §§ 29 bis 38 des Baugesetz-
buchs, 

 

2. beantragte Abweichungen im Sinne des 
§ 67 Absatz 1 und 2 Satz 2 sowie 

 

3. andere öffentlich-rechtliche Anforderun-
gen, soweit wegen der Baugenehmigung 
eine Entscheidung nach anderen öffent-
lich-rechtlichen Vorschriften entfällt oder 
ersetzt wird. 

 

§ 66 bleibt unberührt.  

(2) Über den Bauantrag ist innerhalb von drei 
Monaten nach Vorlage der vollständigen Bau-
vorlagen zu entscheiden; die Bauaufsichtsbe-
hörde kann diese Frist gegenüber der Antrag-
stellerin oder dem Antragsteller aus wichtigem 

 



Drucksache 19/3365 Schleswig-Holsteinischer Landtag - 19. Wahlperiode 
 

 - 78 - 

Grund um bis zu zwei Monate verlängern. Die 
Bauaufsichtsbehörde kann die Frist ferner um 
den Zeitraum der nach § 70a geregelten Öf-
fentlichkeitsbeteiligung verlängern, längstens 
jedoch um sechs Monate. Der Antrag gilt als 
genehmigt, wenn über ihn nicht innerhalb der 
nach Satz 1 und 2 maßgeblichen Frist ent-
schieden worden ist. Nach Ablauf der Frist ist 
dieses auf Antrag der Bauherrin oder des Bau-
herrn schriftlich zu bestätigen. 

§ 64 
Baugenehmigungsverfahren 

§ 64 
Baugenehmigungsverfahren 

Bei genehmigungsbedürftigen baulichen Anla-
gen, die nicht unter § 63 fallen, prüft die Bau-
aufsichtsbehörde 

 unverändert 

1. die Übereinstimmung mit den Vorschriften 
über die Zulässigkeit der baulichen Anla-
gen nach den §§ 29 bis 38 des Baugesetz-
buchs, 

 

2. Anforderungen nach den Vorschriften die-
ses Gesetzes und aufgrund dieses Geset-
zes, 

 

3. andere öffentlich-rechtliche Anforderun-
gen, soweit wegen der Baugenehmigung 
eine Entscheidung nach anderen öffent-
lich-rechtlichen Vorschriften entfällt oder 
ersetzt wird. 

 

§ 66 bleibt unberührt.  

§ 65 
Bauvorlageberechtigung 

§ 65 
Bauvorlageberechtigung 

(1) Bauvorlagen für die nicht verfahrensfreie 
Errichtung und Änderung von Gebäuden müs-
sen von einer Entwurfsverfasserin oder von ei-
nem Entwurfsverfasser erstellt sein, die oder 
der bauvorlageberechtigt ist. Dies gilt nicht für 

(1) unverändert 

1. Bauvorlagen, die üblicherweise von Fach-
kräften mit anderer Ausbildung als nach 
Absatz 2 verfasst werden, und 

 

2. geringfügige oder technisch einfache Bau-
vorhaben. 

 

(2) Bauvorlageberechtigt ist, wer (2) Bauvorlageberechtigt ist, wer aufgrund 

1. die Berufsbezeichnung „Architektin“ oder 
„Architekt“ führen darf, 

1.  des Architekten- und Ingenieurkammer-
gesetzes die Berufsbezeichnung „Archi-
tektin“ oder „Architekt“ zu führen berechtigt 
ist, 
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2. aufgrund des § 9 Absatz 1 des Architekten- 
und Ingenieurkammergesetzes in die Liste 
der bauvorlageberechtigten Ingenieurin-
nen oder Ingenieure eingetragen ist oder 
bei deren oder dessen Tätigkeit als aus-
wärtige Ingenieurin oder Ingenieur die Vo-
raussetzungen des § 9a des Architekten- 
und Ingenieurkammergesetzes vorliegen, 

2.  des § 9 Absatz 1 des Architekten- und In-
genieurkammergesetzes in die Liste der 
bauvorlageberechtigten Ingenieurinnen o-
der Ingenieure eingetragen ist oder bei de-
ren oder dessen Tätigkeit als auswärtige 
Ingenieurin oder Ingenieur die Vorausset-
zungen des § 9a des Architekten- und In-
genieurkammergesetzes vorliegen, 

3. die Berufsbezeichnung „Innenarchitekt“ 
führen darf, für die mit der Berufsaufgabe 
des Innenarchitekten verbundenen bauli-
chen Änderungen von Gebäuden oder 

3.  des Architekten- und Ingenieurkammer-
gesetzes die Berufsbezeichnung „In-
nenarchitektin“ oder „Innenarchitekt“ 
zu führen berechtigt ist für die zu den 
Berufsaufgaben der Innenarchitektin o-
der des Innenarchitekten gehörenden 
Planungen nach § 1 Absatz 1 Nummer 2 
des Architekten- und Ingenieurkammer-
gesetzes, 

 4.  des Architekten- und Ingenieurkammer-
gesetzes die Berufsbezeichnung „Land-
schaftsarchitektin“ oder „Landschafts-
architekt“ zu führen berechtigt ist für die 
zu den Berufsaufgaben der Land-
schaftsarchitektin oder des Land-
schaftsarchitekten gehörenden Planun-
gen nach § 1 Absatz 1 Nummer 3 des Ar-
chitekten- und Ingenieurkammergeset-
zes oder 

4. einen berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss eines Studiums der Fachrichtung 
Architektur, Hochbau oder des Bauingeni-
eurwesens nachweist, danach mindestens 
zwei Jahre auf dem Gebiet der Entwurfs-
planung von Gebäuden praktisch tätig ge-
wesen ist und Bedienstete oder Bedienste-
ter einer juristischen Person des öffentli-
chen Rechts ist, für die dienstliche Tätig-
keit. 

5. einen berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss eines Studiums der Fachrichtung 
Architektur, Hochbau oder des Bauingeni-
eurwesens nachweist, danach mindestens 
zwei Jahre auf dem Gebiet der Entwurfs-
planung von Gebäuden praktisch tätig ge-
wesen ist und Bedienstete oder Bedienste-
ter einer juristischen Person des öffentli-
chen Rechts ist, für die dienstliche Tätig-
keit. 

(3) Bauvorlageberechtigt für Wohngebäude 
der Gebäudeklasse 1 und untergeordnete ein-
geschossige Anbauten an bestehende Wohn-
gebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3 sind 
auch Diplomingenieurinnen oder Diplominge-
nieure, Bachelor- und Master- Absolventinnen 
oder Absolventen der Studiengänge Architek-
tur, Hochbau oder Bauingenieurwesen, die an 
einer Wissenschaftlichen Hochschule, Fach-
hochschule oder gleichrangigen Bildungsein-
richtung das Studium erfolgreich abgeschlos-
sen haben, sowie Meisterinnen oder Meister 
des Maurer-, Zimmerer-, Beton- und Stahlbe-
tonbauerhandwerks und staatlich geprüfte 
Technikerinnen oder Techniker. 

(3) unverändert 
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(4) Unternehmen dürfen Bauvorlagen als Ent-
wurfsverfasserin oder Entwurfsverfasser unter-
schreiben, wenn sie diese unter der Leitung ei-
ner oder eines Bauvorlageberechtigten nach 
den Absätzen 3 und 4 aufstellen. Auf den Bau-
vorlagen ist der Name der oder des Bauvorla-
geberechtigten anzugeben. 

(4) Unternehmen dürfen Bauvorlagen als Ent-
wurfsverfasserin oder Entwurfsverfasser unter-
schreiben, wenn sie diese unter der Leitung ei-
ner oder eines Bauvorlageberechtigten nach 
den Absätzen 2 und 3 aufstellen. Auf den 
Bauvorlagen ist der Name der oder des Bau-
vorlageberechtigten anzugeben. 

(5) Auf die Absätze 3 und 4 finden die §§ 62 
und 63 keine Anwendung. 

(5) Die §§ 62 und 63 finden auf Bauvorlagen, 
die von Bauvorlageberechtigten nach Ab-
satz 3 erstellt wurden, keine Anwendung. 
Entsprechendes gilt für Absatz 4. 

(6) Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsver-
fasser nach Absatz 2 bis 4 müssen ausrei-
chend berufshaftpflichtversichert oder in sons-
tiger Weise für ihre Tätigkeit adäquat haft-
pflichtversichert sein. Das Bestehen des Versi-
cherungsschutzes für Entwurfsverfasserinnen 
und Entwurfsverfasser nach Absatz 2 über-
wacht die Architekten- und Ingenieurkammer 
Schleswig-Holstein. Sie ist zuständige Stelle 
im Sinne des § 117 Absatz 2 des Versiche-
rungsvertragsgesetzes vom 23. November 
2007 (BGBl. I S. 2631), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 30. November 
2019 (BGBl. I S. 1942). Die Entwurfsverfasse-
rinnen und Entwurfsverfasser sind verpflichtet, 
den Bauherrinnen und Bauherren sowie der 
Architekten- und Ingenieurkammer im Einzel-
fall bestehende Haftungsausschlussgründe 
unverzüglich zu offenbaren. 

(6) unverändert 

§ 66 
Bautechnische Nachweise 

§ 66 
Bautechnische Nachweise 

(1) Die Einhaltung der Anforderungen an die 
Standsicherheit, den Brand-, Schall-, Wärme- 
und Erschütterungsschutz ist nach näherer 
Maßgabe der Verordnung aufgrund § 85 Ab-
satz 3 nachzuweisen (bautechnische Nach-
weise); dies gilt nicht für verfahrensfreie Bau-
vorhaben, einschließlich der Beseitigung von 
Anlagen, soweit nicht in diesem Gesetz oder in 
der Verordnung aufgrund § 85 Absatz 3 ande-
res bestimmt ist. 

(1) unverändert 

(2) Bei (2) unverändert 

1. Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3,  

2. sonstigen baulichen Anlagen, die keine 
Gebäude sind, 

 

prüft die Bauaufsichtsbehörde die bautechni-
schen Nachweise nicht, wenn diese von Per-
sonen aufgestellt worden sind, die in die Liste 
nach § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 des Ar-
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chitekten- und Ingenieurkammergesetzes ein-
getragen sind; Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 
bleibt unberührt. § 65 Absatz 6 gilt entspre-
chend. Werden die bautechnischen Nach-
weise von verschiedenen Personen aufge-
stellt, ist jede Person für die von ihr gefertigten 
Unterlagen verantwortlich; für das ordnungs-
gemäße Ineinandergreifen dieser Nachweise 
hat eine dieser von der Bauherrin oder dem 
Bauherrn der Bauaufsichtsbehörde zu benen-
nenden Personen die Verantwortung zu über-
nehmen. Die in Satz 1 genannten Personen 
haben bei der Bauausführung die Einhaltung 
der bautechnischen Anforderungen zu über-
wachen und zu bescheinigen; Satz 3 letzter 
Halbsatz gilt entsprechend. Abweichend von 
Satz 1 ist die Aufstellung der bautechnischen 
Nachweise auch von Personen zulässig, die 
nicht in der Liste nach § 15 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 5 des Architekten- und Ingenieurkam-
mergesetzeseingetragen sind; die von diesen 
Personen aufgestellten Nachweise sind zu 
prüfen. Satz 5 ist im Verfahren der Genehmi-
gungsfreistellung nach § 62 nicht anwendbar. 

(2a) Bei Bauvorhaben der Gebäudeklasse 4, 
ausgenommen Sonderbauten sowie Mittel- 
und Großgaragen im Sinne der Verordnung 
nach § 85 Absatz 1 Nummer 3, muss der 
Brandschutznachweis 

(2a) Bei Bauvorhaben der Gebäudeklasse 4, 
ausgenommen Sonderbauten sowie Mittel- 
und Großgaragen im Sinne der Verordnung 
nach § 85 Absatz 1 Nummer 1 und 3, muss 
der Brandschutznachweis 

1. von einer Prüfingenieurin oder einem 
Prüfingenieur für Brandschutz oder 

1.  unverändert 

2. einer oder einem für das Bauvorhaben 
Bauvorlageberechtigten aus einem ande-
ren Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder einem nach dem Recht der Europäi-
schen Gemeinschaften gleichgestellten 
Staat, die oder der den Tätigkeitsbereich 
und die erforderlichen Kenntnisse des 
Brandschutzes entsprechend Nummer 1 
nachgewiesen hat, die oder der unter Be-
achtung des § 6 Absatz 8 des Architekten- 
und Ingenieurkammergesetzes in einer von 
der Architekten- und Ingenieurkammer 
Schleswig-Holstein zu führenden Liste ein-
getragen ist, 

2.  unverändert 

erstellt sein. Vergleichbare Eintragungen an-
derer Bundesländer gelten auch im Geltungs-
bereich dieses Gesetzes. Wenn der Brand-
schutznachweis nicht von einer Person im 
Sinne des Satzes 1 erstellt wurde, ist dieser 
von einer Prüfingenieurin oder einem Prüfinge-
nieur für Brandschutz bauaufsichtlich zu prüfen 
und zu bescheinigen, es sei denn die Bauauf-
sichtsbehörde prüft den Brandschutz selbst. 
Die Prüfung durch die Bauaufsichtsbehörde 

erstellt sein. Vergleichbare Eintragungen an-
derer Bundesländer gelten auch im Geltungs-
bereich dieses Gesetzes. Wenn der Brand-
schutznachweis nicht von einer Person im 
Sinne des Satzes 1 erstellt wurde, ist dieser 
von einer Prüfingenieurin oder einem Prüfinge-
nieur für Brandschutz bauaufsichtlich zu prüfen 
und zu bescheinigen, es sei denn die Bauauf-
sichtsbehörde prüft den Brandschutz selbst. 
Die Prüfung durch die Bauaufsichtsbehörde 
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muss durch eine Mitarbeiterin oder einen Mit-
arbeiter erfolgen, die oder der einen berufsqua-
lifizierenden Hochschulabschluss eines Studi-
ums der Fachrichtung Architektur, Hochbau o-
der des Bauingenieurwesens sowie besondere 
Sachkunde im vorbeugenden Brandschutz 
durch regelmäßige Fortbildungen nachweist. 

muss durch eine Mitarbeiterin oder einen Mit-
arbeiter erfolgen, die oder der einen berufsqua-
lifizierenden Hochschulabschluss eines Studi-
ums der Fachrichtung Architektur, Hochbau o-
der des Bauingenieurwesens sowie besondere 
Sachkunde im vorbeugenden Brandschutz 
durch regelmäßige Fortbildungen nachweist. 

(2b) Für Personen, die in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union oder einem 
nach dem Recht der Europäischen Gemein-
schaften gleichgestellten Staat zur Erstellung 
von Standsicherheits- oder Brandschutznach-
weisen niedergelassen sind, gilt § 65 Absatz 6 
entsprechend. 

(2b) unverändert 

(3) Bei (3) Bei 

1. Sonderbauten und Gebäuden der Gebäu-
deklassen 4 und 5 und 

1.  unverändert 

2. wenn dies nach Maßgabe eines in der Ver-
ordnung nach § 85 Absatz 3 geregelten 
Kriterienkatalogs erforderlich ist, bei 

2.   unverändert 

a) Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3,  

b) Behältern, Brücken, Stützwänden, Tri-
bünen, 

 

c) sonstigen baulichen Anlagen, die keine 
Gebäude sind, mit einer Höhe von 
mehr als 10 m 

 

muss der Standsicherheitsnachweis durch 
eine Prüfingenieurin oder einen Prüfingenieur 
für Standsicherheit geprüft und bescheinigt 
sein; das gilt nicht für Wohngebäude der Ge-
bäudeklassen 1 und 2. Hinsichtlich der übrigen 
bautechnischen Nachweise gilt Absatz 2 ent-
sprechend. Bei 

muss der Standsicherheitsnachweis durch 
eine Prüfingenieurin oder einen Prüfingenieur 
für Standsicherheit geprüft und bescheinigt 
sein; das gilt nicht für Wohngebäude der Ge-
bäudeklassen 1 und 2. Hinsichtlich der übrigen 
bautechnischen Nachweise gilt Absatz 2 ent-
sprechend. Bei 

1. Sonderbauten, 1.  unverändert 

2. Mittel- und Großgaragen im Sinne der Ver-
ordnung nach § 85 Absatz 1 Nummer 3, 

2. Mittel- und Großgaragen im Sinne der Ver-
ordnung nach § 85 Absatz 1 Nummer 1 
und 3, 

3. Gebäuden der Gebäudeklasse 5 3.  unverändert 

muss der Brandschutznachweis durch eine 
Prüfingenieurin oder Prüfingenieur für Brand-
schutz geprüft sein, es sei denn die Bauauf-
sichtsbehörde prüft den Brandschutz selbst; 
Absatz 2a Satz 4 gilt entsprechend. 

muss der Brandschutznachweis durch eine 
Prüfingenieurin oder Prüfingenieur für Brand-
schutz geprüft sein, es sei denn die Bauauf-
sichtsbehörde prüft den Brandschutz selbst; 
Absatz 2a Satz 4 gilt entsprechend. 

(4) Außer in den Fällen des Absatzes 2 Satz 5, 
des Absatzes 2a Satz 3 und des Absatzes 3 
werden bautechnische Nachweise nicht ge-
prüft; § 67 bleibt unberührt. Werden bautechni-

(4) unverändert 
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sche Nachweise durch eine Prüfingenieurin o-
der einen Prüfingenieur geprüft und beschei-
nigt, werden die entsprechenden Anforderun-
gen auch in den Fällen des § 67 von der Bau-
aufsichtsbehörde nicht geprüft. Einer bauauf-
sichtlichen Prüfung bedarf es ferner nicht, so-
weit für das Bauvorhaben Standsicherheits-
nachweise vorliegen, die von einem Prüfamt 
für Standsicherheit allgemein geprüft sind (Ty-
penprüfung); Typenprüfungen anderer Länder 
gelten auch im Land Schleswig-Holstein. 

§ 67 
Abweichungen, Ausnahmen 

und Befreiungen 

§ 67 
Abweichungen, Ausnahmen 

und Befreiungen 

(1) Die Bauaufsichtsbehörde kann Abweichun-
gen von Anforderungen dieses Gesetzes und 
aufgrund dieses Gesetzes erlassener Vor-
schriften zulassen, wenn sie unter Berücksich-
tigung des Zwecks der jeweiligen Anforderung 
und unter Würdigung der öffentlich-rechtlich 
geschützten nachbarlichen Belange mit den öf-
fentlichen Belangen, insbesondere den Anfor-
derungen des § 3 Absatz 2 vereinbar sind. Un-
ter den Voraussetzungen des Satzes 1 sind 
Abweichungen zuzulassen, wenn bei beste-
henden Gebäuden zusätzlicher Wohnraum 
durch Änderung des Dachgeschosses oder 
durch Errichtung zusätzlicher Geschosse ge-
schaffen wird und das Vorhaben ansonsten 
nicht oder nur mit unzumutbarem Aufwand ver-
wirklicht werden kann. § 85a Absatz 1 Satz 3 
bleibt unberührt. 

 unverändert 

(2) Die Zulassung von Abweichungen nach Ab-
satz 1, von Ausnahmen und Befreiungen von 
den Festsetzungen eines Bebauungsplans o-
der einer sonstigen städtebaulichen Satzung o-
der von Regelungen der Baunutzungsverord-
nung ist gesondert zu beantragen; der Antrag 
ist zu begründen. Für Anlagen, die keiner Ge-
nehmigung bedürfen, sowie für Abweichungen 
von Vorschriften, die im Genehmigungsverfah-
ren nicht geprüft werden, gilt Satz 1 entspre-
chend. 

 

(3) Über Abweichungen nach Absatz 1 Satz 1 
von örtlichen Bauvorschriften sowie über Aus-
nahmen und Befreiungen nach Absatz 2 
Satz 1 entscheidet bei verfahrensfreien Bau-
vorhaben die Gemeinde nach Maßgabe der 
Absätze 1 und 2. 
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§ 68 
Bauantrag, Bauvorlagen 

§ 68 
Bauantrag, Bauvorlagen 

(1) Der Bauantrag ist bei der unteren Bauauf-
sichtsbehörde einzureichen. Die Gemeinde 
soll mit Kenntnisnahme des Bauantrages eine 
Stellungnahme abgeben; § 36 Absatz 2 des 
Baugesetzbuchs bleibt unberührt. 

 unverändert 

(2) Mit dem Bauantrag sind alle für die Beurtei-
lung des Bauvorhabens und die Bearbeitung 
des Bauantrags erforderlichen Unterlagen 
(Bauvorlagen) einzureichen. Es kann gestattet 
werden, dass einzelne Bauvorlagen nachge-
reicht werden. Mit dem Bauantrag gelten alle 
nach anderen öffentlich-rechtlichen Vorschrif-
ten für die Errichtung, Änderung, Nutzung oder 
die Beseitigung von Anlagen oder Werbeanla-
gen erforderlichen Anträge auf Genehmigung, 
Zustimmung, Bewilligung und Erlaubnis als ge-
stellt, soweit durch Rechtsvorschriften nichts 
anderes bestimmt ist. § 67 Absatz 2 bleibt un-
berührt. 

 

(3) In besonderen Fällen kann zur Beurteilung 
der Einwirkung des Bauvorhabens auf die Um-
gebung verlangt werden, dass es in geeigneter 
Weise auf dem Baugrundstück dargestellt wird. 

 

(4) Ist die Bauherrin oder der Bauherr nicht 
Grundstückseigentümerin oder Grundstücksei-
gentümer, kann die Zustimmung der Grund-
stückseigentümerin der des Grundstücksei-
gentümers zu dem Bauvorhaben gefordert 
werden. 

 

§ 69 
Behandlung des Bauantrags 

§ 69 
Behandlung des Bauantrags 

(1) Die Bauaufsichtsbehörde hört zum Bauan-
trag die Gemeinde und diejenigen Stellen, 

 unverändert 

1. deren Beteiligung oder Anhörung für die 
Entscheidung über den Bauantrag durch 
Rechtsvorschrift vorgeschrieben ist, oder 

 

2. ohne deren Stellungnahme die Genehmi-
gungsfähigkeit des Bauantrags nicht beur-
teilt werden kann; 

 

die Beteiligung oder Anhörung entfällt, wenn 
die Gemeinde oder die jeweilige Stelle dem 
Bauantrag bereits vor Einleitung des Bauge-
nehmigungsverfahrens zugestimmt hat. Bedarf 
die Erteilung der Baugenehmigung der Zustim-
mung oder des Einvernehmens einer anderen 
Körperschaft, Behörde oder sonstigen Stelle, 
so gilt diese als erteilt, wenn sie nicht einen 
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Monat nach Eingang des Ersuchens verwei-
gert wird; von der Frist nach Halbsatz 1 abwei-
chende Regelungen durch Rechtsvorschrift 
bleiben unberührt. Stellungnahmen bleiben un-
berücksichtigt, wenn sie nicht innerhalb eines 
Monats nach Aufforderung zur Stellungnahme 
bei der Bauaufsichtsbehörde eingehen, es sei 
denn, die verspätete Stellungnahme ist für die 
Rechtmäßigkeit der Entscheidung über den 
Bauantrag von Bedeutung. 

(2) Ist der Bauantrag unvollständig oder weist 
er sonstige erhebliche Mängel auf, fordert die 
Bauaufsichtsbehörde die Bauherrin oder den 
Bauherrn zur Behebung der Mängel innerhalb 
einer angemessenen Frist auf. Werden die 
Mängel innerhalb der Frist nicht behoben, gilt 
der Antrag als zurückgenommen. 

 

(3) Legt die Bauherrin oder der Bauherr Be-
scheinigungen einer sachverständigen Person 
oder sachverständigen Stelle im Sinne einer 
Verordnung nach § 85 Absatz 2 vor, wird ver-
mutet, dass die bauaufsichtlichen Anforderun-
gen insoweit erfüllt sind. Die Bauaufsichtsbe-
hörde kann die Vorlage solcher Bescheinigun-
gen verlangen. § 66 bleibt unberührt. 

 

(4) Personenbezogene Daten, die der Bauauf-
sichtsbehörde im Zusammenhang mit von ihr 
durchzuführenden Verwaltungsverfahren be-
kannt werden, dürfen an Behörden und sons-
tige öffentliche Stellen übermittelt werden, so-
weit 

 

1. dies für die Einholung einer Genehmigung, 
Zustimmung, Bewilligung oder Erlaubnis 
nach anderen öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften erforderlich ist (§ 72 Absatz 4a, 
§ 68 Absatz 2), 

 

2. dies notwendig ist, um die Vereinbarkeit mit 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu prü-
fen oder 

 

3. dadurch die gesetzlich vorgeschriebene 
Fortführung des Nachweises der Liegen-
schaften in öffentlichen Registern gewähr-
leistet wird, 

 

an andere Stellen daneben auch, soweit  

4. es erforderlich ist, dass die Bauaufsichts-
behörde sich zur ordnungsgemäßen Erfül-
lung ihrer Aufgaben der besonderen Sach-
kunde der Stellen bedient. 

 

Außerdem darf die Bauaufsichtsbehörde Bau-
beginn und Lage des Baugrundstücks an an-
dere Behörden und sonstige öffentliche Stellen 
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zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illega-
len Beschäftigung nach dem Schwarzarbeits-
bekämpfungsgesetz vom 23. Juli 2004 (BGBl. I 
S. 1842), zuletzt geändert durch Artikel 26a 
Absatz 2 des Gesetzes vom 12. Juni 2020 
(BGBl. I S. 1248), übermitteln. Die Bauauf-
sichtsbehörde hat, wenn die Bauherrin oder 
der Bauherr entsprechende zusätzliche Bau-
vorlagen einreicht, die Übermittlung ohne Nen-
nung von Namen und Anschrift der Bauherrin 
oder des Bauherrn, der Entwurfsverfasserin o-
der des Entwurfsverfassers und der oder des 
Bauvorlageberechtigten vorzunehmen, wenn 
der Zweck der Übermittlung auch auf diese 
Weise ohne zusätzliche Erschwerung erreicht 
werden kann. 

§ 70 
Beteiligung der Nachbarinnen 

oder Nachbarn 

§ 70 
Beteiligung der Nachbarinnen 

oder Nachbarn 

(1) Die Bauaufsichtsbehörde soll die Eigentü-
merinnen oder Eigentümer benachbarter 
Grundstücke (Nachbarinnen oder Nachbarn) 
vor Erteilung von Abweichungen sowie Aus-
nahmen und Befreiungen nach § 31 des Bau-
gesetzbuchs benachrichtigen, wenn zu erwar-
ten ist, dass öffentlich-rechtlich geschützte 
nachbarliche Belange berührt werden. Auch 
sonst soll nach Satz 1 verfahren werden, wenn 
die Baumaßnahme öffentlich-rechtlich ge-
schützte nachbarliche Belange berührt. Die 
Bauherrin oder der Bauherr hat der Bauauf-
sichtsbehörde auf Verlangen die betroffenen 
Nachbarinnen oder Nachbarn namhaft zu ma-
chen und Unterlagen zu ihrer Beteiligung zur 
Verfügung zu stellen. Einwendungen sind in-
nerhalb eines Monats nach Zugang der Be-
nachrichtigung bei der Bauaufsichtsbehörde in 
Textform oder zur Niederschrift vorzubringen. 
Mit Ablauf einer Frist von einem Monat nach 
der Bekanntmachung des Bauvorhabens sind 
alle öffentlich-rechtlichen Einwendungen betei-
ligter Nachbarinnen und Nachbarn gegen das 
Bauvorhaben ausgeschlossen; hierauf ist in 
der Benachrichtigung hinzuweisen. 

 unverändert 

(2) Die Benachrichtigung entfällt, wenn die zu 
benachrichtigenden Nachbarinnen oder Nach-
barn dem Bauvorhaben zugestimmt haben. 

 

(3) Haben die Nachbarinnen oder Nachbarn 
dem Bauvorhaben nicht zugestimmt, ist ihnen 
die Baugenehmigung oder die Entscheidung 
über die Abweichungen sowie Ausnahmen und 
Befreiungen nach § 31 des Baugesetzbuchs 
zuzustellen. Bei mehr als 20 Nachbarn, denen 
die Entscheidung nach Satz 1 zuzustellen ist, 
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kann die Zustellung nach Satz 1 durch eine öf-
fentliche Bekanntgabe ersetzt werden; die zu 
diesem Zweck durchzuführende örtliche Be-
kanntmachung hat den verfügenden Teil der  
Entscheidung nach Satz 1, die Rechtsbehelfs-
belehrung sowie einen Hinweis darauf zu ent-
halten, wo die Akten des Verfahrens eingese-
hen werden können. 

§ 70a  
Beteiligung der Öffentlichkeit 

§ 70a  
Beteiligung der Öffentlichkeit 

(1) Bei baulichen Anlagen, die aufgrund ihrer 
Beschaffenheit oder ihres Betriebs geeignet 
sind, die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft 
zu gefährden, zu benachteiligen oder zu beläs-
tigen, kann die Bauaufsichtsbehörde anstelle 
einer Nachbarbeteiligung nach § 70 auf Antrag 
der Bauherrin oder des Bauherrn das Bauvor-
haben in ihrem amtlichen Veröffentlichungs-
blatt und zusätzlich entweder im Internet oder 
in örtlichen Tageszeitungen, die im Bereich des 
Standorts der Anlage verbreitet sind, öffentlich 
bekannt machen. 

(1) unverändert 

(2) Bei der Errichtung, Änderung oder Nut-
zungsänderung 

(2) Bei der Errichtung, Änderung oder Nut-
zungsänderung 

1. eines oder mehrerer Gebäude, wenn 
dadurch dem Wohnen dienende Nutzungs-
einheiten mit einer Größe von insgesamt 
mehr als 5.000 m² Bruttogrundfläche ge-
schaffen werden, 

1.  unverändert 

2. baulicher Anlagen, die öffentlich zugäng-
lich sind, wenn dadurch die gleichzeitige 
Nutzung durch mehr als 100 zusätzliche 
Besucherinnen oder Besucher ermöglicht 
wird, 

2.  unverändert 

3. baulicher Anlagen, die nach Durchführung 
des Bauvorhabens Sonderbauten nach § 2 
Absatz 4 Nummer 10, 12, 13, 15 oder 16 
sind. 

3. baulicher Anlagen, die nach Durchführung 
des Bauvorhabens Sonderbauten nach § 2 
Absatz 4 Nummer 10, 12, 13, 15 oder 16 
sind, 

ist das Bauvorhaben nach Absatz 1 öffentlich 
bekannt zu machen, wenn es innerhalb des an-
gemessenen Sicherheitsabstands im Sinne 
des § 3 Absatz 5c des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes liegt; ist der angemessene Si-
cherheitsabstand nicht bekannt, ist maßgeb-
lich, ob sich das Vorhaben innerhalb des Ach-
tungsabstands des Betriebsbereichs befindet. 
Satz 1 gilt nicht, wenn eine diesen Anforderun-
gen entsprechende Öffentlichkeitsbeteiligung 
bereits im Rahmen eines anderen Verfahrens 
stattgefunden hat, insbesondere, wenn dem 

ist das Bauvorhaben nach Absatz 1 öffentlich 
bekannt zu machen, wenn es innerhalb des an-
gemessenen Sicherheitsabstands im Sinne 
des § 3 Absatz 5c des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes liegt; ist der angemessene Si-
cherheitsabstand nicht bekannt, ist maßgeb-
lich, ob sich das Vorhaben innerhalb des Ach-
tungsabstands des Betriebsbereichs befindet. 
Satz 1 gilt nicht, wenn eine diesen Anforderun-
gen entsprechende Öffentlichkeitsbeteiligung 
bereits im Rahmen eines anderen Verfahrens 
stattgefunden hat, insbesondere, wenn dem 



Drucksache 19/3365 Schleswig-Holsteinischer Landtag - 19. Wahlperiode 
 

 - 88 - 

Gebot, den angemessenen Sicherheitsab-
stand zu wahren, bereits in einem Bebauungs-
plan Rechnung getragen wurde. 

Gebot, den angemessenen Sicherheitsab-
stand zu wahren, bereits in einem Bebauungs-
plan Rechnung getragen wurde. 

(3) Bei der Bekanntmachung nach Absatz 1 
und 2 ist über Folgendes zu informieren: 

(3) unverändert 

1. über den Gegenstand des Vorhabens,  

2. über die für die Genehmigung zuständige 
Behörde, bei der der Antrag nebst Unterla-
gen zur Einsicht ausgelegt wird, sowie wo 
und wann Einsicht genommen werden 
kann, 

 

3. darüber, dass Personen, deren Belange 
berührt sind, und Vereinigungen, welche 
die Anforderungen von § 3 Absatz 1 oder 
§ 2 Absatz 2 des Umwelt-Rechtsbehelfs-
gesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. August 2017 (BGBl. I 
S. 3290), zuletzt geändert durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 17. Dezember 2018 
(BGBl. I S. 2549), erfüllen (betroffene Öf-
fentlichkeit), Einwendungen bei einer in der 
Bekanntmachung bezeichneten Stelle bis 
zu zwei Wochen nach Ablauf der Ausle-
gungsfrist erheben können; dabei ist darauf 
hinzuweisen, dass mit Ablauf der Frist alle 
öffentlich-rechtlichen Einwendungen aus-
geschlossen sind und der Ausschluss von 
umweltbezogenen Einwendungen nur für 
das Genehmigungsverfahren gilt, 

 

4. dass die Zustellung der Entscheidung über 
die Einwendungen durch öffentliche Be-
kanntmachung ersetzt werden kann. 

 

Bei der Bekanntmachung nach Absatz 2 ist zu-
sätzlich über Folgendes zu informieren: 

 

1. gegebenenfalls die Feststellung der UVP-
Pflicht des Vorhabens nach § 5 des Geset-
zes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) sowie erforderlichenfalls die 
Durchführung einer grenzüberschreiten-
den Beteiligung nach den §§ 55 und 56 
UVPG, 

 

2. die Art möglicher Entscheidungen oder, so-
weit vorhanden, den Entscheidungsent-
wurf, 

 

3. gegebenenfalls weitere Einzelheiten des 
Verfahrens zur Unterrichtung der Öffent-
lichkeit und Anhörung der betroffenen Öf-
fentlichkeit. 

 

(4) In dem nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 be-
kannt gemachten Zeitraum sind der Antrag und 

(4) unverändert 
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die Bauvorlagen sowie die entscheidungser-
heblichen Berichte und Empfehlungen, die der 
Bauaufsichtsbehörde im Zeitpunkt der Be-
kanntmachung vorliegen, einen Monat zur Ein-
sicht auszulegen. Bauvorlagen, die schutzwür-
dige Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse 
enthalten, sind nicht auszulegen; für sie gelten 
§ 10 Absatz 2 des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes und § 28a Absatz 3 Nummer 4 des 
Gentechnikgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 16. Dezember 1993 
(BGBl. I S. 2066), zuletzt geändert durch Arti-
kel 95 der Verordnung vom 19. Juni 2020 
(BGBl. I S. 1328), entsprechend. Bis zwei Wo-
chen nach Ablauf der Auslegungsfrist kann die 
Öffentlichkeit gegenüber der Bauaufsichtsbe-
hörde schriftlich oder zur Niederschrift Einwen-
dungen erheben; mit Ablauf dieser Frist sind 
alle öffentlich-rechtlichen Einwendungen aus-
geschlossen. Satz 3 gilt für umweltbezogene 
Einwendungen nur für das Genehmigungsver-
fahren. 

(5) Die Zustellung der Baugenehmigung nach 
der Öffentlichkeitsbeteiligung nach Absatz 1 
kann durch öffentliche Bekanntmachung er-
setzt werden; § 70 Absatz 3 Satz 2 gilt entspre-
chend. Wurde eine Öffentlichkeitsbeteiligung 
nach Absatz 2 durchgeführt, ist die Baugeneh-
migung öffentlich bekannt zu machen. Die öf-
fentliche Bekanntmachung wird dadurch be-
wirkt, dass der verfügende Teil der Baugeneh-
migung und die Rechtsbehelfsbelehrung be-
kannt gemacht werden; auf Auflagen ist hinzu-
weisen. In die Begründung der Baugenehmi-
gung sind die wesentlichen tatsächlichen und 
rechtlichen Gründe, die die Behörde zu ihrer 
Entscheidung bewogen haben, die Behand-
lung der Einwendungen sowie Angaben über 
das Verfahren zur Beteiligung der Öffentlich-
keit aufzunehmen; § 72 Absatz 2 bleibt unbe-
rührt. Eine Ausfertigung der gesamten Bauge-
nehmigung ist vom Tage nach der Bekanntma-
chung an zwei Wochen zur Einsicht auszule-
gen. In der öffentlichen Bekanntmachung ist 
anzugeben, dass nach der öffentlichen Be-
kanntmachung die Baugenehmigung und ihre 
Begründung bis zum Ablauf der Widerspruchs-
frist von den Personen, die Einwendungen er-
hoben haben, schriftlich angefordert werden 
können; zusätzlich ist anzugeben, wo und 
wann die Baugenehmigung und ihre Begrün-
dung eingesehen werden können. Mit dem 
Ende der Auslegungsfrist gilt die Baugenehmi-
gung auch Dritten gegenüber, die keine Ein-
wendungen erhoben haben, als zugestellt; da-
rauf ist in der Bekanntmachung hinzuweisen. 

(5) unverändert 
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§ 71 
Ersetzung des gemeindlichen 

Einvernehmens 

§ 71 
Ersetzung des gemeindlichen 

Einvernehmens 

Zuständige Behörden nach § 36 Absatz 2 
Satz 3 des Baugesetzbuchs sind die Kommu-
nalaufsichtsbehörden. 

 unverändert 

§ 72 
Baugenehmigung, Baubeginn 

§ 72 
Baugenehmigung, Baubeginn 

(1) Die Baugenehmigung ist zu erteilen, wenn 
dem Bauvorhaben keine öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften entgegenstehen, die im bauauf-
sichtlichen Genehmigungsverfahren zu prüfen 
sind; die Bauaufsichtsbehörde darf den Bauan-
trag auch ablehnen, wenn das Bauvorhaben 
gegen sonstige öffentlich-rechtliche Vorschrif-
ten verstößt. Die durch eine Umweltverträglich-
keitsprüfung ermittelten, beschriebenen und 
bewerteten Umweltauswirkungen sind nach 
Maßgabe der hierfür geltenden Vorschriften zu 
berücksichtigen. 

(1) unverändert 

(2) Die Baugenehmigung bedarf der Schrift-
form; sie ist nur insoweit zu begründen, als Ab-
weichungen, Ausnahmen oder Befreiungen 
von nachbarschützenden Vorschriften zuge-
lassen werden und die Nachbarin oder der 
Nachbar nicht nach § 70 Absatz 2 zugestimmt 
hat. 

(2) Die Baugenehmigung bedarf der Schrift-
form; sie ist nur insoweit zu begründen, als Ab-
weichungen, Ausnahmen oder Befreiungen 
von nachbarschützenden Vorschriften zuge-
lassen werden und die Nachbarin oder der 
Nachbar nicht nach § 70 Absatz 2 zugestimmt 
hat. Die Schriftform kann dadurch ersetzt 
werden, dass die Baugenehmigung als 
elektronisches Dokument in einem Post-
fach nach § 2 Absatz 7 des Onlinezugangs-
gesetzes vom 14. August 2017 (BGBl. I 
S. 3122, 3138), zuletzt geändert durch Arti-
kel 16 des Gesetzes vom 28. Juni 2021 
(BGBl. I S. 2250), bereitgestellt wird. 

(3) Die Baugenehmigung kann mit Auflagen, 
mit Bedingungen, einem Vorbehalt des Wider-
rufs und einem Vorbehalt der nachträglichen 
Aufnahme, Änderung oder Ergänzung einer 
Auflage sowie befristet erteilt werden. 

(3) unverändert 

(4) Die Baugenehmigung wird unbeschadet 
der Rechte Dritter erteilt. 

(4) unverändert 

(4a) Die Bauaufsichtsbehörde hat, soweit an-
dere Behörden zuständig sind, die für die Er-
richtung, Änderung, Nutzung oder Beseitigung 
von Anlagen nach anderen öffentlich-rechtli-
chen Vorschriften erforderlichen Genehmigun-
gen, Zustimmungen, Bewilligungen und Er-
laubnisse einzuholen und mit der Baugenehmi-
gung gleichzeitig auszuhändigen, soweit durch 
Rechtsvorschriften nichts anderes bestimmt 

(4a) unverändert 
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ist. Versagt eine andere Behörde, die nach an-
deren öffentlich-rechtlichen Vorschriften dazu 
befugt ist, diese Genehmigung, Bewilligung o-
der Erlaubnis, teilt sie dies, wenn bauaufsicht-
liche Gründe dem Bauantrag nicht entgegen-
stehen, unter Benachrichtigung der Bauauf-
sichtsbehörde der Antragstellerin oder dem 
Antragsteller durch schriftlichen Bescheid un-
mittelbar mit. 

(5) Der Gemeinde ist, wenn sie nicht Bauauf-
sichtsbehörde ist, die Entscheidung der Bau-
aufsichtsbehörde durch eine Übermittlung des 
Bescheides zur Kenntnis zu geben. 

(5) unverändert 

(6) Mit der Bauausführung oder mit der Ausfüh-
rung des jeweiligen Bauabschnitts darf erst be-
gonnen werden, wenn 

(6) unverändert 

1. die Baugenehmigung der Bauherrin oder 
dem Bauherrn zugegangen ist sowie 

 

2. die geprüften bautechnischen Nachweise 
nach § 66 Absatz 3 und 

 

3. die Baubeginnsanzeige  

der Bauaufsichtsbehörde vorliegen. Die nicht 
prüfpflichtigen bautechnischen Nachweise 
müssen bei Baubeginn der Bauherrin oder 
dem Bauherrn, die prüfpflichtigen bautechni-
schen Nachweise müssen spätestens zehn 
Werktage vor Baubeginn geprüft bei der Bau-
aufsichtsbehörde vorliegen. 

 

(7) Vor Baubeginn eines Gebäudes müssen 
die Grundrissfläche abgesteckt und seine Hö-
henlage festgelegt sein. Baugenehmigungen, 
Bauvorlagen sowie bautechnische Nachweise, 
soweit es sich nicht um Bauvorlagen handelt, 
müssen an der Baustelle von Baubeginn an 
vorliegen. 

(7) unverändert 

(8) Die Bauherrin oder der Bauherr hat den 
Ausführungsbeginn genehmigungsbedürftiger 
Vorhaben und die Wiederaufnahme der Bauar-
beiten nach einer Unterbrechung von mehr als 
drei Monaten mindestens eine Woche vorher 
der Bauaufsichtsbehörde in Textform mitzutei-
len (Baubeginnsanzeige). 

(8) unverändert 

§ 72a  
Typengenehmigung 

72a  
Typengenehmigung 

(1) Für bauliche Anlagen, die in derselben Aus-
führung an mehreren Stellen errichtet werden 
sollen, wird auf Antrag durch die oberste Bau-
aufsichtsbehörde eine Typengenehmigung er-
teilt, wenn die baulichen Anlagen oder Teile 

 unverändert 
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von baulichen Anlagen den Anforderungen 
nach diesem Gesetz oder aufgrund dieses Ge-
setzes erlassenen Vorschriften entsprechen. 
Eine Typengenehmigung kann auch für bauli-
che Anlagen erteilt werden, die in unterschied-
licher Ausführung, aber nach einem bestimm-
ten System und aus bestimmten Bauteilen an 
mehreren Stellen errichtet werden sollen; in 
der Typengenehmigung ist die zulässige Ver-
änderbarkeit festzulegen. Für Fliegende Bau-
ten wird eine Typengenehmigung nicht erteilt. 

(2) Die Typengenehmigung gilt fünf Jahre. Die 
Frist kann auf Antrag jeweils bis zu fünf Jahren 
verlängert werden; § 73 Absatz 2 Satz 2 gilt 
entsprechend. 

 

(3) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann Ty-
pengenehmigungen anderer Länder auch im 
Land Schleswig-Holstein anerkennen. 

 

(4) Eine Typengenehmigung entbindet nicht 
von der Verpflichtung, ein bauaufsichtliches 
Verfahren durchzuführen. Die in der Typenge-
nehmigung entschiedenen Fragen sind von der 
Bauaufsichtsbehörde nicht mehr zu prüfen. 

 

§ 73 
Geltungsdauer der  

Genehmigung 

§ 73 
Geltungsdauer der  

Genehmigung 

(1) Die Baugenehmigung und die Teilbauge-
nehmigung einschließlich der durch die Bauge-
nehmigung nach § 63 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 3, § 64 Satz 1 Nummer 3 ersetzten Ent-
scheidungen sowie Zulassungen von Abwei-
chungen, Ausnahmen und Befreiungen nach 
§ 67 Absatz 2 Satz 2, Absatz 3 erlöschen, 
wenn 

 unverändert 

1. innerhalb von drei Jahren nach ihrer Ertei-
lung mit der Ausführung des Bauvorhabens 
nicht begonnen oder 

 

2. die Bauausführung länger als drei Jahre 
unterbrochen worden ist. 

 

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs hemmt den 
Lauf der Fristen bis zur Unanfechtbarkeit der 
Entscheidungen. 

 

(2) Die Frist nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
kann auf in Textform gestellten Antrag jeweils 
um drei Jahre verlängert werden. Sie kann 
auch rückwirkend verlängert werden, wenn der 
Antrag vor Fristablauf bei der Bauaufsichtsbe-
hörde eingegangen ist. 
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§ 74 
Teilbaugenehmigung 

§ 74 
Teilbaugenehmigung 

Ist ein Bauantrag eingereicht, kann der Beginn 
der Bauarbeiten für die Baugrube und für ein-
zelne Bauteile oder Bauabschnitte auf in Text-
form gestellten Antrag schon vor Erteilung der 
Baugenehmigung gestattet werden (Teilbau-
genehmigung). § 72 gilt entsprechend. 

 unverändert 

§ 75 
Vorbescheid 

§ 75 
Vorbescheid 

Vor Einreichung des Bauantrags ist auf Antrag 
der Bauherrin oder des Bauherrn zu einzelnen 
Fragen des Bauvorhabens ein Vorbescheid zu 
erteilen. Der Vorbescheid gilt drei Jahre. §§ 68 
bis 70, 72 Absatz 1 bis 4 und § 73 Absatz 1 
Satz 2, Absatz 2 gelten entsprechend. 

Vor Einreichung des Bauantrags ist auf Antrag 
der Bauherrin oder des Bauherrn zu einzelnen 
Fragen des Bauvorhabens ein Vorbescheid zu 
erteilen. Der Vorbescheid gilt drei Jahre. §§ 63, 
64, §§ 68 bis 70a, 72 Absatz 1 bis 5 und § 73 
Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 gelten entspre-
chend. 

§ 76 
Genehmigung  

Fliegender Bauten 

§ 76 
Genehmigung  

Fliegender Bauten 

(1) Fliegende Bauten sind bauliche Anlagen, 
die geeignet und bestimmt sind, an verschie-
denen Orten wiederholt aufgestellt und zerlegt 
zu werden. Baustelleneinrichtungen und Bau-
gerüste sind keine Fliegenden Bauten. 

(1) unverändert 

(2) Fliegende Bauten bedürfen, bevor sie erst-
mals aufgestellt und in Gebrauch genommen 
werden, einer Ausführungsgenehmigung. Dies 
gilt nicht für 

(2) unverändert 

1. Fliegende Bauten mit einer Höhe bis zu 
5 m, die nicht dazu bestimmt sind, von Be-
sucherinnen oder Besuchern betreten zu 
werden, 

 

2. Fliegende Bauten mit einer Höhe bis zu 
5 m, die für Kinder betrieben werden und 
eine Geschwindigkeit von höchstens 1 m/s 
haben, 

 

3. Bühnen, die Fliegende Bauten sind, ein-
schließlich Überdachungen und sonstigen 
Aufbauten mit einer Höhe bis zu 5 m, einer 
Grundfläche bis zu 100 m² und einer Fuß-
bodenhöhe bis zu 1,50 m, 

 

4. erdgeschossige Zelte und betretbare Ver-
kaufsstände, die Fliegende Bauten sind, je-
weils mit einer Grundfläche bis zu 75 m², 
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5. aufblasbare Spielgeräte mit einer Höhe des 
betretbaren Bereichs von bis zu 5 m oder 
mit überdachten Bereichen, bei denen die 
Entfernung zum Ausgang nicht mehr als 
3 m, sofern ein Absinken der Überdachung 
konstruktiv verhindert wird, nicht mehr als 
10 m, beträgt. 

 

(3) Die Ausführungsgenehmigung wird von der 
unteren Bauaufsichtsbehörde erteilt, in deren 
Bereich die Antragstellerin oder der Antragstel-
ler ihre oder seine Hauptwohnung oder ihre o-
der seine gewerbliche Niederlassung hat. Hat 
die Antragstellerin oder der Antragsteller ihre 
oder seine Hauptwohnung oder ihre oder seine 
gewerbliche Niederlassung außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland, so ist die Bau-
aufsichtsbehörde zuständig, in deren Bereich 
der Fliegende Bau erstmals aufgestellt und in 
Gebrauch genommen werden soll. 

(3) unverändert 

(4) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann be-
stimmen, dass Ausführungsgenehmigungen 
für Fliegende Bauten nur durch bestimmte 
Bauaufsichtsbehörden erstellt werden dürfen. 

(4) unverändert 

(5) Die Genehmigung wird für eine bestimmte 
Frist erteilt, die höchstens fünf Jahre betragen 
soll; sie kann auf in Textform gestellten Antrag 
von der für die Erteilung der Ausführungsge-
nehmigung zuständigen Behörde jeweils bis zu 
fünf Jahren verlängert werden; § 73 Absatz 2 
Satz 2 gilt entsprechend. Die Genehmigungen 
werden in ein Prüfbuch eingetragen, dem eine 
Ausfertigung der mit einem Genehmigungsver-
merk zu versehenden Bauvorlagen beizufügen 
ist. Ausführungsgenehmigungen anderer Län-
der gelten auch im Land Schleswig-Holstein. 

(5) unverändert 

(6) Die Inhaberin oder der Inhaber der Ausfüh-
rungsgenehmigung hat den Wechsel ihres o-
der seines Wohnsitzes oder ihrer oder seiner 
gewerblichen Niederlassung oder die Übertra-
gung des Fliegenden Baues an Dritte der Bau-
aufsichtsbehörde anzuzeigen, die die Ausfüh-
rungsgenehmigung erteilt hat. Die Behörde hat 
die Änderungen in das Prüfbuch einzutragen 
und sie, wenn mit den Änderungen ein Wech-
sel der Zuständigkeit verbunden ist, der nun-
mehr zuständigen Behörde mitzuteilen. 

(6)  unverändert 

(7) Fliegende Bauten, die nach Absatz 2 Satz 1 
einer Ausführungsgenehmigung bedürfen, dür-
fen unbeschadet anderer Vorschriften nur in 
Gebrauch genommen werden, wenn ihre Auf-
stellung der Bauaufsichtsbehörde des Aufstel-
lungsortes unter Vorlage des Prüfbuches an-
gezeigt ist. Die Bauaufsichtsbehörde kann die 
Inbetriebnahme dieser Fliegenden Bauten von 

(7) Fliegende Bauten, die nach Absatz 2 Satz 1 
einer Ausführungsgenehmigung bedürfen, dür-
fen unbeschadet anderer Vorschriften nur in 
Gebrauch genommen werden, wenn ihre Auf-
stellung der Bauaufsichtsbehörde des Aufstel-
lungsortes unter Vorlage des Prüfbuches an-
gezeigt ist. Die Bauaufsichtsbehörde kann die 
Inbetriebnahme dieser Fliegenden Bauten von 
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einer Gebrauchsabnahme abhängig machen. 
Das Ergebnis der Abnahme ist in das Prüfbuch 
einzutragen. In der Ausführungsgenehmigung 
kann bestimmt werden, dass Anzeigen nach 
Satz 1 nicht erforderlich sind, wenn eine Ge-
fährdung im Sinne des § 3 Absatz 2 Satz 1 
nicht zu erwarten ist. 

einer Gebrauchsabnahme abhängig machen. 
Das Ergebnis der Abnahme ist in das Prüfbuch 
einzutragen. In der Ausführungsgenehmigung 
kann bestimmt werden, dass Anzeigen nach 
Satz 1 nicht erforderlich sind, wenn eine Ge-
fährdung im Sinne des § 3 Absatz 2 Halb-
satz 1 nicht zu erwarten ist. 

(8) Die für die Erteilung der Gebrauchsab-
nahme zuständige Bauaufsichtsbehörde kann 
Auflagen machen oder die Aufstellung oder 
den Gebrauch Fliegender Bauten untersagen, 
soweit dies nach den örtlichen Verhältnissen o-
der zur Abwehr von Gefahren erforderlich ist, 
insbesondere weil die Betriebssicherheit oder 
Standsicherheit nicht oder nicht mehr gewähr-
leistet ist oder weil von der Ausführungsgeneh-
migung abgewichen wird. Wird die Aufstellung 
oder der Gebrauch untersagt, ist dies in das 
Prüfbuch einzutragen. Die ausstellende Be-
hörde ist zu benachrichtigen, das Prüfbuch ist 
einzuziehen und der ausstellenden Behörde 
zuzuleiten, wenn die Herstellung ordnungsge-
mäßer Zustände innerhalb angemessener 
Frist nicht zu erwarten ist. 

(8) unverändert 

(9) Bei Fliegenden Bauten, die von Besuche-
rinnen oder Besuchern betreten und längere 
Zeit an einem Aufstellungsort betrieben wer-
den, kann die für die Gebrauchsabnahme zu-
ständige Bauaufsichtsbehörde aus Gründen 
der Sicherheit Nachabnahmen durchführen. 
Das Ergebnis der Nachabnahme ist in das 
Prüfbuch einzutragen. 

(9) unverändert 

(10) § 68 Absatz 1, 2 und 4, § 81 Absatz 1 
und 4 gelten entsprechend. 

(10) § 68 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 
Satz 1, § 81 Absatz 1 und 4 gelten entspre-
chend. 

§ 77 
Bauaufsichtliche Zustimmung 

§ 77 
Bauaufsichtliche Zustimmung 

(1) Nicht verfahrensfreie Bauvorhaben bedür-
fen keiner Genehmigung, Genehmigungsfrei-
stellung und Bauüberwachung, wenn 

(1) Nicht verfahrensfreie Bauvorhaben bedür-
fen keiner Genehmigung, Genehmigungsfrei-
stellung und Bauüberwachung, wenn 

1. die Leitung der Entwurfsarbeiten und die 
Bauüberwachung einer Baudienststelle 
des Bundes oder eines Landes übertragen 
ist und 

1.  unverändert 

2. die Baudienststelle mindestens mit einem 
Bediensteten mit der Befähigung zum hö-
heren bautechnischen Verwaltungsdienst 
und mit sonstigen geeigneten Fachkräften 
ausreichend besetzt ist. 

2. die Baudienststelle mindestens mit einer 
oder einem Bediensteten mit der Befähi-
gung zur Laufbahn der Laufbahn-
gruppe 2, zweites Einstiegsamt, Fach-
richtung Technische Dienste und mit 
sonstigen geeigneten Fachkräften ausrei-
chend besetzt ist. 
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Solche baulichen Anlagen bedürfen jedoch der 
Zustimmung der Bauaufsichtsbehörde. Die Zu-
stimmung entfällt, wenn die Gemeinde nicht wi-
derspricht und, soweit ihre öffentlich-rechtlich 
geschützten Belange von Abweichungen, Aus-
nahmen und Befreiungen berührt sein können, 
die Nachbarn dem Bauvorhaben zustimmen. 
Keiner Genehmigung, Genehmigungsfreistel-
lung oder Zustimmung bedürfen unter den Vo-
raussetzungen des Satzes 1 Baumaßnahmen 
in oder an bestehenden Gebäuden, soweit sie 
nicht zu einer Erweiterung des Bauvolumens 
oder zu einer nicht verfahrensfreien Nutzungs-
änderung führen, sowie die Beseitigung bauli-
cher Anlagen. Satz 3 gilt nicht für bauliche An-
lagen, für die nach § 70a Absatz 2 eine Öffent-
lichkeitsbeteiligung durchzuführen ist. 

Solche baulichen Anlagen bedürfen jedoch der 
Zustimmung der Bauaufsichtsbehörde. Die Zu-
stimmung entfällt, wenn die Gemeinde nicht wi-
derspricht und, soweit ihre öffentlich-rechtlich 
geschützten Belange von Abweichungen, Aus-
nahmen und Befreiungen berührt sein können, 
die Nachbarn dem Bauvorhaben zustimmen. 
Keiner Genehmigung, Genehmigungsfreistel-
lung oder Zustimmung bedürfen unter den Vo-
raussetzungen des Satzes 1 Baumaßnahmen 
in oder an bestehenden Gebäuden, soweit sie 
nicht zu einer Erweiterung des Bauvolumens 
oder zu einer nicht verfahrensfreien Nutzungs-
änderung führen, sowie die Beseitigung bauli-
cher Anlagen. Satz 3 gilt nicht für bauliche An-
lagen, für die nach § 70a Absatz 2 eine Öffent-
lichkeitsbeteiligung durchzuführen ist. Zur 
bautechnischen Prüfung und Bauüberwa-
chung hat die Baudienststelle in den Fällen 
des § 66 Absatz 3 Prüfingenieurinnen und 
Prüfingenieure heranzuziehen. §§ 58 Ab-
satz 5, 66 Absatz 4 Satz 2 und 3, 81 Absatz 2 
und die auf Grund des § 85 Absatz 2 erlas-
sene Rechtsverordnung gelten entspre-
chend. 

(2) Der Antrag auf Zustimmung ist bei der Bau-
aufsichtsbehörde einzureichen. 

(2) unverändert 

(3) Die Bauaufsichtsbehörde prüft (3) unverändert 

1. die Übereinstimmung mit den Vorschriften 
über die Zulässigkeit der baulichen Anla-
gen nach den §§ 29 bis 38 des Baugesetz-
buchs und 

 

2. andere öffentlich-rechtliche Anforderun-
gen, soweit wegen der Zustimmung eine 
Entscheidung nach anderen öffentlich-
rechtlichen Vorschriften entfällt oder er-
setzt wird. 

 

Sie führt bei den in Absatz 1 Satz 5 genannten 
Anlagen die Öffentlichkeitsbeteiligung nach 
§ 70a Absatz 2 durch. Die Bauaufsichtsbe-
hörde entscheidet über Ausnahmen, Befreiun-
gen und Abweichungen von den nach Satz 1 
zu prüfenden sowie von anderen Vorschriften, 
soweit sie nachbarschützend sind und die 
Nachbarn nicht zugestimmt haben. Im Übrigen 
bedarf die Zulässigkeit von Ausnahmen, Be-
freiungen und Abweichungen keiner bauauf-
sichtlichen Entscheidung. 

 

(4) Die Gemeinde ist vor Erteilung der Zustim-
mung zu hören. § 36 Absatz 2 Satz 2 Halb-
satz 1 des Baugesetzbuchs gilt entsprechend. 

(4) unverändert 
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Im Übrigen sind die Vorschriften über das Bau-
genehmigungsverfahren entsprechend anzu-
wenden. 

(5) Anlagen, die der Landesverteidigung, 
dienstlichen Zwecken der Bundespolizei oder 
dem zivilen Bevölkerungsschutz dienen, sind 
abweichend von den Absätzen 1 bis 4 der Bau-
aufsichtsbehörde vor Baubeginn in geeigneter 
Weise zur Kenntnis zu bringen; Absatz 1 
Satz 3 Halbsatz 1 gilt entsprechend. Im Übri-
gen wirken die Bauaufsichtsbehörden nicht 
mit. § 76 Absatz 2 bis 10 findet auf Fliegende 
Bauten, die der Landesverteidigung, dienstli-
chen Zwecken der Bundespolizei oder dem zi-
vilen Bevölkerungsschutz dienen, keine An-
wendung. 

(5) unverändert 

Abschnitt 4  
Bauaufsichtliche Maßnahmen 

Abschnitt 4  
Bauaufsichtliche Maßnahmen 

§ 78 
Verbot unrechtmäßig  

gekennzeichneter Bauprodukte 

§ 78 
Verbot unrechtmäßig  

gekennzeichneter Bauprodukte 

Sind Bauprodukte entgegen § 21 mit dem Ü-
Zeichen gekennzeichnet, kann die Bauauf-
sichtsbehörde die Verwendung dieser Baupro-
dukte untersagen und deren Kennzeichnung 
entwerten oder beseitigen lassen. 

 unverändert 

§ 79 
Einstellung von Arbeiten 

§ 79 
Einstellung von Arbeiten 

(1) Werden Anlagen im Widerspruch zu öffent-
lich-rechtlichen Vorschriften errichtet, geändert 
oder beseitigt, kann die Bauaufsichtsbehörde 
die Einstellung der Arbeiten anordnen. Dies gilt 
auch dann, wenn 

 unverändert 

1. die Ausführung eines Vorhabens entgegen 
den Vorschriften des § 72 Absatz 6 und 8 
begonnen wurde, oder 

 

2. bei der Ausführung  

a) eines genehmigungsbedürftigen Bau-
vorhabens von den genehmigten Bau-
vorlagen, 

 

b) eines genehmigungsfreigestellten Bau-
vorhabens von den eingereichten Un-
terlagen 

 

abgewichen wird,  

3. Bauprodukte verwendet werden, die entge-
gen der Verordnung (EU) Nummer 

 



Drucksache 19/3365 Schleswig-Holsteinischer Landtag - 19. Wahlperiode 
 

 - 98 - 

305/2011 keine CE-Kennzeichnung oder 
entgegen § 21 kein Ü-Zeichen tragen, 

4. Bauprodukte verwendet werden, die unbe-
rechtigt mit der CE-Kennzeichnung oder 
dem Ü-Zeichen (§ 21 Absatz 3) gekenn-
zeichnet sind, 

 

(2) Werden unzulässige Arbeiten trotz einer 
schriftlich oder mündlich verfügten Einstellung 
fortgesetzt, kann die Bauaufsichtsbehörde die 
Baustelle versiegeln oder die an der Baustelle 
vorhandenen Bauprodukte, Geräte, Maschi-
nen und Bauhilfsmittel in amtlichen Gewahr-
sam bringen. 

 

§ 80 
Beseitigung von Anlagen,  

Nutzungsuntersagung 

§ 80 
Beseitigung von Anlagen,  

Nutzungsuntersagung 

Werden Anlagen im Widerspruch zu öffentlich-
rechtlichen Vorschriften errichtet oder geän-
dert, kann die Bauaufsichtsbehörde die teil-
weise oder vollständige Beseitigung der Anla-
gen anordnen, wenn nicht auf andere Weise 
rechtmäßige Zustände hergestellt werden kön-
nen oder wenn aufgrund des Zustandes einer 
Anlage auf Dauer eine Nutzung nicht mehr zu 
erwarten ist, insbesondere bei Ruinen. Werden 
Anlagen im Widerspruch zu öffentlich-rechtli-
chen Vorschriften genutzt, kann diese Nutzung 
untersagt werden. Die Sätze 1 und 2 gelten bei 
einem Verstoß gegen § 7 Absatz 1 entspre-
chend. 

 unverändert 

Abschnitt 5  
Bauüberwachung 

Abschnitt 5  
Bauüberwachung 

§ 81 
Bauüberwachung 

§ 81 
Bauüberwachung 

(1) Die Bauaufsichtsbehörde kann die Einhal-
tung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften und 
Anforderungen und die ordnungsgemäße Er-
füllung der Pflichten der am Bau Beteiligten 
überprüfen. 

(1) unverändert 

(2) Wer Standsicherheitsnachweise oder 
Brandschutznachweise nach § 66 prüft, über-
wacht nach näherer Maßgabe der Verordnung 
nach § 85 Absatz 2 die Bauausführung bei 
baulichen Anlagen 

(2) unverändert 

1. nach § 66 Absatz 3 Satz 1 hinsichtlich des 
von ihr oder ihm bauaufsichtlich geprüften 
Standsicherheitsnachweises, 
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2. nach § 66 Absatz 2a Satz 1 und Absatz 3 
Satz 3 hinsichtlich des von ihr oder ihm 
bauaufsichtlich geprüften Brandschutz-
nachweises. 

 

Bei Gebäuden der Gebäudeklasse 4, ausge-
nommen Sonderbauten sowie Mittel- und 
Großgaragen im Sinne der Verordnung nach 
§ 85 Absatz 1 Nummer 3, ist die mit dem 
Brandschutznachweis übereinstimmende Bau-
ausführung von der Nachweiserstellerin oder 
vom Nachweisersteller zu bestätigen. Wird die 
Bauausführung nach Satz 2 bestätigt, findet in-
soweit eine bauaufsichtliche Überwachung 
nicht statt. 

Bei Gebäuden der Gebäudeklasse 4, ausge-
nommen Sonderbauten sowie Mittel- und 
Großgaragen im Sinne der Verordnung nach 
§ 85 Absatz 1 Nummer 1 und 3, ist die mit 
dem Brandschutznachweis übereinstimmende 
Bauausführung von der Nachweiserstellerin o-
der vom Nachweisersteller zu bestätigen. Wird 
die Bauausführung nach Satz 2 bestätigt, fin-
det insoweit eine bauaufsichtliche Überwa-
chung nicht statt. 

(3) Im Rahmen der Bauüberwachung können 
Proben von Bauprodukten, soweit erforderlich, 
auch aus fertigen Bauteilen zu Prüfzwecken 
entnommen werden. 

(3) unverändert 

(4) Im Rahmen der Bauüberwachung ist jeder-
zeit Einblick in die Genehmigungen, Zulassun-
gen, Prüfzeugnisse, Übereinstimmungszertifi-
kate, Zeugnisse und Aufzeichnungen über die 
Prüfungen von Bauprodukten, in die CE-Kenn-
zeichnungen und Leistungserklärungen nach 
der Verordnung (EU) Nummer 305/2011, in die 
Bautagebücher und andere vorgeschriebene 
Aufzeichnungen zu gewähren. 

(4) unverändert 

(5) Die Bauaufsichtsbehörde, die Prüfingenieu-
rin oder der Prüfingenieur für Standsicherheit, 
die Prüfingenieurin oder der Prüfingenieur für 
Brandschutz sowie diejenigen, welche in einer 
von der Architekten- und Ingenieurkammer ge-
führten Liste der Prüfbefreiten eingetragen 
sind, sollen, soweit sie im Rahmen der Bau-
überwachung Erkenntnisse über systemati-
sche Rechtsverstöße gegen die Verordnung 
(EU) Nummer 305/2011 erlangen, diese der 
obersten Bauaufsichtsbehörde als für die 
Marktüberwachung zuständigen Stelle mittei-
len. 

(5) unverändert 

§ 82 
Bauzustandsanzeigen,  
Aufnahme der Nutzung 

§ 82 
Bauzustandsanzeigen,  
Aufnahme der Nutzung 

(1) Die Bauaufsichtsbehörde kann verlangen, 
dass ihr Beginn und Beendigung bestimmter 
Bauarbeiten angezeigt werden. Die Bauarbei-
ten dürfen erst fortgesetzt werden, wenn die 
Bauaufsichtsbehörde der Fortführung der Bau-
arbeiten zugestimmt hat. 

(1) unverändert 

(2) Die Bauherrin oder der Bauherr hat die be-
absichtigte Aufnahme der Nutzung einer nicht 

(2) Die Bauherrin oder der Bauherr hat die be-
absichtigte Aufnahme der Nutzung einer nicht 
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verfahrensfreien baulichen Anlage mindestens 
zwei Wochen vorher der Bauaufsichtsbehörde 
anzuzeigen. Mit der Anzeige nach Satz 1 sind 
vorzulegen 

verfahrensfreien baulichen Anlage mindestens 
zwei Wochen vorher der Bauaufsichtsbehörde 
anzuzeigen. Mit der Anzeige nach Satz 1 sind 
vorzulegen 

1. bei Bauvorhaben nach § 66 Absatz 3 Satz 
1 eine Bescheinigung der Prüfingenieurin 
oder des Prüfingenieurs für Standsicher-
heit über die ordnungsgemäße Bauausfüh-
rung hinsichtlich der Standsicherheit, 

1.  unverändert 

2. bei Bauvorhaben nach § 66 Absatz 3 
Satz 2 sowie in den Fällen des § 66 Ab-
satz 2a eine Bescheinigung der Prüfingeni-
eurin oder des Prüfingenieurs für Brand-
schutz über die ordnungsgemäße Bauaus-
führung hinsichtlich des Brandschutzes 
(§ 81 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2), 

2. bei Bauvorhaben nach § 66 Absatz 3 
Satz 3 sowie in den Fällen des § 66 Ab-
satz 2a Satz 1 eine Bescheinigung der 
Prüfingenieurin oder des Prüfingenieurs für 
Brandschutz über die ordnungsgemäße 
Bauausführung hinsichtlich des Brand-
schutzes (§ 81 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2), 

3. bei Bauvorhaben in den Fällen des § 66 
Absatz 2 Satz 1 eine Bescheinigung der 
Person, die in einer von der Architekten- 
und Ingenieurkammer zu führenden Liste 
der Prüfbefreiten eingetragen ist, über die 
ordnungsgemäße Bauausführung hinsicht-
lich der von ihr oder ihm erstellten bautech-
nischen Nachweise. 

3.  unverändert 

Eine bauliche Anlage darf erst genutzt werden, 
wenn sie selbst, Zufahrtswege, Wasserversor-
gungs- und Abwasserentsorgungs- sowie Ge-
meinschaftsanlagen in dem erforderlichen Um-
fang sicher benutzbar sind, nicht jedoch vor 
dem in Satz 1 bezeichneten Zeitpunkt. Feuer-
stätten dürfen erst in Betrieb genommen wer-
den, wenn die bevollmächtigte Bezirksschorn-
steinfegerin oder der bevollmächtigte Bezirks-
schornsteinfeger die Tauglichkeit und die si-
chere Benutzbarkeit der Abgasanlagen be-
scheinigt hat; Verbrennungsmotoren und 
Blockheizkraftwerke dürfen erst dann in Be-
trieb genommen werden, wenn sie oder er die 
Tauglichkeit und sichere Benutzbarkeit der Lei-
tungen zur Abführung von Verbrennungsgasen 
bescheinigt hat. 

Eine bauliche Anlage darf erst genutzt werden, 
wenn sie selbst, Zufahrtswege, Wasserversor-
gungs- und Abwasserentsorgungs- sowie Ge-
meinschaftsanlagen in dem erforderlichen Um-
fang sicher benutzbar sind, nicht jedoch vor 
dem in Satz 1 bezeichneten Zeitpunkt. Feuer-
stätten dürfen erst in Betrieb genommen wer-
den, wenn die bevollmächtigte Bezirksschorn-
steinfegerin oder der bevollmächtigte Bezirks-
schornsteinfeger die Tauglichkeit und die si-
chere Benutzbarkeit der Abgasanlagen be-
scheinigt hat; Verbrennungsmotoren und 
Blockheizkraftwerke dürfen erst dann in Be-
trieb genommen werden, wenn sie oder er die 
Tauglichkeit und sichere Benutzbarkeit der Lei-
tungen zur Abführung von Verbrennungsgasen 
bescheinigt hat. 

Abschnitt 6  
Baulasten 

Abschnitt 6  
Baulasten 

§ 83 
Baulasten,  

Baulastenverzeichnis 

§ 83 
Baulasten,  

Baulastenverzeichnis 

(1) Durch Erklärung gegenüber der Bauauf-
sichtsbehörde können Grundstückseigentüme-
rinnen oder Grundstückseigentümer öffentlich-
rechtliche Verpflichtungen zu einem ihre 

 unverändert 
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Grundstücke betreffenden Tun, Dulden oder 
Unterlassen übernehmen, die sich nicht schon 
aus öffentlich-rechtlichen Vorschriften erge-
ben. Baulasten werden unbeschadet der priva-
ten Rechte Dritter mit der Eintragung in das 
Baulastenverzeichnis wirksam und wirken 
auch gegenüber Rechtsnachfolgerinnen oder 
Rechtsnachfolgern. 

(2) Die Erklärung nach Absatz 1 bedarf der 
Schriftform; die Unterschrift muss beglaubigt o-
der vor der Bauaufsichtsbehörde geleistet oder 
vor ihr anerkannt werden. 

 

(3) Die Baulast geht durch Verzicht der Bau-
aufsichtsbehörde unter. Der Verzicht ist zu er-
klären, wenn ein öffentliches Interesse an der 
Baulast nicht mehr besteht. Vor dem Verzicht 
sollen die oder der Verpflichtete und die durch 
die Baulast Begünstigten angehört werden. 
Der Verzicht wird mit der Löschung der Baulast 
im Baulastenverzeichnis wirksam. 

 

(4) Das Baulastenverzeichnis wird von der 
Bauaufsichtsbehörde geführt. In das Baulas-
tenverzeichnis können auch eingetragen wer-
den 

 

1. andere baurechtliche Verpflichtungen der 
Grundstückseigentümerin oder des Grund-
stückseigentümers zu einem ihr oder sein 
Grundstück betreffenden Tun, Dulden oder 
Unterlassen, 

 

2. Auflagen, Bedingungen, Befristungen und 
Widerrufsvorbehalte. 

 

(5) Wer ein berechtigtes Interesse darlegt, 
kann in das Baulastenverzeichnis Einsicht 
nehmen und sich einen Auszug erstellen las-
sen. 

 

Teil 6  
Ordnungswidrigkeiten,  

Rechtsvorschriften,  
Übergangsvorschriften 

Teil 6  
Ordnungswidrigkeiten,  

Rechtsvorschriften,  
Übergangsvorschriften 

§ 84 
Ordnungswidrigkeiten 

§ 84 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich o-
der fahrlässig 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich o-
der fahrlässig 

1. einer nach § 85 Absatz 1 bis 3 erlassenen 
Verordnung oder einer nach § 86 Absatz 1 
und 2 erlassenen Satzung zuwiderhandelt, 
sofern die Verordnung oder die Satzung für 

1.  unverändert 



Drucksache 19/3365 Schleswig-Holsteinischer Landtag - 19. Wahlperiode 
 

 - 102 - 

einen bestimmten Tatbestand auf diese 
Bußgeldvorschrift verweist, 

2. einer vollziehbaren schriftlichen Anordnung 
der Bauaufsichtsbehörde zuwiderhandelt, 
die aufgrund dieses Gesetzes oder auf-
grund einer nach diesem Gesetz zulässi-
gen Verordnung oder Satzung erlassen 
worden ist, sofern die Anordnung auf die 
Bußgeldvorschrift verweist, 

2.   unverändert 

3. ohne die erforderliche Baugenehmigung 
(§ 59 Absatz 1), Teilbaugenehmigung 
(§ 74) oder Abweichung (§ 67) oder abwei-
chend davon bauliche Anlagen errichtet, 
ändert, benutzt oder entgegen § 61 Ab-
satz 3 Satz 3, 5 oder 6 beseitigt, 

3.   unverändert 

4. entgegen der Vorschrift des § 62 Absatz 3 
Satz 2 bis 4 mit der Ausführung eines Bau-
vorhabens beginnt, 

4.   unverändert 

5. Fliegende Bauten ohne Ausführungsge-
nehmigung (§ 76 Absatz 2) in Gebrauch 
nimmt oder ohne Anzeige und Abnahme 
(§ 76 Absatz 7) in Gebrauch nimmt, 

5.   unverändert 

6. entgegen der Vorschrift des § 72 Absatz 6 
Bauarbeiten, entgegen der Vorschrift des 
§ 61 Absatz 3 Satz 8 mit der Beseitigung 
einer Anlage beginnt, entgegen den Vor-
schriften des § 82 Absatz 1 Bauarbeiten 
fortsetzt oder entgegen der Vorschrift des 
§ 82 Absatz 2 Satz 1 und 3 bauliche Anla-
gen nutzt, 

6.   unverändert 

7. die Baubeginnsanzeige (§ 72 Absatz 8) 
nicht oder nicht fristgerecht erstattet, 

7.   unverändert 

8. Bauprodukte mit dem Ü-Zeichen kenn-
zeichnet, ohne dass dafür die Vorausset-
zungen nach § 22 Absatz 1 vorliegen, 

8.   unverändert 

9. Bauprodukte entgegen § 21 ohne das Ü-
Zeichen verwendet, 

9.  unverändert 

10. Bauarten entgegen § 16a ohne Bauartge-
nehmigung oder allgemeines bauaufsichtli-
ches Prüfzeugnis für Bauarten anwendet, 

10.  unverändert 

11. als Bauherrin oder Bauherr, Entwurfsver-
fasserin oder Entwurfsverfasser, Unterneh-
merin oder Unternehmer, Bauleiterin oder 
Bauleiter oder als deren oder dessen Ver-
treterin oder Vertreter den Vorschriften der 
§ 53 Absatz 1, § 54 Absatz 1 Satz 3, § 55 
Absatz 1 Satz 2 und 3 oder § 56 Absatz 1 
Satz 1 und 2 zuwiderhandelt. 

11.  unverändert 
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12. als Entwurfsverfasserin oder Entwurfsver-
fasser den Vorschriften über das barriere-
freie Bauen nach § 50 zuwiderhandelt. 

12.  unverändert 

 13. als Bauherrin oder Bauherr, Unterneh-
merin oder Unternehmer oder als Bau-
leiterin oder Bauleiter entgegen § 11 Ab-
satz 2 Satz 1 die Gefahrenzone nicht o-
der nicht ausreichend abgrenzt und 
durch Warnzeichen kennzeichnet, oder 
entgegen § 11 Absatz 2 Satz 2 die Bau-
stelle nicht oder nicht ausreichend mit 
einem Bauzaun abgrenzt, mit Schutz-
vorrichtungen gegen herabfallende Ge-
genstände versieht oder beleuchtet. 

Ist eine Ordnungswidrigkeit nach Satz 1 Num-
mern 8 bis 10 begangen worden, können Ge-
genstände, auf die sich die Ordnungswidrigkeit 
bezieht, eingezogen werden; § 23 des Geset-
zes über Ordnungswidrigkeiten ist anzuwen-
den. 

Ist eine Ordnungswidrigkeit nach Satz 1 Num-
mern 8 bis 10 begangen worden, können Ge-
genstände, auf die sich die Ordnungswidrigkeit 
bezieht, eingezogen werden; § 23 des Geset-
zes über Ordnungswidrigkeiten ist anzuwen-
den. 

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer wider 
besseres Wissen 

(2) unverändert 

1. unrichtige Angaben macht oder unrichtige 
Pläne oder Unterlagen vorlegt, um einen 
nach diesem Gesetz vorgesehenen Ver-
waltungsakt zu erwirken oder zu verhin-
dern, 

 

2. als Prüfingenieurin oder Prüfingenieur un-
richtige Prüfberichte erstellt oder als Prüf-
sachverständige oder als Prüfsachverstän-
diger unrichtige Bescheinigungen über die 
Einhaltung bauordnungsrechtlicher Anfor-
derungen ausstellt, 

 

3. unrichtige Angaben im Kriterienkatalog 
nach § 66 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 
macht. 

 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße bis zu 500.000 Euro geahndet wer-
den. 

(3) unverändert 

(4) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Ab-
satz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten ist in den Fällen des Absat-
zes 1 Satz 1 Nummer 8 bis 10 die oberste Bau-
aufsichtsbehörde, in den übrigen Fällen die un-
tere Bauaufsichtsbehörde. 

(4) unverändert 
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§ 85 
Verordnungsermächtigungen 

§ 85 
Verordnungsermächtigungen 

(1) Zur Verwirklichung der in § 3 Absatz 2, 
§ 16a Absatz 1 und § 16b Absatz 1 bezeichne-
ten Anforderungen wird die oberste Bauauf-
sichtsbehörde ermächtigt, durch Verordnung 
Vorschriften zu erlassen über 

(1) Zur Verwirklichung der in § 3 Absatz 2, 
§ 16a Absatz 1 und § 16b Absatz 1 bezeichne-
ten Anforderungen wird die oberste Bauauf-
sichtsbehörde ermächtigt, durch Verordnung 
Vorschriften zu erlassen über 

1. die nähere Bestimmung allgemeiner Anfor-
derungen der §§ 4 bis 48, 

1. die nähere Bestimmung allgemeiner Anfor-
derungen der §§ 4 bis 49, 

2. Anforderungen an Feuerungsanlagen, 
sonstige Anlagen zur Wärmeerzeugung 
und Brennstoffversorgung (§ 42), 

2.  unverändert 

3. Anforderungen an Garagen (§ 49),   (entfällt) 

4. besondere Anforderungen oder Erleichte-
rungen, die sich aus der besonderen Art o-
der Nutzung der baulichen Anlagen für Er-
richtung, Änderung, Unterhaltung, Betrieb 
und Nutzung ergeben (§ 51), sowie über 
die Anwendung solcher Anforderungen auf 
bestehende bauliche Anlagen dieser Art, 

3. besondere Anforderungen oder Erleichte-
rungen, die sich aus der besonderen Art o-
der Nutzung der baulichen Anlagen für Er-
richtung, Änderung, Unterhaltung, Betrieb 
und Nutzung ergeben (§ 51), sowie über 
die Anwendung solcher Anforderungen auf 
bestehende bauliche Anlagen dieser Art, 

5. Erst-, Wiederholungs- und Nachprüfung 
von Anlagen, die zur Verhütung erheblicher 
Gefahren oder Nachteile ständig ordnungs-
gemäß unterhalten werden müssen, und 
die Erstreckung dieser Nachprüfungspflicht 
auf bestehende Anlagen, 

4. Erst-, Wiederholungs- und Nachprüfung 
von Anlagen, die zur Verhütung erheblicher 
Gefahren oder Nachteile ständig ordnungs-
gemäß unterhalten werden müssen, und 
die Erstreckung dieser Nachprüfungspflicht 
auf bestehende Anlagen, 

6. die Anwesenheit fachkundiger Personen 
beim Betrieb technisch schwieriger bauli-
cher Anlagen und Einrichtungen wie Büh-
nenbetriebe und technisch schwierige Flie-
gende Bauten einschließlich des Nachwei-
ses der Befähigung dieser Personen, 

5. die Anwesenheit fachkundiger Personen 
beim Betrieb technisch schwieriger bauli-
cher Anlagen und Einrichtungen wie Büh-
nenbetriebe und technisch schwierige Flie-
gende Bauten einschließlich des Nachwei-
ses der Befähigung dieser Personen, 

7. Art, Umfang und Höhe der in § 65 Absatz 6 
Satz 1 vorgeschriebenen Berufshaftpflicht-
versicherung. 

6. Art, Umfang und Höhe der in § 65 Absatz 6 
Satz 1 vorgeschriebenen Berufshaftpflicht-
versicherung. 

(2) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird er-
mächtigt, durch Verordnung Vorschriften zu er-
lassen über 

(2) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird er-
mächtigt, durch Verordnung Vorschriften zu er-
lassen über 

1. Prüfingenieurinnen oder Prüfingenieure 
und Prüfämter, denen bauaufsichtliche 
Prüfaufgaben einschließlich der Bauüber-
wachung und der Bauzustandsbesichti-
gung übertragen werden, sowie 

1.  unverändert 

2. Prüfsachverständige, die im Auftrag der 
Bauherrin oder des Bauherrn oder der oder 
des sonstigen nach Bauordnungsrecht 

2.  unverändert 
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Verantwortlichen die Einhaltung bauord-
nungsrechtlicher Anforderungen prüfen 
und bescheinigen. 

Die Verordnungen nach Satz 1 regeln, soweit 
erforderlich, 

Die Verordnungen nach Satz 1 regeln, soweit 
erforderlich, 

1. die Fachbereiche und die Fachrichtungen, 
in denen Prüfingenieurinnen oder Prüfinge-
nieure, Prüfämter und Prüfsachverständige 
tätig werden, 

1.  unverändert 

2. die Anerkennungsvoraussetzungen und 
das Anerkennungsverfahren, 

2.  unverändert 

3. Erlöschen, Rücknahme und Widerruf der 
Anerkennung einschließlich der Festle-
gung einer Altersgrenze, 

3.   unverändert 

4. die Aufgabenerledigung, 4.   unverändert 

5. die Vergütung. 5.   unverändert 

Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann durch 
Verordnung ferner 

Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann durch 
Verordnung ferner 

1. den Leiterinnen oder Leitern und stellver-
tretenden Leiterinnen oder Leitern von 
Prüfämtern für Standsicherheit die Stellung 
einer oder eines Prüfsachverständigen 
nach Satz 1 Nummer 2 zuweisen, 

1.  unverändert 

2. soweit für bestimmte Fachbereiche und 
Fachrichtungen Prüfsachverständige nach 
Satz 1 Nummer 2 noch nicht in ausreichen-
dem Umfang anerkannt sind, anordnen, 
dass die von solchen Prüfsachverständi-
gen zu prüfenden und zu bescheinigenden 
bauordnungsrechtlichen Anforderungen 
bauaufsichtlich geprüft werden können, 

2.   unverändert 

3. soweit Tragwerksplanerinnen oder Trag-
werksplaner nach § 66 Absatz 2 Satz 1 o-
der Brandschutzplanerinnen oder Brand-
schutzplaner nach § 66 Absatz 2 Satz 3 
noch nicht in ausreichendem Umfang ein-
getragen sind, anordnen, dass die Standsi-
cherheits- oder Brandschutznachweise 
bauaufsichtlich geprüft werden und die 
Bauausführung bauaufsichtlich überwacht 
wird. 

3. soweit Tragwerksplanerinnen oder Trag-
werksplaner nach § 66 Absatz 2 Satz 1 o-
der Brandschutzplanerinnen oder Brand-
schutzplaner nach § 66 Absatz 2a Satz 1 
noch nicht in ausreichendem Umfang ein-
getragen sind, anordnen, dass die Standsi-
cherheits- oder Brandschutznachweise 
bauaufsichtlich geprüft werden und die 
Bauausführung bauaufsichtlich überwacht 
wird. 

(3) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird er-
mächtigt, durch Verordnung Vorschriften zu er-
lassen über 

(3) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird er-
mächtigt, durch Verordnung Vorschriften zu er-
lassen über 

1. Umfang, Inhalt und Zahl der erforderlichen 
Unterlagen einschließlich der Vorlagen bei 
der Anzeige der beabsichtigten Beseiti-
gung von Anlagen nach § 61 Absatz 3 

1. Umfang, Inhalt und Zahl der erforderlichen 
Unterlagen einschließlich der Vorlagen bei 
der Anzeige der beabsichtigten Beseiti-
gung von Anlagen nach § 61 Absatz 3 
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Satz 2 und bei der Genehmigungsfreistel-
lung nach § 62, 

Satz 3 und bei der Genehmigungsfreistel-
lung nach § 62, 

2. die erforderlichen Anträge, Anzeigen, 
Nachweise, Bescheinigungen und Bestäti-
gungen, auch bei verfahrensfreien Bauvor-
haben, 

2.  unverändert 

3. das Verfahren im Einzelnen. 3.  unverändert 

Sie kann dabei Sie kann dabei 

1. die Art der Übermittlung, 1.  unverändert  

2. für verschiedene Arten von Bauvorhaben 
unterschiedliche Anforderungen und Ver-
fahren, 

2.  unverändert 

3. den Gebrauch der von der obersten Bau-
aufsichtsbehörde veröffentlichten Formu-
lare 

3.  unverändert 

vorschreiben. vorschreiben. 

 (3a) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird 
ermächtigt, zur Vereinfachung, Erleichte-
rung oder Beschleunigung des bauauf-
sichtlichen Verfahrens oder zur Entlastung 
der Bauaufsichtsbehörden im Einverneh-
men mit dem fachlich zuständigen Ministe-
rium durch Verordnung Vorschriften zu er-
lassen über 

 1. weitere und weitergehende Ausnahmen 
von der Genehmigungsbedürftigkeit o-
der Genehmigungsfreistellung, 

 2. die Änderung des Baugenehmigungs-
verfahrens oder Genehmigungsfreistel-
lungsverfahrens sowie die Einführung 
sonstiger Verfahren für bestimmte Vor-
haben; sie kann auch vorschreiben, 
dass auf die behördliche Prüfung öffent-
lich-rechtlicher Vorschriften ganz oder 
teilweise verzichtet wird, 

 3. den vollständigen oder teilweisen Weg-
fall der bautechnischen Prüfung bei be-
stimmten Arten von Bauvorhaben, 

 4. die Übertragung von Prüfaufgaben der 
Bauaufsichtsbehörde im Rahmen des 
bauaufsichtlichen Verfahrens ein-
schließlich der Bauüberwachung und 
Bauzustandsbesichtigung auf sachver-
ständige Personen oder sachverstän-
dige Stellen, 

 5. Prüfaufgaben nach § 58 Absatz 5, bei 
denen sich die Bauaufsichtsbehörde 
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bestimmter sachverständiger Personen 
bedienen muss, 

 6. die Aufsicht über sachverständige Per-
sonen und sachverständige Stellen, 

 7. die Einrichtung, die Aufgaben und die 
Zusammensetzung eines Landesaus-
schusses für Standsicherheit, 

 8. die Heranziehung von sachverständi-
gen Personen und sachverständigen 
Stellen nach § 58 Absatz 5 Satz 1. 

 Sie kann dafür Voraussetzungen festlegen, 
die die verantwortlichen Personen nach 
den §§ 53 bis 56 oder die sachverständigen 
Personen oder sachverständigen Stellen zu 
erfüllen haben; in den Fällen des Satzes 1 
Nummer 3 und 4 sind die erforderlichen Vo-
raussetzungen zu regeln. Dabei können die 
Fachbereiche, in denen sachverständige 
Personen oder sachverständige Stellen tä-
tig werden, bestimmt und insbesondere 
Mindestanforderungen an die Fachkenntnis 
sowie in zeitlicher und sachlicher Hinsicht 
an die Berufserfahrung festgelegt, eine lau-
fende Fortbildung vorgeschrieben, durch 
Prüfungen nachzuweisende Befähigung 
bestimmt, der Nachweis der persönlichen 
Zuverlässigkeit und einer ausreichenden 
Haftpflichtversicherung gefordert und Al-
tersgrenzen festgesetzt werden. Die 
oberste Bauaufsichtsbehörde kann darüber 
hinaus auch eine Anerkennung der sach-
verständigen Personen und sachverständi-
gen Stellen vorschreiben, das Verfahren 
und die Voraussetzungen für die Anerken-
nung, ihren Widerruf, ihre Rücknahme und 
ihr Erlöschen sowie für Prüfungen die Be-
stellung und Zusammensetzung der Prü-
fungsorgane und das Prüfungsverfahren 
regeln. 

(4) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird er-
mächtigt, durch Verordnung 

(4) unverändert 

1. die Zuständigkeit für die vorhabenbezo-
gene Bauartgenehmigung nach § 16a Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 2 und den Verzicht 
darauf im Einzelfall nach § 16a Absatz 4 
sowie die Zustimmung und den Verzicht 
auf Zustimmung im Einzelfall (§ 20) 

 

a) auf andere Behörden,  

b) für Bauprodukte, die in Baudenkmälern 
nach dem Denkmalschutzgesetz ver-
wendet werden sollen, allgemein oder 
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für bestimmte Bauprodukte auf die un-
tere Bauaufsichtsbehörde 

zu übertragen,  

2. die Zuständigkeit für die Anerkennung von 
Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungs-
stellen (§ 24) auf andere Behörden zu 
übertragen; die Zuständigkeit kann auch 
auf eine Behörde eines anderen Landes 
übertragen werden, die der Aufsicht einer 
obersten Bauaufsichtsbehörde untersteht 
oder anderen Willensbildung die oberste 
Bauaufsichtsbehörde mitwirkt, 

 

3. das Ü-Zeichen festzulegen und zu diesem 
Zeichen zusätzliche Angaben zu verlan-
gen, 

 

4. das Anerkennungsverfahren nach § 24, die 
Voraussetzungen für die Anerkennung, 
ihre Rücknahme, ihren Widerruf und ihr Er-
löschen zu regeln, insbesondere auch Al-
tersgrenzen festzulegen, sowie eine aus-
reichende Haftpflichtversicherung zu for-
dern. 

 

(4a) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann 
durch Verordnung vorschreiben, dass für be-
stimmte Bauprodukte und Bauarten, auch so-
weit sie Anforderungen nach anderen Rechts-
vorschriften unterliegen, hinsichtlich dieser An-
forderungen § 16a Absatz 2, §§ 17 bis 25 ganz 
oder teilweise anwendbar sind, wenn die ande-
ren Rechtsvorschriften dies verlangen oder zu-
lassen. 

(4a) unverändert 

(5) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird er-
mächtigt, durch Verordnung zu bestimmen, 
dass die Anforderungen der aufgrund des § 34 
des Produktsicherheitsgesetzes und des § 49 
Absatz 4 des Energiewirtschaftsgesetzes er-
lassenen Verordnungen entsprechend für An-
lagen gelten, die weder gewerblichen noch 
wirtschaftlichen Zwecken dienen und in deren 
Gefahrenbereich auch keine Arbeitnehmerin-
nen oder Arbeitnehmer beschäftigt werden. 
Sie kann auch die Verfahrensvorschriften die-
ser Verordnungen für anwendbar erklären oder 
selbst das Verfahren bestimmen sowie Zustän-
digkeiten und Gebühren regeln. Dabei kann sie 
auch vorschreiben, dass danach zu erteilende 
Erlaubnisse die Baugenehmigung oder die Zu-
stimmung nach § 77 einschließlich der zuge-
hörigen Abweichungen einschließen sowie 
dass § 35 Absatz 2 des Produktsicherheitsge-
setzes insoweit Anwendung findet. 

(5) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird er-
mächtigt, durch Verordnung zu bestimmen, 
dass die Anforderungen der aufgrund des § 31 
des Gesetzes über überwachungsbedürf-
tige Anlagen (ÜAnlG) und des § 49 Absatz 4 
des Energiewirtschaftsgesetzes erlassenen 
Verordnungen entsprechend für Anlagen gel-
ten, die weder gewerblichen noch wirtschaftli-
chen Zwecken dienen und in deren Gefahren-
bereich auch keine Arbeitnehmerinnen oder 
Arbeitnehmer beschäftigt werden. Sie kann 
auch die Verfahrensvorschriften dieser Verord-
nungen für anwendbar erklären oder selbst das 
Verfahren bestimmen sowie Zuständigkeiten 
und Gebühren regeln. Dabei kann sie auch 
vorschreiben, dass danach zu erteilende Er-
laubnisse, die Baugenehmigung oder die Zu-
stimmung nach § 77 einschließlich der zugehö-
rigen Abweichungen einschließen sowie dass 
§ 27 Absatz 5 ÜAnlG insoweit Anwendung fin-
det. 
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(6) Die Landesregierung wird ermächtigt, die 
Ausstattung sowie den Betrieb von Camping-
plätzen durch Verordnung zu regeln, insbeson-
dere 

(6) unverändert 

1. Art und Größe der Belegungsflächen und 
der Zelte und anderen beweglichen Unter-
künfte sowie der festen Unterkünfte, 

 

2. Art und Umfang der Ausstattung, die erfor-
derlich ist, um die Anforderungen der Hygi-
ene, die ordnungsgemäße Ver- und Ent-
sorgung, die Erste Hilfe und den Brand-
schutz sicherzustellen, 

 

3. die Anlage von Grünflächen und Stellflä-
chen für Fahrzeuge und 

 

4. die Pflichten der Betreiberin oder des Be-
treibers und der Benutzerinnen und Benut-
zer des Campingplatzes. 

 

In der Verordnung können das bauaufsichtli-
che Verfahren und die für die Durchführung der 
Verordnung zuständigen Behörden bestimmt 
werden. 

 

§ 85a  
Technische Baubestimmungen 

§ 85a  
Technische Baubestimmungen 

(1) Die Anforderungen nach § 3 Absatz 2 kön-
nen durch Technische Baubestimmungen kon-
kretisiert werden. Die Technischen Baubestim-
mungen sind zu beachten. Von den in den 
Technischen Baubestimmungen enthaltenen 
Planungs-, Bemessungs- und Ausführungsre-
gelungen kann abgewichen werden, wenn mit 
einer anderen Lösung in gleichem Maße die 
Anforderungen erfüllt werden und in der Tech-
nischen Baubestimmung eine Abweichung 
nicht ausgeschlossen ist; die § 16a Absatz 2, 
§ 17 Absatz 1 und § 67 Absatz 1 bleiben unbe-
rührt. 

 unverändert 

(2) Die Konkretisierungen können durch Be-
zugnahmen auf technische Regeln und deren 
Fundstellen oder auf andere Weise erfolgen, 
insbesondere in Bezug auf 

 

1. bestimmte bauliche Anlagen oder ihre 
Teile, 

 

2. die Planung, Bemessung und Ausführung 
baulicher Anlagen und ihrer Teile, 

 

3. die Leistung von Bauprodukten in bestimm-
ten baulichen Anlagen oder ihren Teilen, 
insbesondere 
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a) Planung, Bemessung und Ausführung 
baulicher Anlagen bei Einbau eines 
Bauprodukts, 

 

b) Merkmale von Bauprodukten, die sich 
für einen Verwendungszweck auf die 
Erfüllung der Anforderungen nach § 3 
Absatz 2 auswirken, 

 

c) Verfahren für die Feststellung der Leis-
tung eines Bauprodukts im Hinblick auf 
Merkmale, die sich für einen Verwen-
dungszweck auf die Erfüllung der An-
forderungen nach § 3 Absatz 2 auswir-
ken, 

 

d) zulässige oder unzulässige besondere 
Verwendungszwecke, 

 

e) die Festlegung von Klassen und Stufen 
in Bezug auf bestimmte Verwendungs-
zwecke, 

 

f) die für einen bestimmten Verwen-
dungszweck anzugebende oder erfor-
derliche und anzugebende Leistung in 
Bezug auf ein Merkmal, das sich für ei-
nen Verwendungszweck auf die Erfül-
lung der Anforderungen nach § 3 Ab-
satz 2 auswirkt, soweit vorgesehen in 
Klassen und Stufen, 

 

4. die Bauarten und die Bauprodukte, die nur 
eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüf-
zeugnisses nach § 16a Absatz 3 oder nach 
§ 19 Absatz 1 bedürfen, 

 

5. Voraussetzungen zur Abgabe der Überein-
stimmungserklärung für ein Bauprodukt 
nach § 22, 

 

6. die Art, den Inhalt und die Form technischer 
Dokumentation. 

 

(3) Die Technischen Baubestimmungen sollen 
nach den Grundanforderungen gemäß An-
hang I der Verordnung (EU) Nummer 305/ 
2011 gegliedert sein. 

 

(4) Die Technischen Baubestimmungen ent-
halten die in § 17 Absatz 3 genannte Liste. 

 

(5) Die oberste Bauaufsichtsbehörde erlässt 
die zur Durchführung dieses Gesetzes oder 
der Rechtsvorschriften auf Grund dieses Ge-
setzes erforderlichen Technischen Baubestim-
mungen auf der Grundlage des vom Deut-
schen Institut für Bautechnik im Einvernehmen 
mit den obersten Bauaufsichtsbehörden der 
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Länder veröffentlichten Musters der Techni-
schen Baubestimmungen (MVVTB) als techni-
sche Verwaltungsvorschrift nach Absatz 1. Bei 
Bekanntgabe kann hinsichtlich ihres Inhalts auf 
die Fundstelle verwiesen werden. 

§ 86 
Örtliche Bauvorschriften 

§ 86 
Örtliche Bauvorschriften 

(1) Die Gemeinden können durch Satzung ört-
liche Bauvorschriften erlassen über 

 unverändert 

1. besondere Anforderungen an die äußere 
Gestaltung baulicher Anlagen sowie von 
Werbeanlagen und Warenautomaten zur 
Erhaltung und Gestaltung von Ortsbildern, 

 

2. über das Verbot von Werbeanlagen und 
Warenautomaten aus ortsgestalterischen 
Gründen, 

 

3. den barrierefreien Zugang von öffentlichen 
Verkehrswegen, Stellplätzen und Garagen 
zu den Wohnungen auch innerhalb des 
Grundstücks, 

 

4. die Lage, Größe, Beschaffenheit, Ausstat-
tung und Unterhaltung von Kinderspielplät-
zen (§ 8 Absatz 2), 

 

5. Zahl, Größe und Beschaffenheit der Stell-
plätze oder Garagen sowie Abstellanlagen 
für Fahrräder (§ 49 Absatz 1), die unter Be-
rücksichtigung der Sicherheit und Leichtig-
keit des Verkehrs, der Bedürfnisse des ru-
henden Verkehrs und der Erschließung 
durch Einrichtungen des öffentlichen Per-
sonennahverkehrs für Anlagen erforderlich 
sind, bei denen ein Zu- und Abgangsver-
kehr mit Kraftfahrzeugen oder Fahrrädern 
zu erwarten ist, einschließlich des Mehrbe-
darfs bei Änderungen und Nutzungsände-
rungen der Anlagen sowie die Ablösung 
der Herstellungspflicht und die Höhe der 
Ablösungsbeträge, die nach Art der Nut-
zung und Lage der Anlage unterschiedlich 
geregelt werden kann, 

 

6. die Gestaltung einschließlich der barriere-
freien Gestaltung der Plätze für bewegliche 
Abfallbehälter und der unbebauten Flächen 
der bebauten Grundstücke sowie über die 
Notwendigkeit, Art, Gestaltung und Höhe 
von Einfriedungen; dabei kann bestimmt 
werden, dass Vorgärten nicht als Arbeits-
flächen oder Lagerflächen benutzt werden 
dürfen, 

 



Drucksache 19/3365 Schleswig-Holsteinischer Landtag - 19. Wahlperiode 
 

 - 112 - 

7. von § 6 abweichende Maße der Abstands-
flächentiefe, soweit dies zur Gestaltung 
des Ortsbildes oder zur Verwirklichung der 
Festsetzungen einer städtebaulichen Sat-
zung erforderlich ist und eine ausreichende 
Belichtung sowie der Brandschutz gewähr-
leistet sind, 

 

8. die Begrünung baulicher Anlagen.  

(2) Örtliche Bauvorschriften können auch 
durch Bebauungsplan oder, soweit das Bauge-
setzbuch dies vorsieht, durch andere Satzun-
gen nach den Vorschriften des Baugesetz-
buchs erlassen werden. Werden die örtlichen 
Bauvorschriften durch Bebauungsplan oder 
durch eine sonstige städtebauliche Satzung 
nach dem Baugesetzbuch erlassen, so sind die 
Vorschriften des Ersten und des Dritten Ab-
schnitts des Ersten Teils, des Ersten Ab-
schnitts des Zweiten Teils, die §§ 13, 13a, 30, 
31, 33, 36, 214 und 215 des Baugesetzbuchs 
entsprechend anzuwenden. 

 

(3) Anforderungen nach den Absätzen 1 und 2 
können innerhalb der örtlichen Bauvorschrift 
auch in Form zeichnerischer Darstellungen ge-
stellt werden. Ihre Bekanntgabe kann dadurch 
ersetzt werden, dass dieser Teil der örtlichen 
Bauvorschrift bei der Gemeinde zur Einsicht 
ausgelegt wird; hierauf ist in den örtlichen Bau-
vorschriften hinzuweisen. 

 

§ 87 
Übergangsvorschiften 

§ 87 
Übergangsvorschiften 

Die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes eingelei-
teten Verfahren sind nach den bisherigen Vor-
schriften weiterzuführen. § 58a bleibt unbe-
rührt. 

(1) Die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes ein-
geleiteten Verfahren sind nach den bisherigen 
Vorschriften weiterzuführen. § 58a bleibt unbe-
rührt. 

 (2) Die Verwendung des Ü-Zeichens auf 
Bauprodukten, die die CE-Kennzeichnung 
aufgrund der Verordnung (EU) Nummer 
305/ 2011 tragen, ist nicht zulässig. Sind be-
reits in Verkehr gebrachte Bauprodukte, die 
die CE-Kennzeichnung aufgrund der Ver-
ordnung (EU) Nummer 305/ 2011 tragen, mit 
dem Ü-Zeichen gekennzeichnet, verliert 
das Ü-Zeichen mit dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes seine Gültigkeit. 

 (3) In der bis zum Inkrafttreten dieses Ge-
setzes geltenden Fassung für Bauarten er-
teilte allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sungen oder Zustimmungen im Einzelfall 
gelten als Bauartgenehmigung fort. 



Schleswig-Holsteinischer Landtag - 19. Wahlperiode Drucksache 19/3365 
 

 - 113 - 

 (4) Bestehende Anerkennungen als Prüf-, 
Überwachungs- und Zertifizierungsstellen 
bleiben in dem bis zum Inkrafttretens die-
ses Gesetzes geregelten Umfang wirksam. 
Vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ge-
stellte Anträge gelten als Anträge nach die-
sem Gesetz. 

Artikel 2  
Änderung der  

Bauvorlagenverordnung 

Artikel 2  
Änderung der  

Bauvorlagenverordnung 

Die Bauvorlagenverordnung vom 3. April 2019 
(GVOBl. Schl.-H. S. 87) wird wie folgt geän-
dert: 

 unverändert 

1. § 3 wird wie folgt geändert:  

a) Am Ende von Nummer 7 wird der Punkt 
durch ein Komma ersetzt. 

 

b) Es wird folgende neue Nummer 8 ange-
fügt: 

 

„8. Angaben zur Umsetzung der Barrie-
refreiheit.“ 

 

2. § 7 Absatz 3 wird wie folgt geändert:  

a) In Nummer 17 wird der Punkt durch ein 
Komma ersetzt. 

 

b) Folgende neue Nummer 18 wird ange-
fügt: 

 

„18. die Darstellung  

a) der barrierefreien Zugänge,  

b) der Anzahl, Lage und Größe der 
barrierefrei erreichbaren und nutz-
baren Flächen außerhalb des Ge-
bäudes, 

 

c) der Anzahl, Lage und Größe der bei 
der Errichtung und Nutzungsände-
rung erforderlichen barrierefreien 
Stellplätze.“ 

 

3. § 8 Absatz 2 Nummer 1 wird wie folgt ge-
ändert: 

 

a) In Buchstabe g wird das Semikolon 
durch ein Komma ersetzt. 

 

b) Folgender neuer Buchstabe h wird an-
gefügt: 

 

„h) Anforderungen zur Barrierefreiheit;“  
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Artikel 3 
Änderung der Landesverord-

nung zur Übertragung von Zu-
ständigkeiten auf nachgeord-

nete Behörden 

Artikel 3 
Änderung der Landesverord-

nung zur Übertragung von Zu-
ständigkeiten auf nachgeord-

nete Behörden 

§ 1 der Landesverordnung zur Übertragung 
von Zuständigkeiten auf nachgeordnete Be-
hörden vom 9. April 1984 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 83), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
27. Mai 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 257), wird 
wie folgt geändert: 

 unverändert 

1. Absatz 2 wird gestrichen.  

2. Der bisherige Absatz 3 wird der neue Ab-
satz 2. 

 

3. In dem neuen Absatz 2 wird die Angabe 
„den Absätzen 1 und 2“ durch die Angabe 
„Absatz 1“ ersetzt. 

 

 
Artikel 4  

Änderung der Landesbauord-
nung; Übergangsrecht 

 Die Landesbauordnung für das Land 
Schleswig-Holstein vom 22. Januar 2009 
(GVOBl. Schl.-H. S. 6), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung 
des Nachbarrechtsgesetzes für das Land 
Schleswig-Holstein vom 15. September 
2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 1067), wird wie 
folgt geändert: 

 § 81 erhält folgende Fassung: 

 
„§ 81 

Elektronisches Verfahren 

 (1) Abweichend von § 52a Absatz 2 des Lan-
desverwaltungsgesetzes kann eine in die-
sem Gesetz oder aufgrund dieses Gesetzes 
für Bauvorlagen angeordnete Schriftform 
durch ein elektronisches Dokument ersetzt 
werden, das über ein verifiziertes Konto im 
Sinne des § 3 Absatz 2 des Onlinezugangs-
gesetzes (OZG) vom 14. August 2017 
(BGBl. I S. 3122, 3138), zuletzt geändert 
durch Artikel 16 des Gesetzes vom 28. Juni 
2021 (BGBl. I S. 2250), übermittelt ist. 

 (2) Abweichend von § 110 Absatz 2 Satz 2 
des Landesverwaltungsgesetzes kann ein 
elektronischer Verwaltungsakt nach die-
sem Gesetz oder aufgrund dieses Gesetzes 
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mit Einwilligung der Nutzerin oder des Nut-
zers im Sinne des § 2 Absatz 4 OZG auch 
dadurch bekannt gegeben werden, dass 
dieser von der Nutzerin oder dem Nutzer o-
der von ihrer oder seiner Bevollmächtigten 
oder von ihrem oder seinem Bevollmächtig-
ten über öffentlich zugängliche Netze von 
deren oder dessen Postfach nach § 2 Ab-
satz 7 OZG abgerufen wird; das Postfach ist 
Bestandteil eines Nutzerkontos nach § 2 
Absatz 5 OZG. Die Behörde hat zu gewähr-
leisten, dass der Abruf nur nach Authentifi-
zierung der berechtigten Person möglich 
ist und dass der elektronische Verwal-
tungsakt von dieser gespeichert werden 
kann. Der Verwaltungsakt gilt am dritten 
Tag nach der Bereitstellung zum Abruf als 
bekannt gegeben. Im Zweifel hat die Be-
hörde für den Eintritt der Fiktionswirkung 
die Bereitstellung und den Zeitpunkt der 
Bereitstellung nachzuweisen. Die Nutzerin 
oder der Nutzer oder ihre oder seine Bevoll-
mächtigte oder ihr oder sein Bevollmäch-
tigter wird spätestens am Tag der Bereit-
stellung zum Abruf über die zu diesem 
Zweck von ihr oder ihm angegebene Ad-
resse über die Möglichkeit des Abrufs be-
nachrichtigt. Erfolgt der Abruf vor einer er-
neuten Bekanntgabe des Verwaltungsak-
tes, bleibt der Tag des ersten Abrufs für den 
Zugang maßgeblich. 

 (3) Abweichend von § 64 Absatz 1 Satz 2 
und 3 ist der Bauantrag im elektronischen 
Verfahren bei der unteren Bauaufsichtsbe-
hörde einzureichen. 

 (4) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann 
Ausnahmen von den Absätzen 1 bis 3 zu-
lassen. Die oberste Bauaufsichtsbehörde 
gibt die Ausnahmen im Amtsblatt für 
Schleswig-Holstein bekannt.“ 

Artikel 4  
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Artikel 5  
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am             2022 in Kraft. 
Abweichend von Satz 1 treten die Vorschriften 
in Artikel 1 über die Ermächtigung zum Erlass 
von Rechtsverordnungen am Tag nach der 
Verkündung in Kraft. 

Dieses Gesetz tritt am 1. September 2022 in 
Kraft. Abweichend von Satz 1 treten die Vor-
schriften in Artikel 1 über die Ermächtigung 
zum Erlass von Rechtsverordnungen sowie 
Artikel 4 und Artikel 1, § 72 Absatz 2 Satz 2 
am Tag nach der Verkündung in Kraft. Mit Ab-
lauf des 31. August 2022 tritt die Landesbau-
ordnung für das Land Schleswig-Holstein vom 
22. Januar 2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 6), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur 
Änderung des Nachbarrechtsgesetzes für 

(2) Gleichzeitig tritt die Landesbauordnung für 
das Land Schleswig-Holstein vom 22. Januar 
2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 6), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 1. Oktober 2019 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 398), außer Kraft. 
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das Land Schleswig-Holstein vom 15. Sep-
tember 2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 1067), au-
ßer Kraft. 

 


